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I. Koalitionsübereinkommen 

Im Koalitionsübereinkommen vom 11. März 1996 zwischen der Sozialdemokratischen 

Partei Österreichs und der Österreichischen VOlkspartei bekennen sich die beiden 

Regierungsparteien zu einer bäuerlich strukturierten Land- und Forstwirtschaft in 

Österreich und werden sich insbesondere dafür einsetzen, daß auf Grundlage der Reform 

der Gemeinsamen Agrarpolitik 1992 diese in Richtung einer ökologischen und sozial 

verträglichen Landbewirtschaftung weiterentwickelt wird, die insbesondere auf die 

Sicherung der bäuerlichen Familienbetriebe Bedacht nimmt. Ebenfalls ist als gemeinsames 

Ziel formuliert, daß zur Verbesserung der Marktsituation der österreichischen Land- und 

Forstwirtschaft sowie der Verarbeitungs- und Vermarktungsbetriebe die Herstellung 

gleicher Wettbewerbsbedingungen zu den anderen EU - Mitgliedsstaaten Priorität hat. 

11. Entschließung des Nationalrates 

Die Entschließung des Nationalrates E 26-NRlXX. GP vom 3. Oktober 1996 lautet: 

"Österreich wird darauf hinwirken, daß die EU bei der Konzeption der Agrarförderung 

wesentlich stärker als bisher soziale Kriterien berücksichtigen. In diesem Sinne wird sich 

Österreich bei der Weiterentwicklung der EU-Förderungen dafür einsetzen, daß 

insbesondere im Bereich der Berg- und sonstigen benachteiligten Gebiete sowie der 

biologischen Landwirtschaft Sockelbeträge möglich sein sollen, bei der Förderung großer 

Betriebe sol/en entweder die Effekte der Kostendegression berücksichtigt werden oder bei 

einzelnen Maßnahmen Förderungsobergrenzen gelten. 

Der Bundesminster für Land- und Forstwirtschaft wird ersucht, bis 31. 12. 1996 Vorschläge 

im obigen Sinne vorzulegen. " 
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111. Grundsätzliche Überlegungen 

1. Agrarpolitik und soziale Ausgewogenheit 

Die österreichische Agrarpolitik war und ist ständig auf eine soziale Ausgewogenheit 

sowohl innerhalb als auch au ßerhalb der Landwirtschaft ausgerichtet. Die Forderung 

nach der sozialen Ausgewogenheit ist im Landwirtschaftsgesetz 1992 in den Zielen der 

Agrarpolitik klar definiert. Bei der Erhaltung und bei der Steigerung der Produktivität 

und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft ist auf eine leistungsfähige, 

umweltschonende, sozial orientierte, bäuerliche Landwirtschaft besonders Bedacht zu 

nehmen. 

§ 1 Abs. 1 L WG lautet: 

"Ziel der Agrarpoltik und dieses Bundesgesetzes ist es, 

1. eine wirtschaftlich gesunde, leistungsfähige, bäuerliche Land- und Forstwirtschaft in 

einem funktionsfähigen ländlichen Raum zu erhalten, wobei auf die soziale 

Orientierung, die ökologische Verträglichkeit und die regionale Ausgewogenheit unter 

besonderer Berücksichtigung der Berggebiete und sonstigen benachteiligten Gebiete 

Bedacht zu nehmen ist;" 

2. Übernahme der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wurde deren Gemeinsame 

Agrarpolitik (GAP) und somit auch die 1992 beschlossene Reform sofort und 

vollständig übernommen. Für die Landwirte bedeutete dies einen Wechsel im 

Agrarsystem mit gravierenden Änderungen im Bereich der Organisation der Märkte, der 

Preispolitik, der Agrarförderungen und der Wettbewerbsverhältnisse. Die zentrale 

Ausrichtung der Agrarreform 1992 besteht in der Verringerung der Preisstützungen und 

im Ausgleich der dadurch entstehenden Einkommenseinbußen durch direkte 

Ausgleichszahlungen. Einer der wichtigsten Beschlüsse der Agrarreform 1992 war 
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daher die Rücknahme der Marktpreisstützung, um sowohl innerhalb als auch am 

Weltmarkt wettbewerbsfähiger zu sein. Als Ausgleich der dadurch bedingten 

Erlösrückgänge wurden die flächen- und tierbestandsbezogenen Direktzahlungen 

ausgebaut. Weitere Direktzahlungen wurden als flankierende Maßnahmen zur GAP

Reform mit der Verordnung für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum 

schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren (Va (EWG) Nr. 2078/92) 

beschlossen. 

Im Bereich der sogenannten Direktzahlungen sind noch die im Rahmen der 

Beitrittsverhandlungen vereinbarten degressiven Übergangsbeihilfen als Ausgleich für 

die von Österreich geforderte schrittweise Marktöffnung bzw. Preisanpassung zu 

erwähnen. 

Ebenso werden die bisherigen Direktzahlungen - Bergbauernzuschu ß des Bundes und 

Bewirtschaftungsprämie der Länder - gemäß der EU-Effizienzverordnung (Va (EWG) 

Nr. 2328/91) als Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten und im Rahmen der 

nationalen Beihilfe weitergeführt. 

Diese vier wesentlichen agrarpolitischen Maßnahmen werden unter den Begriff der 

Direktzahlungen im Sinne von direkten Transferzahlungen der öffentlichen Hand an 

landwirtschaftliche Betriebe mit unmittelbar einkommensverbessernder Wirkung 

subsumiert. Dabei mu ß aber betont werden, daß die sogenannten Direktzahlungen 

unterschiedliche Ziele zum Inhalt haben und daher als Preisausgleichszahlungen für 

verminderte Erlöse bzw. als Leistungsabgeltungen für eine umweltgerechte 

Landbewirtschaftung und für Bewirtschaftungserschwernisse betrachtet werden 

müssen. 

Neben diesen sind noch indirekt einkommenswirksame Maßnahmen im Bereich der 

Investitionsbeihilfen und Infrastrukturmaßnahmen, wie z. B. Investitionsförderungen, 

spezielle Jungbauern- bzw. Hofübernehmerförderung, Förderung von Erzeuger

gemeinschaften, Förderung im Verarbeitungs- und Vermarktungssektor, 

Projektförderung in strukturschwachen Gebieten etc., anzuführen. 
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3. Ziele von Agrarmaßnahmen 

Bevor auf die Diskussion über die Berücksichtigung sozialer Aspekte näher 

eingegangen wird, muß vorweg aus meiner Sicht klargestellt werden, daß es sich bei 

agrarischen Förderungen nicht um Maßnahmen der Sozialpolitik handelt, sondern 

damit Leistungen abgegolten werden, die die Bäuerinnen und Bauern diese Landes im 

Interesse der Öffentlichkeit erbringen und auf deren Abgeltung sie Anspruch erheben, 

wobei es grundsätzlich unerheblich sein mu ß, ob dieser Anspruch von kleinen oder 

großen Betrieben gestellt wird. Dies geht auch aus der Ausrichtung und Konzeption von 

agrarischen Maßnahmen deutlich hervor. 

Die verschiedenen direkten Zahlungen verfolgen je nach Maßnahme unterschiedliche 

Zielsetzungen: 

• Zur Gewährleistung eines besseren Marktgleichgewichtes wurde 1992 im Zuge der 

Reform der GAP eine neue Stützungsregelung geschaffen, in der einerseits die 

gemeinschaftlichen Preise bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen an die 

Weltmarktpreise angeglichen und im Gegenzug Ausgleichszahlungen eingeführt 

wurden, welche die durch die Senkung der institutionellen Preise entstehenden 

Einkommenseinbußen bei den Erzeugern direkt ausgleichen sollen. Neben diesen 

Ausgleichszahlungen sind insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen 

Marktorganisationen Rindfleisch Direktzahlungen in Form von Rinderprämien für 

männliche Rinder und für Mutterkühe vorgesehen. Auch die Gemeinsame 

Marktorganisation für Schafe sieht eine entsprechende Prämienregelung vor. 

Darüber hinaus gibt es auch in einer Reihe 

Marktorganisationen Ausgleichszahlungsregelungen, 

anderer Gemeinsamer 

mit denen neben den 

institutionellen Preisen den Erzeugern eine Einkommensunterstützung in Form 

direkter Zahlungen gewährt werden soll, um die Zielsetzungen der GAP zu 

erreichen. 
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• Im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen Österreichs wurde vereinbart, daß Österreich 

während einer mehrjährigen Übergangszeit den Erzeugern landwirtschaftlicher 

Grunderzeugnisse, die der GAP unterliegen, einzelstaatliche Übergangsbeihilfen 

gewähren kann, um damit wesentliche Differenzen zwischen dem Betrag, der den 

Erzeugern je Erzeugnis vor dem Beitritt gezahlten Stützung und der Höhe jener 

Stützung, die aufgrund der GAP gezahlt werden kann, auszugleichen. Diese 

degressiven Ausgleichszahlungen sind im wesentlichen im Art. 138 der Beitrittsakte 

zum Vertrag über den Beitritt Österreichs zur EU festgelegt und bedürfen der 

Genehmigung der Kommission welche die höchstzulässige Anfangshöhe der 

Beihilfen, den Zeitplan ihres Abbaues sowie gegebenenfalls Voraussetzungen für 

ihre Gewährung festlegt. 

• Die Maßnahme zur Förderung von umweltgerechten Produktionsweisen stellt 

eindeutig die Ökologie in den Vordergrund. An dieser Stelle sei erwähnt, daß 

Österreich im Rahmen dieser Maßnahme eine Vorreiterrolle in der EU übernommen 

hat. Ziel ist es, eine flächendeckende ökologische Landbewirtschaftung im Sinne 

des Umwelt- und Naturschutzes zu ermöglichen. Zentraler Ansatz des 

Umweltprogrammes ist jedoch die Leistungskomponente. Die Förderung soll im 

wesentlichen die Kosten bzw. die Erlöseinbußen, die mit der Teilnahme an den 

gebotenen Maßnahmen verbunden sind, abdecken und enthält darüberhinaus eine 

Anreizkomponente im Ausmaß von bis zu 20%, um die Beteiligung an diesem 

Programm zu fördern. 

• Die Ausgleichszulage für Bergbauernbetriebe und Betriebe in benachteiligten 

Gebieten ist auf regionalpolitische Ziele ausgerichtet. Mit der Ausgleichszulage 

sollen Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen ausgeglichen und somit 

die bäuerlich strukturierte Landwirtschaft erhalten werden. Als Bezugsgröße der 

Ausgleichszulage sind die GVE bzw. Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche mit einer 

Obergrenze festgelegt, wobei diese nach Erschwerniszonen abgestuft mit einer 

differenzierten Größendegression versehen sind. 
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4. Soziale Ausgewogenheit unter EU-Bedingungen 

Der Grüne Bericht 1995 zeigt deutlich, daß sich die soziale Ausgewogenheit innerhalb 

der Landwirtschaft mit dem EU-Beitritt verbessert hat. Die Buchführungsergebnisse des 

vergangenen Jahres belegen, daß die Bergbauern und die Bauern in benachteiligten 

Gebieten beim Einkommen je Familienarbeitskraft in dem Sinn aufgeholt haben, als der 

relative Einkommenszuwachs stärker ausgefallen ist als jener bei Nichtbergbauern. 

Dieses Faktum gilt insbesondere für eine Betrachtung unter Außerachtlassung der 

degressiven Ausgleichszahlungen, was erwarten läßt, daß die inneragrarische 

Einkommensschere zwischen Bergbauern und Nichtbergbauern nach dem Auslaufen 

der Übergangsmaßnahmen weiter zu gehen wird. 

Klargestellt hat der Grüne Bericht 1995 auch, daß sich im 1. Jahr nach dem EU-Beitritt 

die Einkommenssituation in der Landwirtschaft je Familienarbeitskraft gegenüber dem 

durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen zwar etwas verbessert hat, der Abstand 

aber immer noch sehr beträchtlich ist. Es ist daher zu befürchten, daß der Abstand mit 

dem Auslaufen der degressiven Beihilfen wieder größer wird, wenn der 

Übergangszeitraum nicht für weitergehende Maßnahmen wie zum Beispiel die 

Verbesserung der Marktposition, die Reduktion der Kosten oder der Entwicklung von 

anderen Ausgleichsinstrumenten genutzt wird. 

Zur Frage der vermeintlichen Begünstigung der landwirtschaftlichen Großbetriebe 

gegenüber Kleinbetrieben durch die derzeitige Agrarpolitik muß an dieser Stelle 

festgehalten werden, daß Großbetriebe oftmals intensiver bewirtschaftet werden und 

damit höhere Erträge als die durchschnittlichen Referenzerträge erzielen. Diese 

Betriebe, die überwiegend in Gunstlagen wirtschaften, können ihre infolge der enormen 

Preisrückgänge erlittenen Einnahmenverluste nicht vollständig kompensieren, weil sich 

die Höhe des Preisausgleichs am nationalen Durchschnittsertrag orientiert. Dieses 

Faktum darf daher meines Erachtens bei der gegenständlichen Diskussion nicht 

unberücksichtigt bleiben. 
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Das wichtigste und effizienteste verteilungspolitsche Instrument stellt aus meiner Sicht 

nach wie vor das Instrument der Steuerprogression dar, dies gilt auch für die 

Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß bei der 

Besteuerung der buchführungsptlichtigen, landwirtschaftlichen Betriebe sämtliche 

Direktzahlungen voll der Besteuerung unterliegen. Zu beachten ist dabei insbesondere 

ein Gutachten des Österreich ischen Instituts tür Wirtschaftsforschung zur Thematik 

"Direktzahlungssystem in Österr~ich nach dem EU-Beitritt", in dem festgestellt wird, daß 

die größten landwirtschaftlichen Betriebe und zugleich jene Betriebe die nach den 

geltenden EU-Regelungen zumeist besonders hohe Direktzahlungen erhalten, tür 

Zwecke der Einkommenssteuer voll der Regelbesteuerung unterliegen. Die 

angesprochenen Direktzahlungen sind Teil der Betriebseinnahmen; der 

Betriebsüberschu ß und die damit darin enthaltenen Direktzahlungen unterliegen somit 

der progressiven Einkommensbesteuerung. 

5. EU-weiter Vergleich von Betriebsgrößen 

Durchschnittliche 
Betriebsgrö ße . Anzahl Schweine Anzahl Anzahl 

in ha LN je Betrieb Rinder Milchkühe 
je Betrieb je Betrieb je Betrieb . 

Belgien 18,60 471,60 62,50 28,30 
Dänemark 40,20 430,70 65,10 39,80 
Deutschland 28,30 90,20 46,30 22,70 
Irland 27,90 531,10 40,80 27,30 
Luxemburg 42,30 107,10 90,20 32,90 
Niederlande 16,60 556,80 79,60 41,80 
Gro ßbritannien 70,40 450,60 83,80 69,40 
Griechenland 7,00 22,40 12,00 5,60 
Spanien 19,10 41,30 20,30 9,30 
Frankreich 37,70 107,20 57,80 27,30 
Italien 6,90 30,50 26,70 15,50 
Portugal 7,80 17,80 7,00 3,80 
EU-12 insgesamt 17,70 79,60 41,60 21,30 
Osterreich 14,60 22,60 18,70 7,70 

Quelle: Die Lage der Landwirtschaft in der Europ~.ischen Union, Bericht 1995, Zahlen von 1993 
Eigene Berechnungen. 
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IV. Bestehende Obergrenzen und Staffelungen bei Agrarmaßnahmen 

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Agrarrnaßnahmen ist bereits eine betriebsgrößen

bzw. einkommensabhängige Tangente vorgesehen. Bei der Umsetzung von EU

Maßnahmen ist dieser Aspekt von Österreich bei folgenden Maßnahmen berücksichtigt 

worden: 

1. Investitionsförderungen 

Bei der einzelbetrieblichen Investitionsförderung wird zwischen EU-cofinanzierten und 

alleine national finanzierten Maßnahmen unterschieden. Die Förderung erfolgt in Form 

von Investitionszuschüssen und Zinsenzuschüssen zu Agrarinvestitionskrediten. 

Bei beiden Maßnahmenbündeln sind Einkommensgrenzen vorgesehen, als Beispiel 

führe ich die Regelung bei den kofinanzierte Maßnahmen an : 

Das Arbeitseinkommen je Vollarbeitskraft darf zum Zeitpunkt der AntragsteIlung das 

1,2,-fache des Referenzeinkommens (das ist das vom ÖSTAT festgestellte 

Durchschnittseinkommen eines Industriearbeiters) nicht übersteigen. 

Arbeitseinkommen laut Betriebsverbesserungsplan 

= Gesamtdeckungsbeitrag 
+ Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 
+ sonstige Einkünfte (z.B.: Kapitalerträge) 
- Festkosten (AfA, Betriebssteuern, Versicherungen, Schuld- und 
Pachtzinsen, Ausoedinoelasten) 
= Einkünfte des Betriebsinhabers aus Land- und Forstwirtschaft 
+ Fremdlöhne 
- Zinssatz für Eioenkapital 
= Arbeitseinkommen 
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2. Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 

Mit dem EU-Beitritt wurde die Abgrenzung der benachteiligten Gebiete grundsätzlich 

neu - und zwar gebiets- und nicht mehr betriebsweise - vorgenommen und das 

bisherige System der Bergbauernförderung vollkommen umgestellt. Die 

Ausgleichszulage ersetzt den bisherigen Bergbauernzuschu ß, die Direktzahlungen in 

den sonstigen benachteiligten Gebieten und verschiedene Direktzahlungsmaßnahmen 

der Länder. Die neue Bergbauernförderung steht grundsätzlich jedem Betrieb zu, der 

sich in einem benachteiligten Gebiet befindet. 

Die Höhe der Ausgleichszulage je GVE bzw. je ha AZ-berechtigter Futterfläche wird 

nach Erschwerniskategorien unterschiedlich bemessen und beträgt wie folgt: 

Ausgleichszulage in öS je GVE bzw. je Hektar: 

Erschwerniskategorie 1 öS 2.412,-
Erschwerniskategorie 2 öS 2.100,-
Erschwerniskategorie 3 öS 1.700,-
Erschwerniskategorie 4 öS 1.300,-

Basiskategorie öS 1.000,-

Diese Förderungsbeträge werden nach Maßgabe der folgenden Tabelle unter 

Berücksichtigung des Umfanges der GVE oder Hektar abgestuft: Dabei entsprechen 

100% dem oben angeführten jeweiligen vollen Förderungssatz: 
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GVE bzw. ha Erschwerniskategorie Basiskategorie 

3 und 4 1 und 2 0 

3,00 - 30,0 100 100 100 
30,01 - 40,0 100 100 75 
40,01 - 50,0 100 75 50 
50,01 - 60,0 75 50 27,5 
60,01 - 70,0 50 25 27,5 
70,01 - 90,0 25 25 27,5 
über 90,0 0 0 0 

3. Österreichisches Umweltprogramm <ÖPULl 

In der Novelle zum Landwirtschaftsgesetz im Juli 1996 wurde für die Maßnahme 

Elementarförderung im Rahmen des Österreichischen Umweltprogrammes neben der 

generellen Absenkung der Prämie für Ackerflächen eine Flächendegression 

beschlossen. Von dieser Regelung sind hauptsächlich Marktfruchtbetriebe betroffen. 

Für die ersten 100 ha Ackerflächen werden ÖS 5001ha, für die nächsten 200 ha öS 

4501ha gewährt und ab 300 ha beträgt die Elementarförderung nur mehr öS 4001ha 

Ackerfläche. 

·4. Obergrenze bei Rinderprämie 

Die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 über die Gemeinsame Marktorganisation für 

Rindfleisch sieht in Art. 4b, Abs. 1 vor, daß die Sonderprämie für männliche Rinder je 

Kalenderjahr und Betrieb für höchstens 90 Tiere gewährt werden kann . . 
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5. MuHerkuhprämie 

Die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 über die Gemeinsame Marktorganisation für 

Rindfleisch regelt weiters bei der Gewährung von Prämien für Mutterkühen gemäß Art. 

4d eine einzelbetriebliche individuelle Höchstgrenze, welcher die Zahl der Tiere 

entspricht, für die im Bezugsjahr eine Prämie gewährt worden ist, abzüglich eines zur 

Bildung einer nationalen Reserve erforderlichen Betrages. 

6. MuHerschafprämie 

Auch die Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 über die Gemeinsame Marktorganisation für 

Schaf- und Ziegenfleisch sieht entsprechende einzelbetriebliche Höchstgrenzen bei der 

Gewährung der Mutterschafprämie vor. 

7. Kleinerzeugerregelung in der Verordnung 1765/92 

Die Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 zur Einführung einer Stützungsregelung für 

Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen sieht hinsichtlich der 

Gewährung von Ausgleichszahlungen in Art. 8 eine vereinfachte Regelung für 

Kleinerzeuger landwirtschaftlicher Kulturpflanzen vor, wonach hierbei auf eine 

Stillegungsregelung verzichtet wird und die Ausgleichszahlung in Höhe der tür Getreide 

geltenden Ausgleichszahlungen tür sämtliche mit landwirtschaftlichen Kulturpflanzen 

bebauten Flächen gewährt wird. Diese Kleinerzeugerregelung gilt für jene Erzeuger die 

höchstens Anträge für die Fläche von 92 t Getreide unter Zugrundelegung des 

nationalen Durchschnittsertrages einbringen. 
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8. Milchguotenregelung 

Die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 über die Gemeinsame Marktorganisation für Milch

und Milcherzeugnisse legt in Art. 5c eine Garantiemengenregelung für Milcherzeuger 

fest, mit der die Milchproduktion aufgrund einer Referenzmenge eingeschränkt wird. 

Die Garantiemengenregelung ist ein wichtiges Instrument zur Aufrechterhaltung der 

Milchproduktion auf Klein- und Mittelbetrieben insbesondere in Berg- bzw

benachteiligten Gebieten. Sie wirkt einer Konzentration der Milcherzeugung in 

Großbetrieben in Gunstlagen entgegen. In diesem Sinn ist die 

Garantiemengenregelung sowohl mit einer ökologischen als auch einer erheblichen 

sozialen Tangente ausgestattet, die oftmals zuwenig Beachtung findet. Dies ist mit der 

entscheidende Grund, warum ich bei der Diskussion um die Weiterentwicklung der 

GAP der EU für die Beibehaltung eines Quotensystems eintrete. 
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V Vorschläge gemäß Entschließung des Nationalrates 

Im Hinblick auf das Ersuchen des Nationalrates, bis zum 31. Dezember 1996 Vorschläge 

zur stärkeren Berücksichtigung sozialer Kriterien in der Konzeption der Agrarförderung der 

EU vorzulegen, wobei sich Österreich insbesondere bei der Weiterentwicklung der EU

Förderprogramme dafür einsetzen soll, daß im Bereich der Berg- und Sonstigen 

Benachteiligten Gebiete sowie der biologischen Landwirtschaft Sockelbeträge möglich sein 

sollen, sowie bei der Förderung großer Betriebe entweder die Effekte der Kostendegression 

berücksichtigt werden oder bei einzelnen Maßnahmen Förderobergrenzen gelten sollen, 

schlage ich folgende Schwerpunkte vor: 

1. Sockelbetragsregelung für Ausgleichszulage und Benachteiligte Gebiete sowie 
den biologischen Landbau: 

Die Ausgleichszulage ist zur Zeit das zentrale Element der Strukturförderung für 

Bergregionen. Der Fortbestand der nachhaltigen Bewirtschaftung der extremeren 

Berglagen kann aber damit nicht gesichert werden, weil die bäuerliche Kleinstruktur 

aufgrund der vieh- und flächenbezogenen Konzeption der Ausgleichszulage 

förderungspolitisch vor allem im Vergleich zu größeren Betrieben in günstigeren 

Produktionslagen substantiell benachteiligt werden wird. 

Österreich hat daher im Memorandum der Österreichischen Bundesregierung über die 

Landwirtschaft im Berggebiet gefordert, daß im Rahmen der 

Ausgleichszulagenregelungen der Verordnung (EWG) Nr. 2328/91 zur Verbesserung 

der Effizienz der Agrarstruktur im Sinne einer verbesserten und ausgeglicheneren 

Abgeltung der multifunktionalen Leistungen und des Ausgleichs der ständigen 

natürlichen Nachteile eine Weiterentwicklung und ausgewogenere Gestaltung der 

Ausgleichszulage in der Form erfolgt, daß den Mitgliedstaaten ermöglicht wird, einen 

Sockelbetrag vor allem für kleinere Betriebe vorzusehen, welcher nach Erschwernis 

und sozialen Gegebenheiten gestaffelt werden soll. Dabei ist jedenfalls eine 

leistungsabhängige Tangente vorzusehen. Gleiches gilt für die Förderung der 

biologischen Landwirtschaft, die ebenfalls in diesem Sinne weiterentwickelt werden 
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soll und daher auch hier eine Sockelbetragsregelung für diese Betriebe vorzusehen 

wäre. Dies ist insbesondere in der künftigen Gestaltung der Verordnung (EWG) Nr. 

2078/92 zur Förderung umweltgerechter und den natürlichen Lebensraum 

schützender Produktionsverfahren in der Landwirtschaft zu berücksichtigen. 

Au ßerdem wird vorgeschlagen, daß Österreich in der Konzeption des nächsten 

österreichischen Programmes zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und 

den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 11) diesen Ansatz 

bereits berücksichtigt und eine Sockelbetragsregelung vorsieht. 

Bei der Ausgestaltung der Sockelbetragsregelung wird auf eine Reihe von 

Fragestellungen wie zum Beispiel die Bemessung des Sockelbetrages in 

Abhängigkeit von Bewirtschaftungserschwernissen oder von der Betriebsgrö ße oder 

von einem au ßerlandwirtschaftlichen Einkommen besonders Bedacht zu nehmen 

sein. Klar mu ß in dieser Diskussion jedenfalls sein, daß eine Sockelbetragsregelung 

zusätzliche Aufwendungen in öffentlichen Haushalten verursachen wird. 

2. Modulierung der Marktordnungsprämien 

Im Hinblick auf die Berücksichtigung der Effekte der Kostendegression bei der 

Förderung großer Betriebe wird vorgeschlagen, in der künftigen Gestaltung der 

Marktordnungsprämien wie etwa den landwirtschaftlichen Kulturpflanzenausgleich 

gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 zur Einführung einer Stützungsregelung 

für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und sonstiger 

flächenbezogener Beihilfenregelungen im Rahmen Gemeinsamer 

Marktorganisationen darauf hinzuwirken, daß die Hektarbeihilfen bis zu einer 

bestimmten Fläche in voller Höhe gezahlt, darüber hinaus jedoch in Abhängigkeit von 

der Kostendegression der Betriebe degressiv gestaltet werden. Mit dieser 

Modulierung der Stützungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Betriebsgröße könnte 

dem Erfordernis eines Ausgleiches zwischen den unterschiedlichen Agrarstrukturen in 

der EU Rechnung getragen werden. Dies entspricht der Zielsetzung von Art. 39 des 

EU-Vertrages. 
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Die Europäische Kommission hat mit ihrer Mitteilung an den Rat über die künftige 

Entwicklung der GAP - Grundsatzpapier der Kommission (KOM(91)100endg.) vom 1. 

Februar 1991 im Vorfeld der Vorschläge für die Reform der GAP genau dieses Modell 

der Modulierung vorgeschlagen und eingehend begründet. 

In späterer Folge sind die Agrarminister der Union in der Beschlu ßfassung diesem 

Ansatz zwar nicht gefolgt, es erscheint jedoch zweckmäßig, im Zuge der Diskussion 

um die Weiterentwicklung der GAP vor dem Hintergrund der Vorbereitung für die 

nächste Verhandlungsrunde im Welthandelsabkommen (WTO) und der Erweiterung 

der Europäischen Union um die assoziierten Staaten in Mittel- und Oste uropa, 

neuerlich diesen von der Kommission vorgeschlagenen Ansatz der Modulierung 

aufzugreifen und zu aktualisieren. Ich bereits wiederholt die Gelegenheit genutzt, im 

Rahmen verschiedenster Gremien der EU die Aufmerksamkeit meiner Kollegen auf 

dieses Thema zu lenken. 

3. Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der 
Agrarstrukturpolitik 

Es ist davon auszugehen, daß seitens der Kommission im Hinblick auf die Diskussion 

der Weiterentwicklung der GAP und der Beratungen über die künftige Orientierung 

der agrarischen Strukturpolitik nach Ablauf der derzeitigen Strukturfondsperiode, eine 

baldige Initiative mit Vorlage von entsprechenden Orientierungspapieren als 

Diskussionsgrundlage gesetzt werden wird. Dabei ist zunächst zu erwarten, daß 

seitens der Kommission Vorschläge für die Reform der Gemeinsamen 

Marktorganisation Rindfleisch und die Gemeinsame Marktorganisation Milch vorgelegt 

werden. 

Außerdem ist daran zu erinnern, daß seitens der Kommission bereits Vorschläge über 

die Reform der Gemeinsamen Marktorganisation Wein vorgelegt wurden, welche 

nach wie vor auf Ebene des Rates zur Behandlung anstehen. Für die Orientierung der 

Debatte um die Strukturfondsreform stellt schließlich die Erklärung der Europäischen 

Konferenz von Cork über die ländliche Entwicklung in Europa eine sehr gute 

Grundlage dar. 
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Es ist jedoch festzuhalten, daß aus heutiger Sicht darüber hinaus keine weiteren 

fundierten Grundlagen für eine Orientierung der künftigen Entwicklung der GAP oder 

diesbezügliche Vorschläge der Kommission vorliegen und es daher verfrüht erscheint, 

weitergehende detaillierte Festlegungen vorzunehmen, die über eine grundsätzliche 

Orientierung hinausgehen. 

Gerade die Frage der Berücksichtigung der Kostendegression und der Economics of 

scale in der Bemessung der direkten Zahlungen sowie die Frage einer sozial 

ausgewogenen Gestaltung der agrarischen Förderungen als auch der Bemessung der 

ökologisch ausgerichteten Zahlungen für die Abgeltung von spezifischen 

Umweltleistungen und deren Berücksichtigung im Rahmen der landwirtschaftlichen 

Gesamtrechnung oder deren Einrechnung im Rahmen von multilateralen 

Stützungsvergleichen wie etwa die Kalkulation des PSE der OECD bedürfen jedoch 

auch einer sehr eingehenden wissenschaftlichen gesamteuropäischen Expertise. 

Ich werde daher der EK vorgeschlagen, in Vorbereitung der weiteren Diskussion um 

die Weiterentwicklung der GAP ein EU-weites integrales Forschungsprojekt zu 

initiieren, mit dem ein gesamthafter Überblick über die Kostensituation in den 

landwirtschaftlichen Betrieben aller EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden soll, wobei 

konsequenterweise sämtliche Kosten (Saatgut, Pflanzenschutz, Düngemittel, 

Treibstoffe, Maschinen und Geräte, Sonstiges etc.) zu erfassen wären. Ohne eine 

derartige wissenschaftlich fundierte Grundlage, in der weiters die unterschiedlichen 

Wettbewerbsbedingungen in den EU genau herausgearbeitet werden müssen, 

erscheint die weitere politische Diskussion verfrüht. 

III-70 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 17 von 77

www.parlament.gv.at



17 

ANLAGEN 

1) Auszug aus der Sonderrichtlinie für die Förderung von Investitionen 

(Investitionsrichtlinie) in der Landwirtschaft aus Bundesmitteln. 

2) Auszug aus der Sonderrichtline des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend die Gewährung der Ausgleichszulage in Benachteiligten Gebieten u!ld der 

Nationalen Beihilfe in der EU-Strukturfondsprogrammplanungsperiode 1995-1999. 

3) Auszug aus der Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft für 

das Österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und 

den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL). 

4) Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Gewährung 

von Prämien für männliche Rinder, Mutterkühe und Mutterschafe (Rinder- und 

Schafprämien-Verordnung 1996). 

5) Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über eine 

Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 

(Kulturpflanzen-Ausgleichsverordnung). 

6) Verordnung des Bundesministers tür Land- und Forstwirtschaft über die 

Garantiemengen im Bereich der Gemeinsamen Marktorganisation tür Milch- und 

Milcherzeugnisse (Milchgarantiemengen-Verordnung). 
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Konsoljdierte Fassung 

gem. Teilerlassungan ZI. 25.075101-11/95, ZI. 25.075126-11/95, ZI. 25.075135-11/95, ZI. 25.075101-11/96 und ZI. 25.075114-11/96 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 

FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

ZAHL 25.075/01-11/95 

SONDERRICHTLINIE 

für die 

FÖRDERUNG VON INVESTITIONEN 

(Investitionsrichtlinie ) 

in der 

LANDWIRTSCHAFT 

aus Bundesmitteln 
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SRL für die Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft 
BMLF Zahl: 25.075/01-11/95 

- 1 -

Sonderrichtlinie für die Förderung von Investitionen 
in der Landwirtschaft aus Bundesmitteln 

(Investitionsrichtlinie) 

gemäß 
Punkt 6.1 der UAllgemeinen Rahmenrichtlinien 

für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln U 

I. ALLGEMEINER TEIL 

Diese Sonderrichtlinie sowie allfällige Abänderungen treten am Tag 
nach der Genehmigung durch die Europäischen Union gern. Beitrittsver
trag in Kraft und gilt für Förderungsansuchen, welche bis spätestens 
31.10. des laufenden Jahres bei der Förderungsabwicklungsstelle ein
gereicht werden, soweit im Speziellen Teil kein anderer Termin fest
gelegt ist. Bei Förderungsvorhaben, die sich über mehrere Finanzjahre 
erstrecken, gilt die Sonderrichtlinie in der Fassung des 
Genehmigungsjahres. 

Investitionen im Sinne dieser Richtlinie sind Aufwendungen für die 
Anschaffung oder Herstellung von dauerhaften Gütern, die zu einem 
Zugang im Anlagevermögen des Investors führen. Als Investition gelten 
auch jene (größeren) Reparaturen, die zu einer wesentlichen 
Steigerung der Lebensdauer bzw. des Wertes einer Anlage führen. 
Anlagen sind Wirtschaftsgüter, welche die Betragsgrenzen für gering
wertige Wirtschaftsgüter nach den jeweils geltenden einkommenssteuer
rechtlichen Bestimmungen (derzeit S 5.000,--) übersteigen. 
EDV-Software zählt unabhängig von der Höhe der Anschaffungskosten zum 
Anlagevermögen. 
Langlebige geringwertige Wirtschaftsgüter, die integrierter Bestand
teil eines Investitionsvorhabens sind, können nach den Bestimmungen 
dieser Sonderrichtlinie gefördert werden. 

Die Investitionskosten können für das zu fördernde Vorhaben berück
sichtigt werden, soweit sie nicht früher als 6 Monate vor Einlangen 
des Ansuchens erwachsen sind. 
Im Rahmen der uGemeinsamen Maßnahmen" (Pkt. 2.1 bis 2.5) können 1995 
nur Kosten anerkannt werden, die ab 1.1.1995 erwachsen sind. 

Ansuchen, die im Vorjahr wegen Ausschöpfung der Bundesmittel nicht 
mehr positiv erledigt werden konnten, können unter Beachtung der 
Verfügbarkeit von Bundesmitteln im Folgejahr für eine Förderung in 
Betracht kommen. 

Rechtsgrundlagen: 
A) EU-Rechtsgrundlagen 

- Verordnung (EWG) Nr. 2328/91 des Rates vom 15. Juli 1991 zur 
Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur (ABI. Nr. L 218/1) 
in der geltenden Fassung, im Folgenden VO 2328/91 
Verordnung (EWG) Nr. 866/90 des Rates vom 29. März 1990 zur 
Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (ABI. Nr. L 91/1) in der 
geltenden "Fassung, im Folgenden VO 866/90 
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Land- und forstwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten landwirt
schaftlichen Gebieten gemäß Richtlinie EG 1975/268 (Gemeinschaftsver
zeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete in Öster
reich) werden hinsichtlich Förderungsintensität besonders 
berücksichtigt. 

1.2 FÖRDERUNGSWERBER 

Bundesmittel für die Förderung von Investitionen in der Land- und 
Forstwirtschaft können gewährt werden: 
- natürlichen Personen, 
- juristischen Personen, 
- Personenvereinigungen, 
mit Sitz in Österreich, welche als Betriebsleiter eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes in Österreich die Zielsetzungen gemäß 
Pkt. 1.1 sowie gemäß Sonderbestimmungen im speziellen Teil verfol~en. 

Als Hofübernehmer gelten Landwirte bis zum 40. Lebensjahr, die den 
Betrieb des Vorbesitzers im Erbwege oder mit übergabevertrag zur Gänze 
innerhalb der letzten 5 Jahre - bezogen auf das Jahr, in dem das 

Ansuchen bei der zuständigen Landesförderungsabwicklungsstelle 
gestellt wurde - übernommen haben und eigenständig weiter bewirt
schaften, soweit nicht Sonderbestimmungen im Speziellen Teil gelten. 
Für die übergabe ist das Datum des Übergabevertrages bzw. der Zeit
punkt der rechtskräftigen Einantwortung der Erbschaft heranzuziehen. 
Kommt es nach Errichtung eines übergabevertrages nicht zur grund
bücherlichen Eintragung, so ist dieser Sachverhalt der 
Förderungsabwicklungsstelle schriftlich und unverzüglich zu melden. 
Als Hofübernehmer gelten auch Landwirte bis zum 40. Lebensjahr, die 
einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb erwerben. 
Es kann nur die erstmalige Übernahme oder der erstmalige Erwerb eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes gefördert werden. 

Als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb gilt jede selbständige 
örtliche und organisatorisch-technische Einheit zur nachhaltigen 
Erzeugung von Pflanzen oder zur Haltung von Nutztieren mit wirtschaft
licher Zielsetzung - es muß daher ein eigenständiger ganzjährig bewir
tschafteter und bewohnter Betrieb mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden 
und entsprechender technischer Ausstattung sein (diese Definition gilt 
nicht für Almbewirtschaftung und Agrargemeinschaften) . 

Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) und deren Ein
richtungen können Bundesmittel im Rahmen dieser Förderungsmaßnahmen 
nicht gewährt werden, soweit im Speziellen Teil nicht anderes 
vorgesehen-ist. 

.. 
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Bei unselbständig Erwerbstätigen sind die außer landwirtschaftlichen 
Einkünfte des Förderungswerbers und dessen Ehepartners und zwar die 
bereinigten jährlichen Bruttobezüge zu Grunde zulegen (Lebensgemein
schaften sind Ehegemeinschaften gleichgestellt) . 

Unter bereinigtem jährlichem Bruttobezug ist der unter Code 210 
der Lohnsteuerbescheinigung - Lohnzettel (L 16) für das vorange
gangene Jahr gemäß Einkommensteuergesetz 1988 (EStG i.d.g.F), 
Beilage A2, aufscheinende Betrag, vermindert um die unter Code 215 
und Code 220 (max. S 8.500,--) ausgewiesenen steuerfreien Bezüge, 
zu verstehen. 

Die lt. Einkommenssteuergesetz 1988 (EStG 1988) steuerfreien 
Bezüge wie Arbeits1osenentge1t, Notstandshi1fe oder an deren 
Stelle tretende Ersatzleistungen (§ 3 Abs.1 Z.5) - stellen im 
Sinne dieser Maßnahme ebenfalls ein Einkommen dar und sind daher 
in der Summe der Bruttobezüge zu berücksichtigen. 

Bei selbständig Erwerbstätigen mit EinkÜnften aus einem Gewerbebetrieb 
sind die außerlandwirtschaftlichen EinkÜnfte gern. letztgültigen Ein
kommenssteuerbescheiden zu Grunde zu legen. 

Bei selbständig Erwerbstätigen mit EinkÜnften aus anderer selbständi
ger Tätigkeit ist das außerlandwirtschaftliche Bruttoeinkommen gemäß 
1etztgü1tigem Einkommenssteuerbescheid zu Grunde zu legen. 

Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung. 

1.2.2.2 Überbetrieb1iche Förderungen 
siehe Spezieller Teil 

1.2.3 Berechnungsgrundlage von Investitionsförderungen 

Als Berechnungsgrundlage für Investitionsförderungen dienen die 
förderbaren Gesamtkosten abgerundet auf volle S 1.000,--. Diese können 
bestehen aus: 
- in Rechnungen ausgewiesenen Beträgen ohne Umsatzsteuer (Mehrwert

steuer) abzüglich sämtlicher Nachlässe (Barmittel) . 
Dies gilt auch für alle land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, 
auf die § 22 Abs. 1 u. 5 UStG 1994 anzuwenden ist (sogenannte 
pauschalierte Betriebe). Nur bei nachweislich nicht vorsteuer
abzugsberechtigten Förderungswerbern (beispielsweise land- und 

forstwirtschaftliche Dienstnehmer, Körperschaften öffentlichen 
Rechtes) ist der Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer 
heranzuziehen. 

- unbarer Aufwand (Eigenleistungen): 
Als solche werden alle Sach- und Arbeitsleistungen, die in Geldwert 
ausgedrückt werden können, insoweit anerkannt, als diese der 
Förderungsabwicklungsstelle durch Vorlage von Aufzeichnungen 

glaubhaft gemacht werden. 
Nicht förderbare Kosten sind: öffentliche Abgaben (Ausnahme siehe 
oben), Gerichts- und Verwaltungsverfahrenskosten, Anwalts- und 
Notariatskosten, Lizenzgebühren, Finanzierungs-, Geldverkehrs-, 
Mahnspesen, Kosten für nicht projektspezifische Versicherungen, Steu
erberatungskosten und Abschreibungen. Ausnahmen siehe Spezieller Teil. 
Bei der Förderung baulicher Maßnahmen können mittlere Baurichtpreise 
zur Anwendung kommen. Es werden max. die vom BMLF genehmigten 
Pauschalkostensätze gemäß Pkt. 2.1.7.8 anerkannt. 
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(3014 ) Bundesministerim für 
Land- und Forstwirtschaft 

Zl. 23.002/10-IIB6/95 23. Okt. 1995 

S 0 N DER R ICH T L I NIE 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend die Gewährung der Ausgleichszulage in Benachteiligten Ge
bieten und der Nationalen Beihilfe in der EU-Strukturfondsprogramm
planungsperiode 1995 bis 1999 

Grundlagen: 

- Verordnung (EWG) Nr. 2328/91 zur Verbesserung der Agrarstruktur, 
Titel VI, Artikel 17 - 19, ABI. Nr. L 218/91 (in der geltenden 
Fassung) ; 

- Richtlinie 75/268 EWG über die Landwirtschaft in Berggebieten und 
in bestimmten benaChteiligten Gebieten, ABI. Nr. L 128/75 (in der 
geltenden Fassung); 

- Beitrittsvertrag vom 12. April 1994, BGBL. Nr. 45/1995, Anhang XV, 
betreffend Gewährung einer Nationalen Beihilfe zugunsten der Klein
erzeuger; 

- Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur Sicherung der Ernährung sowie 
zur Erhaltung einer flächendeckenden, leistungsfähigen, bäuerlichen 
Landwirtschaft getroffen werden - Landwirtschaftsgesetz 1992, 
BGBl. Nr. 375/92 (in der geltenden Fassung). 

ÜBERSICHT: 

1. Förderungsziel ................................. Seite 2 
2. Gegenstand der Förderung ............................. 2 
3. Förderungswerber ..................................... 2 
4. Förderungsvoraussetzungen ............................ 3 
5. Art und Höhe der Förderung - Ausgleichszulage ........ 3 
6. Art und Höhe der Förderung - Nationale Beihilfe ...... 6 
7. Gemeinschaftsverzeichnis für Benacht. Gebiete ........ 7 
8. Finanzierung ......................................... 8 
9. Abwicklung und Auszahlung ............................ 8 

10. Prüfung .............................................. 10 
11. Sanktionen ........................................... 10 
12. Zustimmungserklärung und Widerrufsrecht .............. 12 
13. Gleichbehandlungsgesetz .............................. 13 
14. Zession .............................................. 13 
15. Publikation .......................................... 13 
16. Subj ekti ves Recht .................................... 13 
17. Gerichtsstand ........................................ 13 
18. Allgemeine Rahmenrichtlinien ......................... 13 
19. LFBIS ................................................ 13 
20. Geltungszeitraum ..................................... 13 
21. Anlagen .............................................. 13 
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1. Förderungsziel 

Die Ausgleichszulage und die Nationale Beihilfe bezwecken für die 
Landwirtschaft in den Benachteiligten Gebieten einen Ausgleich 
der ständigen natürlichen Nachteile. 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1. Ausgleichszulage 
Die Ausgleichszulage kann für die Rinder-, Schaf-, Ziegen- oder 
Pferdehaltung und für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Flächen in den Benachteiligten Gebieten lt. Gemeinschaftsver
zeichnis gewährt werden. 

2.2. Nationale Beihilfe 
Die Nationale Beihilfe kann für die Rinder-, Schaf-, Ziegen
oder Pferdehaltung und für die Bewirtschaftung landwirtschaft
licher Flächen gewährt werden. 

3. Förderungswerber 

3.1. Ausgleichszulage 

3.1.1. Natürliche und juristische Personen, die im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 
Sitz im Inland ganzjährig bewirtschaften. 

3.1.2. Natürliche und juristische Personen, die sich verpflichten, 
die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit in Übereinstimmung 
mit den Zielsetzungen von Artikel 1 der Richtlinie 75/268 EWG 
ab der ersten Zahlung der Ausgleichszulage noch mindestens 
fünf Jahre auszuüben. 

Befreiung von dieser Verpflichtung: 

* bei Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit, 
wenn die weitere Bewirtschaftung der betreffenden Flächen 
gewährleistet ist; 

* im Falle höherer Gewalt, insbesondere bei Enteignung oder 
Ankauf im öffentlichen Interesse; 

* bei Bezug einer Altersrente durch den Bewirtschafter. 

3.2. Nationale Beihilfe 

Natürliche Personen, die 1m eigenen Namen und auf eigene Rech
nung e1nen 
* Bergbauernbetrieb laut geltenden Verordnungen des Bundes

ministers tür Land- und Forstwirtschaft in der Erschwernis
kategorie+ 1 oder 2 oder 3 oder 4 laut aktuellen Erschwer
niskategorielisten des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft oder 

* Betrieb in den ehemaligen Programmgebieten Nordost und Südost 
ganzjährig bewohnen und bewirtschaften und der Förderungswerber 
im Jahre 1993 die Voraussetzungen für eine nationale Direkt
zahlung gemäß Pkt. 6.3. erfüllt hat. 

+) entspricht der österreichischen Bezeichnung 11 Erschwerniszone 11 
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4. Förderungsvoraussetzungen 

4.1. Ausgleichszulage 

- Ganzjährige Bewirtschaftung von mindestens 3,0 ha landwirt
schaftlicher Nutzfläche (LN) im Benachteiligten Gebiet. Die LN 
umfaßt Ackerland, Grünland (Wiesen, Kulturweiden, Hutweiden und 
regelmäßig gemähte Bergmähder im Ausmaß der jährlichen Nutzung) 
und Spezialkulturen (ohne Weinbau) . 

- Der landwirtschaftliche Betrieb muß über die mit einer nachhal
tigen Bewirtschaftung verbundenen Wirtschaftsgebäude mit ent
sprechender Maschinen- und Geräteausstattung verfügen. 

- Die Verpflichtung, die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit ab 
der 1. Zahlung der Ausgleichszulage noch mindestens 5 Jahre 
auszuüben, erlischt mit dem Ablauf des 5. Kalenderjahres, für' 
das eine Ausgleichszulage erstmalig gewährt wird. 

4.2. Nationale Beihilfe 

Der landwirtschaftliche Betrieb muß über die mit einer nachhal
tigen Bewirtschaftung verbundenen Wirtschaftsgebäude mit ent
sprechender Maschinen- und Geräteausstattung sowie ein eigen
ständiges Wohngebäude verfügen. 

- Ganzjährige Selbstbewirtschaftung von mindestens 1 ha landwirt
schaftlicher Nutzfläche. Die LN umfaßt Ackerland, Grünland 
(Wiesen, Kulturweiden, und regelmäßig gemähte Bergmähder im 

Ausmaß der jährlichen Nutzung) und'Spezialkulturen (ohne Wein
bau) . 

- Die nationale Beihilfe wird nur gewährt, 

* wenn der Betrag der Ausgleichszulage niedriger ist als jener 
Förderungsbetrag, der sich nach Maßgabe der "Sonderrichtlinie 
betreffend die Gewährung des Bergbauernzuschusses für das 
Jahr 1993" gemessen an den wirtschaftlichen Verhältnissen zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung ergeben würde 
oder 

* wenn der Betrag der Ausgleichszulage null ist, da der Betrieb 
des Förderungswerbers außerhalb der laut Gemeinschaftsver
zeichnis maßgeblichen Gebietsabgrenzung (siehe Pkt. 7) liegt 
und die Voraussetzungen des Punktes 3.2. zutreffen. 

5. Art und Höhe der Förderung - Ausgleichszulage 

5.1. Die Förderung kann in Form einer jährlichen Zulage gewährt 
werden. 

5.2. Betriebe mit Rinder-, Schaf-, ziegen- oder Pferdehaltung 

5.2.1. Bei der Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Pferdehaltung ergibt 
sich die Ausgleichszulage nach dem Umfang dieses Viehbe
standes zum 1. April ausgedrückt in Großvieheinheiten (GVE). 
Für die Feststellung des Viehbestandes sind die Angaben in 
der ,Beilage T "Tierliste" zum Mehrfachantrag maßgebend. 
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5.2.2. Höhe der Ausgleichszulage ln S je GVE 

Mittelanteil 
Bund Land 

Ausgleichszulage 
gesamt 

Erschwerniskategorie 4 S 1.447,20 S 964,80 S 2.412,-
Erschwerniskategorie 3 S 1.260,- S 840,- S 2.100,-
Erschwerniskategorie 2 S 1.020,- S 680,- S 1.700,-
Erschwerniskategorie 1 S 780,- S 520,- S 1.300,-
Basiskategorie S 600,- S 400,- S 1.000,-

Die Ausgleichszulage Je ha AZ-berechyigter Futterfläche kann 
bis höchstens S 2.412,- = ECU 180,-+ gewährt werden. 
Die Gewährung des Bundeszuschusses an den Förderungswerber 
erfolgt unter der Voraussetzung, daß das jeweilige Land unter 
Zugrundelegung aller Bestimmungen dieser Sonderrichtlinie 
(soweit sie sich nicht ausschließlich auf den Bund beziehen) 
dem Förderungswerber einen Landeszuschuß im Ausmaß von 2/3 
des Bundeszuschusses gewährt und die Landesmittel zeitgerecht 
bereitstellt. 

5.2.3. GVE-Umrechnungsschlüssel für die gehaltenen GVE (gemäß Aus
füllanleitung zur Beilage T "Tierliste" zum Mehrfachantrag) 

Nr. 

2 
3 
4,5 

9,10 
11-14 
15-19 

Beschreibung 

Pferde 
Fohlen 1/2 bis unter 1 Jahr 
Jungpferde 1 bis unter 3 Jahre 
Pferde ab 3 Jahren: Stuten, Hengste u. Wallachen 

Rinder 
Jungvieh 1/2 Jahr bis 1 Jahr 
Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre 
Rinder ab 2 Jahren 

Schafe 

GVE 

1,00 
1,00 
1,00 

0,60 
0,60 
1,00 

33 weibl. Schafe ab 1 Jahr 0,15 
34 Mutterschafe (Schafe, die bereits 1x gelammt haben) 0,15 

Ziegen 
36 Mutterziegen (mind. 1 Jahr od. bereits 1x gekitzt) 0,15 

5.2.4. Bei Beweidung von Flächen außerhalb des Heimgutes ist bis 
spätestens 14. Juli der tatsächlich aufgetriebene Viehbestand 
mit Formular "Meldung von Viehbestandsänderungen bei Alpung/
Beweidung betreffend Beilage 5 des Mehrfachantrages" zu 
melden. 

5.2.5. Ein Mindesthaltezeitraum von 2 Monaten gilt für die in der 
Tierliste des Mehrfachantrages angegebenen und für die Aus
gleichszulage maßgeblichen Tiere. Der Haltezeitraum beginnt 
grundsätzlich mit dem Tag der Antragstellung und endet 
frühestens am 30. Juni des Antragsjahres. Bei Nachmeldungen 
für außerhalb des Heimgutes aufgetriebenes Vieh beginnt der 
Haltezeitraum ab dem Tag der Meldung. 

+) 1 ECU = S 13,4020 aufgrund des für Strukturmaßnahmen gültigen 
Wechselkurses vom 1. Jänner 1995; 
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5.2.6. Die Ausgleichszulage wird für höchstens 1,4 GVE Je ha Futter
fläche gewährt. 

- Als Futterflächen gelten jene landwirtschaftlichen Nutz
flächen, deren Ertrag zur Viehfütterung bestimmt ist. 

- Maßgeblich für die Berechnung der Futterflächen sind Art und 
Umfang der Flächennutzung laut Mehrfachantrag. 

- Bei Beweidung von Flächen außerhalb des Heimgutes (z.B. 
Almen) sind die betreffenden Futterflächen nach ihrem Weide
besatz (= Weide-GVE/ha-Weidefutterfläche) einzurechnen: 

* Besatz bis zu 1: 1 ha Weidefutterfläche je Weide-GVE 
* Besatz von mehr als 1: aliquoter ha-Anteil an Weidefutter

fläche je Weide-GVE. 

Voraussetzung ist eine Mindestalp-/-weidedauer von 90 Tagen. 

- Übersteigt die gesamte Futterfläche des Betriebes gemessen an 
den gehaltenen GVE 1 ha, wird die 1 ha/GVE übersteigende 
Fläche nach Pkt. 5.3. berücksichtigt. 

- Liegen die Futterflächen eines Betriebes zu mindestens 50 % 
im Benachteiligten Gebiet aber nicht im Berggebiet, beträgt 
die Obergrenze für die Anrechnung von Milchkühen 20 Stück 
(= 20 GVE) . 

- Im übrigen gelten die unter Pkt. 5.4. angeführten GVE-Ober
grenzen (siehe Tabelle) . 

5.3. Betriebe mit ausgleichszulagenfähigen Flächen 

5.3.1. Höhe der Ausgleichszulage in S je ha 

Mittelanteil 
Bund Land 

Ausgleichszulage 
gesamt 

Erschwerniskategorie 4 S 1.447,20 S 964,80 S 2.412,-
Erschwerniskategorie 3 S 1.260,- S 840,- S 2.100,-
Erschwerniskategorie 2 S 1.020,- S 680,- S 1.700,-
Erschwerniskategorie 1 S 780,- S 520,- S 1.300,-
Basiskategorie S 600,- S 400,- S 1.000,-

Die GeWährung des Bundeszuschusses an den Förderungswerber 
erfolgt unter der Voraussetzung, daß das jeweilige Land unter 
Zugrundelegung aller Bestimmungen dieser Sonderrichtlinie 
(soweit sie sich nicht ausschließlich auf den Bund beziehen) 
dem Förderungswerber einen Landeszuschuß im Ausmaß von 2/3 
des Bundeszuschusses geWährt und die Landesmittel zeitgerecht 
bereitstellt. 

5.3.2. Über die Rinder-, Schaf-, Ziegen- oder Pferdehaltung hinaus 
ergibt sich die Ausgleichszulage aus der LN abzüglich folgen
der Flächen: 

- Flächen, deren Ertrag für die Viehfütterung (Futterflächen) 
bestimmt ist; 

- Anbauflächen für Weizen (mit Ausnahme von Weichweizen auf 
Flächen, auf denen der Ertrag 2,5 Tonnen/ha nicht über
schreitet) bei sämtlichen benachteiligten landwirtschaft
lichen Gebieten); 
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- Flächen für die Erzeugung von Äpfeln, Birnen oder Pfir
sichen in Vollpflanzungen, die in Summe 0,5 ha je Betrieb 
überschreiten, in sämtlichen benachteiligten landwirt
schaftlichen Gebieten. 

- Anbauflächen für Wein (mit Ausnahme jener Weinbauflächen, 
deren Hektarertrag 20 hl nicht übersteigt) sowie der An
bauflächen für Zuckerrüben und Intensivkulturen in Son
stigen Benachteiligten Gebieten und in Kleinen Gebieten im 
Sinne der Richtlinie 75/268/EWG. 

- Stillegungsflächen in sämtlichen benachteiligten landwirt
schaftlichen Gebieten; 

5.4. Abstufung der Ausgleichszulage 

Die Förderungsbeträge werden nach Maßgabe der folgenden Tabelle 
unter Berücksichtigung des Umfanges der GVE oder Hektar abge
stuft. Dabei entsprechen 100 % dem unter Pkt. 5.2.2. und 5.3.1. 
angeführten jeweiligen vollen Förderungssatz. 

GVE 
bzw. ha 

Erschwerniskategorie 

4 und 3 2 und 1 
% % 

100 100 

100 100 

100 75 

75 50 

50 
25 

25 

0 0 

I 
I Basis- I 
I kategorie I 

o 
% 

100 

75 

50 

o 

6. Art und Höhe der Förderung - Nationale Beihilfe 

6.1. Die Förderung kann in Form einer jährlichen Zulage gewährt 
werden. 

6.2. Als Berechnungsgrundlage für die Feststellung der Höhe der 
Nationalen Beihilfe werden 

- beim Bergbauernzuschuß des Bundes jener Förderungsbetrag, der 
sich nach Maßgabe der "Sonderrichtlinie betreffend die Ge
währung des Bergbauernzuschusses für das Jahr 1993" gemessen 
an den wirtschaftlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt der An
tragstellung ergeben würde, 
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Sonderrichtlinie des Bundesministers tür Land- und 
Forstwirtschaft tür das Österreichische Programm zur 
Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den 
natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft 

(Ö PUL) 

~ 25.014/75-11/88/96 - Maßnahmenumfang ab 1996(Teil3, nEinstiegsstopp"), 

Wirksamkeit ab 01.01.1996 

~ 25.014/95-11/88/96 - Administrative Änderungen, Wirksamkeit ab 01.01.1996 

~ 11.305/04-I/A1/96 - Novelle zum Landwirtschaftsgesetz 1992, BGB1.420, 

Wi rksamkeit ab 01 .08.1996 

~ 25.014/149-11/88/96 - Programmänderungen betreffend Integrierte Produktion, 

Wirksamkeit ab 01.01.1996 

~ 11.310/310/03-I/A1a/96 - Anpassungen an die Verordnung (EG) Nr. 746/96 

Wirksamkeit ab 01.07.1996 

1 ALLGEMEINER TEIL 

1.1 GRUNDLAGEN UND GELTUNGSBEREICH 

Das Programm wird vom Bund gemäß "Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 30. Juni 1992 
für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsver
fahren" im gesamten Bundesgebiet angeboten. 

Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen einschließlich hiezu ergalgener EU
Durchführungsnormen: 

- Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 30. Juni 1992, ABI. L 215 (im folgenden va 
2078/92); 

- Verordnung (EWG) Nr. 2092191 des Rates vom 24. Juni 1991, ABI. L 198 (im folgenden VO 
2092191); 

- Landwirtschaftsgesetz 1992, 8GBI. 19921375; 
- Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln, Amtsblatt 

der Österreichischen Finanzverwaltung 19n/136; 
- Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates vom 27. November 1992 zur Einführung eines integri-

erten Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen, ~ 
ABI. L 355 (im folgenden VO 3508/92); 
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SRL des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft für das Österreich ische Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten. extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (Ö PUL). 
ZI. 25.022I39-1VB8/95 idF 25.014/220-11/88/96 

2 MASSNAHMENTEIL 

2.1 EXTENSIVE BEWIRTSCHAFTUNGS FORMEN 
(gesamtbetriebs- bzw. kategoriebezogen) 

2.1.1 Elementarförderung 

2.1.1 .1 Förderungsgegenstand: 

13 

Die Bewirtschaftung der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche des Betriebes nach bes
timmten ökologischen Bewirtschaftungsauflagen. 

2.1.1.2 Förderungswerber: 
Siehe Punkt 1.3 (Allgemeiner Teil) 

2.1.1.3 Förderungsvoraussetzungen: 
Max. 2,5 GVEiha LN (bis 31.12.1997). 
Max. 2,0 GVEiha LN (ab 01.01.1998). 
Erhaltung des Grünlandflächenausmaßes. 
Einhaltung der Werte in den Tabellen für die sachgerechte Düngung 
(Anlage 3.1). 
Belassen bestehender Landschaftselemente. 

2.1.1.4 Prämie: 

Bis 31.07.1996: 
650,- S/ha Ackerfläche + Sonderkulturen 
700,- Slha förderbare Grünlandfläche 

Wird eine Prämie nach Maßnahme 2.1.5 (Abstockung des Viett>estandes) gewährt, so 
kann keine Prämie für laut Marktordnung als Hauptfutterflächen deklarierte Flächen gewährt 
werden. 

Ab 01.08.1996: 
Die Prämie für Ackerflächen abzüglich jener Fläche, die gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 
des Rates zur Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimrrter landwirtschaftlicher 
Kulturpflanzen im laufenden Getreidewirtschaftsjahr stillgelegt ist, beträgt bis zu einem Fläch61- ~ 
ausmaß bis zu 100 ha 500 S je ha, für das 100 ha übersteigende Ausmaß bis zu einem Ausmaß 
von 300 ha 450 S je ha, für das 300 ha übersteigende ~usmaß 400 S je ha. 

*LN (landwirtschaftliche Nutzfläche) = Ackerfläche + förderbare Grunlandfläche (GL) + SCJl
derkulturen 

Förderbare Grunlandflächen sind Grünlandflächen, deren Flächenausmaß in Hektar (ha) mit 
nachstehenden Faktoren multipliZiert wird: 
Dauerwiesen - 2 oder mehr Schnitte ~ Faktor = 1,0 
Kulturweiden ~ Faktor = 1,0 
Dauerwiesen - ein Schnitt ~ Faktor = 0,5 

Streuwiesen ~ 
Hutweiden~ 

Bergmähder ~ 

Faktor = 0,25 
Faktor = 0,25 
Faktor = 0,25 

Sonderkulturen sind Weingarten-, Erwerbsobst-, Gartenbau-, Baurnschul- und Hopfenflächen. 
* Erwerbsobstflächen sind Kem-, Stein- und Beerenobstflächen sowie Holunder- und WaInuß

anlagen, die nach einem regelmäßigen System angelegt sind und einen zur Erzeugung von 
hochwertigem Tafelobst geeigneten Pflegezustand aufweisen. 

* Gartenbauflächen sind entsprechend bewirtschaftete Flächen, die bei der Einheitswertfest-
stellung als Spezialkulturen berücksichtigt wurden (Nachweis mittels Einheitswertbescheides). 

Zur Ermittlung des max. Viehbesatzes/ha, ist der Schlüssel für den Tierbesatz (Anlage 3.2) zu 
verwenden; die Alpung kann bei der Ermittlung des Viehbesatzes (gemäß 1.4.13 Allgemeiner Teil) 
berücksichtigt werden. 

Druckdatum 19.11.96 
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P. b. b. Er~chelnungsor1 Wi~n. "erl;H!"pO~lamt I (J.~() Wien 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1996 Ausgegeben am 5. September 1996 

465. Verordnung: Rinder- und Schafprämien-Verordnung 1996 
466. Verordnung: Rebenverkehrsverordnung 

[CELEX-Nr.: 368L0193 und 372L0169] 

150. Stück 

465. Verordnung des Bundesministers rtir Land- und Forstwirtschaft über die Gewäh
rung von Prämien rtir männliche Rinder. Mutterkühe und Mutterschafe (Rinder- und 

Schafprämien-Verordnung 1996) 

Auf Grund der §§ 99 Abs. I Z 5 und 6. 101 und 108 jeweils in Verbindung mit § 96 Abs. 2 des 
\1arktordnungsgesetzes 1985. BGB\. ~r. 210. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB\. 
\,Ir. 298/1 995. wird verordnet: 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 

* 1. Die Vorschriften dieser Verordnung dienen der Durchführung der Rechtsakte des Rates der Eu
ropäischen Union und der Europäischen Kommission im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisationen 
für Rindfleisch und für Schaf- und Ziegenfleisch sowie im Rahmen der Einführung eines integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche Beihilfenregelungen zur Gewährung 
der 

I. Sonderprämie für männliche Rinder (Sonderprämie) . 
., Prämie für die Erhaltung des Mutterkuhbestandes (Mutterkuhprämiel. 
3. Prämie zugunsten der Schaffleischerzeuger I Mutterschafprämie) und 
~. Saisonentzerrungsprämie. 

Zuständigkeit 

* 2. ( I) Soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt 1St. ist tür die Vollziehung dieser 
Verordnung und der in * I genannten Rechtsakte die Marktordnungsstelle .. Agrarmarkt Austria" lAMA) 
luständig. 

(2) Bei der für den Betriebssitz des Erzeugers örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer auf Be-
zirksebene sind jedoch einzureichen: 

I. Anträge auf Gewährung von Prämien nach * I . 
., Formblätter auf Übertragung von Prämienanspruchen gemäß * 17. 
3. Anträge auf Festsetzung oder Änderung der individuellen Höchstgrenze bei der Mutterkuhprämie 

und der erzeugerspezifischen Obergrenze bei der Mutterschafprämie im Rahmen der Gewährung 
von Prämienanspruchen aus der nationalen oder zusätzlichen Reserve. 

4. Anträge auf Ausstellung des amtlichen Handelsdokumentes und 
5. Masterklärungen. 

(3) Die Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene. in deren Sprengel der Betriebssitz des Erzeugers 
liegt. ist für die Ausstellung des amtlichen Handelsdokuments nach den in * I genannten Rechtsakten. 
nicht jedoch für die Ausstellung von Duplikaten zuständig. 

(4) Die Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene. in deren Sprengel der Ort der Wandertierhaltung 
im benachteiligten Gebiet liegt, ist für die Ausstellung der Bescheinigungen nach den in * I genannte~ 
Rechtsakten für die Wandertierhaltung von Schafen zuständig. 

16 :26i 
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(5) In Bundesländern. In denen keine Landwirtschaftskammern auf Bezirksebene bestehen. sind an 
deren Stelle die Landes-Landwirtschaftskammern zuständig. 

AntragsteIlung 

* 3. (11 Anträge gemäß § ::. Abs. ::. sind unter Verwendung von der AMA aufzulegender Formblätter 
einzureichen. Gleichzeitig sind vom Antragsteller sämtliche für eine positive Erledigung semes Antrages 
ert'orderlichen Nachweise zu erbringen. Entsprechende Unterlagen sind dem Jeweiligen Antrag beizule
gen. 

(::.) Anträge sind für das Jeweilige Kalender- oder WinschaftsJahr von den Erzeugern zu stellen auf 
die 

1. Sonderprämie in der Zeit vom I. Jänner bis 30. November. wobei ein Erzeuger pro Betrieb oder 
Teilbetrieb höchstens acht Anträge jährlich stellen darf . 

.., Mutterkuhpr<:imie in der Zeit vom I. Mai bis zum 10. Juni. 
3. Mutterschafprämie In der Zeit vom 15. Jänner bis 16. Februar und 
~. Saisonentzemmgsprämie in dem im Verlautbarungsblatt der AMA veröffentlichten Zeitraum; 

(3) Die Tage des Postenlaufes werden in die Frist eingerechnet. Für die Rechtzeitigkeit ist das Ein
langen bei der Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene maßgeblich. 

(4) Anträge dürfen nach der AntragsteIlung nicht mehr abgeändert werden. 

Prämienauszahlung 

* ~. Die Auszahlung der Prämien nach * 1 erfolgt durch Überweisung auf das vom Antragsteller an
zugebende Namenskonto bel emem Kreditinstitut mit Sitz im Inland. 

Bestandsverzeichnis 

~ 5. (I) Ein Bestandsverzeichnis für männliche Rinder ist vom Erzeuger. der eine Sonderprämie oder 
ein amtliches Handelsdokument gemäß § 13 beantragt, für alle am Betrieb gehaltenen männlichen Rinder 
zu führen. 

(2) Ein Bestandsverzeichnis für weibliche Rinder ist vom Erzeuger. der eine Mutterkuhprämie bean
tragt. für alle am Betrieb gehaltenen weiblichen Rinder zu führen. 

(3) Ein Bestandsverzeichnis für Schafe ist vom Erzeuger. der eine Mutterschafprämie beantragt. für 
alle am Betrieb gehaltenen Schafe zu führen. 

(4) Die Bestandsverzeichnisse nach den Abs. I bis 3 sind nach einem von der AMA herausgegebe
nen Muster zu führen. 

(5) Das Bestandsverzeichnis für männliche Rinder und für weibliche Rinder hat folgende Angaben 
zu enthalten: 

1. die Kennzeichnung nach * 6 . 
.., beim Ersatz von Ohrmarken die neue Kennzeichnung nach ~ 6 sowie die Zuordnung der neuen 

zur verlorengegangenen oder unleserlich gewordenen Ohrmarke, 
3. bei Bestandsveranderungen die Kennzeichnung der betroffenen Tiere gemäß § 6 unter Angabe 

des Jeweiligen Datums und der Person. aus deren Bestand die betroffenen Tiere übernommen 
oder an deren Bestand sie abgegeben worden sind. 

4. bei männlichen Rindern deren Geburtsdatum und die Angabe. ob sie kastriert sind. und 
5. bei Mutterkühen die Rasse. 

(6) Das Bestandsverzeichnis für Schafe hat folgende Angaben zu enthalten: 
I. die Anzahl der weiblichen Schafe. die älter als zwölf Monate sind oder bereits einmal abgelammt 

haben . 
.., bei Bestandsveränderungen die Angabe der Anzahl der Tiere. des jeweiligen Datums und der 

Person. aus deren Bestand die betroffenen Tiere übernommen oder an deren Bestand sie abgege
ben worden sind. und 

3. die Kategorie. 

(7) Das Bestandsverzeichnis für männliche Rinder ist vom Tag der AntragsteIlung bis zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Tiere. für die eme Sonderprämie oder ein amtliches Handelsdokument gemäß ~ 13 bean
tragt wurde. aus dem Bestand des Erzeugers zu führen. Das Bestandsverzeichnis für weibliche Rinder und 
für Schafe ist vom Tag der Antragstellung mindestens ein Jahr nach den Vorschriften der m * I genann
ten Rechtsakte zu führen. 
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(8) Änderungen im Bestand sind spätestens drei Tage nach deren Eintritt im Bestandsverzeichnis zu 
vennerken. 

2. ABSCHNITT 

Besondere Bestimmungen 

Kennzeichnung 

§ 6. Eine Prämie ist nur für jene männlichen Rinder und Mutterkühe zu gewähren. die mit einer 
Ohnnarke nach der Tierkennzeichnungsverordnung 1995. BGB!. !\ir. 4 I 3. in der jeweib geltenden Fa~
sung gekennzeichnet sind. 

Geburtsdatum 

§ 7. Das Tier gilt als am letzten Tag der im Bestandsverzeichnis angegebenen Geburtswoche oder 
des Geburtsmonats geboren. wenn der Tag der Geburt im Bestandsverzeichnis nicht angegeben ist. 

Futtertläche 

§ 8. (1) Die Angaben zur Futterfläche sind unter Beachtung der Fristen der in ~ I genannten Rechts
akten gemäß § 4 der Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungsverordnung. BGB!. Nr. \06711994. in der Jeweils 
geltenden Fassung zu machen. 

(2) Die Futterfläche muß als zusammenhängende Fläche mindestens O. I Hektar groß sein. 

(3) Der Zeitraum. während dessen die Futtertläche für die Tierhaltung zur Vert'ügung stehen muß. 
beginnt mit 1. Jänner und endet mit 31. Juli desselben Jahres. 

(4) Erzeuger. deren landwirtschaftlich genu[zte Flächen des Betriebs mindestens zur Hälfte im be
nachteiligten Gebiet gelegen sind und diese Flächen der Schaferzeugung dienen. haben die Angaben zu 
den Flächen gemäß § 4 der Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungsverordnungzu machen. wenn sie die Son
derbeihilfe für die Schafualtung in bestimmten benachteiligten Gebieten beantragen. 

Reihenfolge der Bewilligung 

§ 9. Hat ein Erzeuger für ein Kalenderjahr Anträge auf die Sonderprämie und die Mutterkuhprämie 
gestellt. so ist zuerst über den Antrag auf die Mutterkuhprämie zu entscheiden. 

Erklärung über die dem Erzeuger zustehende Referenzmenge 

§ 10. (I) Als Erklärung. aus der hervorgeht. welche Referenzmenge dem Erzeuger zu Beginn des in 
dem betreffenden Kalenderjahr beginnenden Zwölfmonatszeitraums der Anwendung der Zusatzabgaben
regelung zugeteilt wurde. ist die Mitteilung gemäß § 23 Abs. I der MiIch-Garantiemengen-Verordnung. 
BGB!. Nr. 225/1995. in der jeweils geltenden Fassung heranzuziehen. 

(2) Übertragungen von Referenzmengen im Sinne der Mikh-Garantiemengen- Verordnung während 
des ZwölfmonatszeItraums. die mit Begmn des Jeweiligen Zwölfmonatszeitraums wirksam werden und 
bis 3 I. Mai des Jeweiligen Kalendef]ahres angezeIgt werden. smd zu berücksichtigen. 

V orlage des anerkannten Dokumentes über die Milchleistung 

§ 11. (I) Vollabschlüsse und TeiIabschlüsse sind in Dokumenten zur Bestätigung der durchschnittli
chen MiIchleistung des MiIchkuhbestandes zu berücksichtigen. wenn sie mindestens sechs aufeinander
folgende innerhalb eines Kontrolljahres gelegene Monate umfassen. Diese Dokumente haben jedenfalls 
Name und Anschrift des Erzeugers. die Daten der MiIchleistung sowie die Betriebsnummer gemäß 
LFBIS-Gesetz zu enthalten. Diese Dokumente sind von einer der im Anhang genannten. mit der Durch
führung der MiIchleistungsprüfung betrauten Einrichtung oder deren beauftragter zentralen Stelle auszu
stellen. 

(2) Die AMA ist ennächtigt. den mit der Ausstellung der Dokumente gemäß Abs. I genannten Ein
richtungen und Stellen die Betriebsnummer sowie Name und Anschrift gemäß LFBIS-Gesetz der betrof
fenen Erzeuger zu übennitteIn. soweit dies zur Vollziehung des Abs. I eine wesentliche Voraussetzung 
bildet. Eine Weiterübennittlung dieser übennittelten Daten durch die gemäß Abs. I beauftragten Einrich
tungen und Stellen an Dritte ist unzulässig. 

(3) Die Dokumente oder deren Daten sind von den gemäß Abs. I beauftragten Einrichtungen und 
Stellen der AMA zu übennittein. 

(4) Dokumente gemäß Abs. I sind nur zu berücksichtigen. wenn es sich im Zeitpunkt der AntragsteI
lung um das letzte dem Erzeuger zugegangene Dokument oder um ein inhaltlich gleichlautendes Doku-
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ment dieser Einrichtungen handelt und sich dieses Dokument auf da~ Antragsjahr oder aut das der An
tragstellung vorangehende Kontrolljahr bezieht. 

(5) Werden in einem Jahr mehrere Anträge auf Gewährung der Sonderprämie für männliche Rinder 
und der Prämie für die Erhaltung des Mutterkuhbestandes gestellt. so ist von der AMA. 

I . wenn mehrere Dokumente gemäß Abs. I vorgelegt werden. bei der Behandlung der Anträge da~ 
bei der ersten AntragsteIlung in diesem Jahr vorgelegte Dokument für alle Anträge zu berück
sichtigen und 

.., wenn hei der ersten AntragsteIlung kein Dokument gemäß Abs. I vorgelegt wird. ein später vor
gelegtes Dokument bei der Behandlung aller Anträge in diesem Jahr nicht mehr zu berücksichti 
gen . 

Gewährung als Bestandsprämie 

§ 12. Die Sonderprämie ist für männliche Rinder als Bestandsprämie gemäß der gemeinsamen 
Marktorganisation für Rindfleisch zu gewähren. 

Amtliches Handelsdokument 

§ 13. ( I) Für jedes männliche Rind ist auf Antrag eines Erzeugers das amtliche Handelsdokument 
auszustellen. Bei der AntragsteIlung hat der Erzeuger das Bestandsverzeichnis vorzulegen . 

(2) Dieses Dokument ist bei der Vennarktung des Rindes mit einem Mindestalter von sechs Mona
ten. spätestens jedoch bei der ersten Prämienbeantragung zu diesem Zeitpunkt auszustellen. 

(~) I n dieses Dokument ist die Beantragung der Prämie zu vennerken. 

(4) Dieses Dokument ist dem Antragsteller nur im Falle einer Vennarktung des jeweiligen Rinde~ 
auf sein Verlangen zu übergeben. Bei einer neuerlichen Prämienbeantragung hat der Erzeuger diese~ 
Dokument dem Antrag beizulegen. 

Getrennte Haltung der Mutterkühe 
§ 14. Mehrere Mutterkühe. für die eine Prämie beantragt wurde. sind in den Stallungen als Gruppe 

zu halten. 

Bestandswechsel 

§ 15. Für jede Mutterkuh darf in einem Kalenderjahr die Mutterkuhprämie nur einmal beantragt wer
den . Dies gilt auch. wenn das Tier den Bestand wechselt. 

Empfindliche Zonen 
§ 16. Als empfindliche Zonen bei der Muuerschafprämie gelten die benachteiligten Gebiete . 

3. ABSCHNITT 

Individuelle Höchstgrenzen. Erzeugerspezifische Obergrenzen 

Übertragung von Prämienanspruchen 
§ 17. ( I ) Die Übertragung von Prämienansprüchen nach den in § I genannten Rechtsakten hat direkt 

zwischen den Erzeugern zu erfolgen und ist unter Verwendung eines von der AMA aufzulegenden 
Fonnblattes der AMA bekanntzugeben. 

(2) Bei der Übertragung von Prämienansprüchen ohne gleichzeitige Übertragung des Betriebes wer
den 15'7c der zur Übertragung beantragten Prämienansprüche der nationalen Reserve zugeführt. wobei 
allfällige KommasteIlen der der nationalen Reserve zugeführten Prämienansprüche auf ganze Zahlen 
abgerundet werden. Bei der Muuerschafprämie hat die der nationalen Reserve zugeführte Anzahl an 
Prämienansprüchen jedoch mindestens ein Stück zu betragen. 

(3) Bei Übertragung von Prämienansprüchen ohne die gleichzeitige Übertragung des Betriebes sind 
bei der Mutterkuhprämie mindestens zwei Prämienansprüche auf einen anderen Erzeuger zu übertragen. 

(4) Fonnblätter auf Übertragung von Prämienansprüchen sind während des gesamten Jahres einzu
bringen. Soll die Übertragung für das jeweilige Kalender- oder Wirtschaftsjahr rechtswirksam sein. ist da~ 
Fonnblatt einzubringen bis spätestens 

1. 10. Juni hinsichtlich der Übertragung von Prämienansprüchen bei der Mutterkuhprämie und 
2. 10. Februar hinsichtlich der Übertragung von Prämienansprüchen bei der Muuerschafprämie . 

. (5) Abs. 4 zweiter Satz gilt jedoch nicht für die Übertragung von Prämienansprüchen mit gleichzeiti 
ger Ubertragung des Betriebes an läßlich einer Erbfolge . 
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(6) Abweichend von Abs.'" Z I SInd Formblätter auf Lbenragung von Prämienanspruchen mit 
gleichzeitiger Übenragung des Betriebes für das Kalendel)ahr 1996 bis 15. Jänner 1997 eInzubringen. 

(7) Eine zeitlich begrenzte Abtretung von Prämienanspruchen ist nicht zulässig. 

Nationale Reserve 

§ 18. ( I ) Anträge auf Gewährung von Prämienanspruchen aus der nationalen Reserve sind in der je
weiligen Einreichfrist gemäß ~ :; Abs. 2 einschließlich der in den in § I genannten Rechtsakten vorgese
henen Nachreichfrist für das jeweilige Kalender- oder Winschaftsjahr zu stellen. 

(2) Neben den in den in ~ I genannten Rechtsakten bezeichneten anspruchsberechtigten Erzeugern 
können darüber hinaus Prämienansprüche Erzeugern. die Prämienansprüche für bereits vorhandene Mut
terkühe oder im Rahmen einö aufgestellten Betriebsentwicklungsplanes benötigen. aus der nationalen 
Reserve eingeräumt werden. 

I:;) Cberschreitet in einem Jahr die Summe der aus der nationalen Reserve beantragten Prämien
anspruche die in der nationalen Reserve zur Verfügung stehende Menge an Prämienansprüchen. so Ist 
eine aliquote Kürzung vorzunehmen. 

(4) Eine aliquote Kürzung nach Abs. :; ist bei der Mutterschafprämie für Erzeuger. fLir die noch kei
ne erzeugerspezitische Obergrenze festgesetzt wurde. nur :-,owelt vorzunehmen. als die erzeugerspezifi
sche Obergrenze zehn Stück nicht unterschreitet. 

Zusätzliche Reserve für Erzeuger in benachteiligten Gebieten 

§ 19. Anträge auf Gewährung von Prämienansprüchen aus der zusätzlichen Reserve sind gemäß ~ I X 
Abs. 2 zu stellen. 

4. ABSCHNITI 

Gemeinsame Bestimmungen 

Mitteilungspflichten 

§ 20. Der Erzeuger hat jede Veränderung. die dazu fühn. daß die tat~ächlichen oder rechtlichen Ver
hältnisse nicht mehr mit seinen Angaben oder Erklärungen Im Antrag übereinstimmen. im Wege der 
zuständigen Landwll1schaftskammer der AMA anzuzeigen. Die Veränderungen sind unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. wenn nicht nach anderen Rechtsvorschriften für die Anzeige eine andere Form 
oder eine andere Frist vorgeschrieben ist. 

Aulbewahrungspflichten 

§ 21. Wer eine Prämie nach § I beantragt hat. hat die bei ihm verhleibenden Antrags- und Bewilli
gungsunterlagen. die Bestands\'erzelchnisse nach § 5 sowie alle für die Prämiengewährung erheblichen 
sonstigen Belege vier Jahre vom Ende des Kalenderphres an. auf das sie sich heziehen. mit der Sorgfalt 
eine:-, ordentlichen Kaufmannes aufzubewahren. soweit nicht nach anderen Vorschriften längere Autbe
wahrungsfristen bestehen. 

Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

§ 22. ( I ) Der Antragsteller hat den Organen und Beauftragten des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwinschaft. der AMA. der Europäischen Union und des Europäischen Rechnungshofes. im folgenden 
Prüforgane genannt. das Betreten der Geschäfts- und Betnebsraume sowie der Futtertlächen während der 
Geschäfts- und Betriebszeit oder nach Vereinbarung. insbesondere zur Aufnahme der Tierbestände . für 
die eine Prämie gewahn Wird. zu gestatten. 

(2) Die Prtiforcane sind ermächti!!t. in die Buchhaltun!!. das Bestands\erzeichnis und alle Unterla!!en 
des Antragstellers. die die Prüforgane für ihre Prtifung für ;rtorderlich erachten. Einsicht zu nehmen. ~ 

(:;) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informiene Auskunftsperson de~ Antragstellers anwesend 
zu seIn. Auskünfte zu eneilen und die ert'orderliche Cnterstutzung zu leisten. 

(4) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung \on Aufzeichnungen und Unterlagen \erlan
gen und haben in diesem Fall deren Aushändigung dem Antragsteller zu bestätigen. 

(5) Im Falle automations unterstützter Buchführung hat der Antragsteller auf seIne Kosten den 
Prüforganen auf Verlangen Au~drucke mit den enorderlichen Angaben zu er~tellen. 

(fl) Hat der Antragsteller Dritte eIngeschaltet. gelten Ah\. bis.) auch gegenüher diesen. 
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(7) Die VerptlichlUngen nach Abs. I bis 6 gehen Im Falle des vollständigen oder teilweisen Über
ganges des Betriebes auch für den Rechtsnachfolger. 

Rückforderung 

§ 23. (I) Anstelle der Rückforderung zu Unrecht gezahlter Betrage kann die AMA den entsprechen
den Betrag unter Anwendung des Art. 14 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 vom ersten Vor
schuß bzw. von der ersten Zahlung nach dem Rückforderungsbescheid abziehen. 

(2) Die AMA kann unter Anwendung des Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 von 
der Rückforderung eines Betrages von weniger als 20 ECC pro Betriebsinhaber und pro Kalenderjahr 
Abstand nehmen. wenn der behördliche Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zur Höhe des ruckzufor
dernden Betrages steht. 

Meldepflichten der AMA 

§ 24. Die AMA hat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu melden: 
I. Die Anzahl der Prämienanspruche. die zu Beginn des jeweiligen Kalender- oder Wirtschaftsjahres 

in der nationalen und der zusätzlichen Reserve waren. 
'1 die Anzahl der Prämienanspruche. die auf Grund von * 17 Abs. 2 oder auf Grund einer Nichtaus

nützung nach den in * I genannten Rechtsakten. der nationalen Reserve zugeführt wurden. 
3. die Anzahl der Anträge auf Gewährung von Pramienanspruchen aus der nationalen und der zu

sätzlichen Reserve und die Höhe der beantragten Menge. 
4. die Anzahl der Prämienanspruche. die Erzeugern aus der nationalen und der zusätzlichen Reserve 

gewähn wurden. sowie allenfalls anzuwendende Kürzungsregeln. 
5. die Anzahl der männlichen Rinder. für die die Prämie der ersten Altersklasse für ein KalendelJahr 

beantragt wurde und 
6. die der Republik Österreich zur Erfüllung ihrer gegenüber der Europäischen Kommission nach 

den in § I genannten Rechtsakten bestehenden Meldeptlichten erforderlichen Angaben. 

Schlußbestimmungen 

§ 25. (j) Die Rinder- und Schafprämien-Verordnung, BGBI. Nr. 110211994, zuletzt geändert durch 
die Verordnung BGBI. Nr. 94/1996. tritt mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft. 

(2) Auf Sachverhalte. die bis zum 31. Dezember 1996 verwirklicht werden. ist § 4 der Rinder- und 
Schafprämien- Verordnung. BGBI. Nr. 110211994. zuletzt geändert durch die Verordnung BGBI. 
Nr. 9411996. weiterhin anzuwenden. 

Molterer 

Anhang 

zu ~ 11 Abs. 1 

Die Ausstellung der Dokumente gemäß § 11 Abs. I erfolgt durch: 
I. die Burgenländische Landwirtschaftskammer oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 6 

Abs. 2 des Tierzuchtgesetzes. LGBI. Nr. 33/1995. 
2. die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß 

* 10 Abs. I des Tierzuchtgesetzes. LGBI. l\r. 4211995. 
3. die Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer oder die von ihr beauftragte Stelle 

gemäß * 9 Abs. 2 NÖ Tierzuchtgesetz. LGBI. Nr. 6300/0, 
4. die Landwirtschaftskammer für überösterreich oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 5 

Abs. 2 üÖ Tierzuchtgesetz 1995. LGBI. Nr. 7/1995, 
5. die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß 

§ 4 Abs. 2 Tierzuchtgesetz. LGBI. Nr. 15/1995, 
6. die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark oder die von ihr beauftragte Stelle 

gemäß § 4 Abs. I Steierrnärkisches Tierzuchtgesetz. LGBI. Nr. 13511993. 
7. die Landes-Landwirtschaftskammer für Tirol oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 4 

Abs. 2 des Tiroler Tierzuchtgesetzes 1995. LGBI. Nr. 6111995. 
8. die Landwirtschaftskammer für Vorarlberg oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 4 Abs. I 

des Tierzuchtgesetzes. LGBI. Nr. 1011995. 
9. die Wiener Landwirtschaftskammer oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 9 Abs. I des 

Wiener Tierzuchtgesetzes. LGBI. Nr. 1211996. oder 
10. die Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischer RinderzUchter (Z. A. R.). 
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1067. Verordnung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft über eine Stüt
zungsregelung für Erzeuger bestimmter land
wirtschaftlicher Kulturpflanzen (Kulturpflan-

zen-Ausgleichszahlungsverordnung) 

:\uf Grund des § 99 Abs, 1 in Verbindung mIt 
J 96 :\bs. 2 des ~1arktordnungsgesetzes 1985, 
BGBI. Nr. 21'J , in der Fassung BGBI. ~r.664/ 
1994, (MOG) wird verordnet: 

1. ABSCHNITT 

Allgemeines 

Anwenduogsbereich 

§ I, Die Vorschriften dieser Verordnung dienen 
der Durchfuhrung der Rechtsakte des Rates und 
J er l\.OmmlSSlon der Europäischen lJnion über die 
Einführung ~mer StütZungsregelung für die 
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kultur
pflanzen sowie eines integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche 
Beihilferegdungen hinsichtlich 

I. der ·.ereinfachten :\usgleichszahlung für 
Kleinerzeuger, 

, der ailgememen :\usgleichszahlung für Erzeu
ger, die Flächen stillegen, 

.3. der Fl:ichenstiilegung im Rahmen der Rege
lung über die allgemeine Ausgleichszahlung 
und 

4 . des Anbaus nachwachsender Ronstoffe auf 
stillgele~ten Flächen im Rahmen der Rege
lung über die allgemeine Ausgleichszahlung. 
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§ 2, Für die Durchführung dieser Verordnung 
und der in 5 1 genannten Rechtsakte ist die 
\1arktordnungsstelle ",-\grarmarkt Austria" (.-\M.-\.) 
zuständig. 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

§ 3, (l) Grundflächenregion und Erzeugungs
region ist das Bundesgebiet. 

(2) Ein Grundstück ist der gemäß § 7 a :\bs. 1 
Vermessungsgesetz, BGBI. Nr. 306/1968. in der 
jeweils geltenden Fassung bezeichnete Teil einer 
KataStralgemeinde , 

(3) Ein Feldstück ist die gemäß § 2 :\bs. 1 
Z 4 FI:i.chen-Basisertassungsverordnung, BG BI. 
~ r. 964/1994. erhobene Bewinsch:tftungseinheit. 

(4) Ein Schlag ist eine zusammenhängende 
Fl:iche auf einem Feidstück. die für eine Vegeta
~ionspenode mit nur einer Kultur bewirtschaftet 
wird oder auf der jegiiche Kuitur fehlt. 

2. ABSCHNITT 

Antragsvoraussetzungen 

Antrag 

§ 4, (I) Ausgleichszahlungen werden auf schrift
lichen :\ntrag mittels eines \'on der .\MA 
aufgelegten Formblatts gewähn, Der Antr:lg mu{~ 
bis zum 15. Mai des Jahres, hir das der '\ntr:lg 
gesteilt wird, bei der zuständigen landwirtschafts
kammer auf Bezirksebene oder, soweit ~me 
Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene nicht 
eingerichtet ist, bei der zuständigen L:lndes-Land
wirtschafts kammer eingegangen sein und 
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ist von dieser unverzüglich. jedenfails aber so rechtzeitig an die AMA weiterzuleiten. Jaß der Antrag 
spätestens am vierten Arbeitstag nach Ablaut der Antragsfrist bei der AMA eingelangt ist. 

Der Antrag muß zusätzlich zu den gemäß den in 
§ 1 genannten Rechtsakten gefordenen Angaben 
folgende Angaben enthalten: 
I. Name/Firma. GeburtsdatumlFirmenbuchnummer und Anschrift des Antragstellers. 
2. Betriebsnummer(n); verfügt der Antragsteller 

über mehrere Betriebsnummem, so hat er die 
Hauptbetriebsnummer zu kennzeichnen, 

3. Bankverbindung und Namenskonto bei einem 
Kreditinstitut mit Sitz im Inland, 

4 . Angabe der Flächen, getrennt nach ihrer 
Nutzung : 
a) Ackerflächen (Getreide-, Olsaaten-, 

Eiweißpflanzen-, Ollein-, Stillegungsflä
chen als ausgleichsberechtigte Flächen im 
Sinne der in § 1 genannten RechtsVor
schriften), 

b) Futterflächen, die mit den unter lit. a 
genannten Kulturpflanzen bebaut sind 
und für die kein Antrag auf Ausgleichs
zahlung gestellt wird, die jedoch die 
Grundlage für die AntragsteIlung für 
Tierprämien bilden, 

c) sonstige Ackerflächen, 
d) Grünlandflächen insgesamt, 
e) sonstige nicht ausgleichsberechtigte Fiä

chen (wie zum Beispiel Dauerkulturen 
und Spezialkulturen gemäß Anhang I der 
Verordnung (EWG) Nr.2780/92), 

f) aus Umweltgründen und für Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen der Verordnungen (EWG) 
Nr. 2078/92 ~und (EWG) Nr. 2080/92 st'illgelegte Flächen. die auf die Stillegungsv~rpt1ichtung 
angerechnet werden. 

g) Flächen. die der Erzeugung von zur Trocknung bestimmtem Futter gemäß der Verordnung lEG) 
Nr. 603/95 dienen. 

S. Flächen, die gemäß den in § 1 genannten 
Rechtsakten 
30) für den eigenen Betrieb, 
b) für einen anderen Betrieb, 
c) in einem anderen Betrieb 
stillgelegt worden sind. Im Falle der lit. c sind 
auch Name/Firma und Anschrift des Erzeu
gers. der die Stillegungsverpt1ichtung über
nommen hat, anzugeben, 

6. Flächen, die im Rahmen anderer mit 
öffentlichen Mitteln gefördenen Maßnah
men stillgelegt worden sind, 

i . die Erklärung, daß die Flächen, für die 
Ausgleichszahlungen beantragt werden, am 
31. Dezember 1991 weder mit einer Dauer
kultur bebaut waren, als Dauergrünland oder 
Wälder genutzt wurden noch nichtlandwin
schaftlichen Zwecken dienten, 

S. die Erklärung, 
a) daß die stillgelegten Flächen nach Z 5 lit. a 

mindestens seit zwei Jahren vom Antrag
steller bewirtschaftet worden sind oder 

b) welche Ausnahme nach § 9 geltend 
gemacht wird. 
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(2) Im Fall der Aussaat von Raps sind ab der 
:\ntragstellung folgende Unterlagen im BetrIeb für 
Kontrollen zur Verfügung zu halten: 

I. die Rechnung über den Bezug von zertifi
ziertem Saatgut bei der Aussaat zertIfizierten 
Saatguts, 

2. der Anbauveruag bei der Aussaat erucasau
rehaltigen Rapses, 

3. das er mersuchungsergebnis des Bundesamts 
und Forschungszentrums für Landwirtschaft 
bei Verwendung von Nachbausaatgut, 

4. der Vermehrungsvertrag für Saatgutvermeh-
rungs- oder Zuchtgartenflächen oder ~ 

5. der .'\nbauveruag mit einem gemäß § 17 
Abs.2 zugelassenen Käufer bei der Aussaat 
der Sorten "Bienvenu" oder "Jet Neuf". 

(3) Die Flächen sind nach Lage und Größe in 
Hektar und Ar, Katastralgemeinde und Grund
stücksnummem anzugeben. Dem Antrag sind 
Auszuge aus dem Grundstücksverzeichnis bei
zulegen, SOWIe Skizzen jener Schläge, die 
stillgelegt werden. Auf diesen Skizzen können 
auch andere Schläge eingezeichnet werden, soweit 
dies für andere Maßnahmen erforderlich ist. 
Allfällige weitere Unterlagen, die für die Identifi
zierung der Flächen dienlich sein können, sind im 
BetrIeb zur Verfügung zu halten. 

(3.1) Für Anträge, die im Jeweils nachstfolgenden WinschaftsJahr gestellt werden. sind die Auszüge 
aus dem Grundstücksverzeichnis sowie die Skizzen nur vorzulegen. wenn sich Änderungen gegenüber 
dem Vorjahr ergeben haben. . 

(3b) Erzeuger. die gemäß An. 2 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 658/96 der Kommission über die 
Voraussetzungen für die Ausgleichszahlungen im Rahmen der Stützungsregelung für Erzeuger bestimm
ter Iandwinschaftlicher Kulturptlanzen innerhalb ihres Betriebes nicht beihilfefahige Flächen gegen bei
hilfef:ihige Flächen tauschen wollen. haben bis zum 15. Dezember. der dem Jahr der AntragsteIlung auf 
Ausgleichszahlungen vorangeht. bei der AMA die Genehmigung zu beantragen. Der Antrag hat dabei zu 
enthalten: 

I. eine Aufstellung der beihilfefähigen Flächen. die gegen nicht beihilfefahige Flächen getauscht 
werden sollen. 

") eine Aufstellung der nicht beihilfefähigen Flächen. die als beihilfefähig anerkannt werden sollen. 

3. die bisherige Nutzung der in Z 2 genannten Flächen und 
-+. die Gründe. die für den Tausch maßgeblich sind. 

Sind die unter Z 2 genannten Flächen bisher als Rebtlächen genutzt worden. hat die Bezirksverwaltungs
behtirde auf dem Antrag zu bestatigen. daß der Antragsteller keine Prämie für die endgültige Aufgabe von 
Rebtlächen (Ausptlanzrechten) beantragt hat oder auf Grund seines Antrages erhält. 

(3c: Im Wirtschaftsjahr 1995/96 ist abweichend V0n Abs. 3b die Genehmigung bis R. März 1996 
bei Jer AMA zu beantragen. Der Antrag hat dabei 

I. eIIle Aufstellung Jer beihilfefähigen Flächen. die gegen nicht beihilfefähige Flächen ausge~uscht 
werden sollen. 

, eIne Aufsteliung der nIcht beIhilfefähigen Flächen. die als beihilfefähig anerkannt werden sollen . 
. ' Jie bIsherige Nutzung der in Z :2 genannten Flächen und 
4. Jie Grunde. die tür den Austausch maßgeblich sind. 

/u enthalten. Sind dIe unter Z 2 genannten Flächen bisher als Rebtlächen genutzt worden. Ist gleIchzeitig 
IIllt Jem Antrag eIne Bestätigung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde beizubnngen: daß der 
Antragsteller keine PrämIe zur endgültigen Aufgabe von Rebtlächen (Ausptlanzrechten I im Weinwirt
-;cnattsj.1hr 1995/96 beantragt hat. Der Austausch von beihilfefähigen Flächen gegen nicht beihilfef~ihlge 

I 
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Fbchen kann dem Antrag auf Ausgleichszahlungen Im WinschaftsJahr 1996/97 nur zugrundegelegt wer
den. wenn dIe Genehmlg~ng durch~die AMA bis-spätestens 27. März 1996 erfolgt ist. 

I 
13d) Erzcuger. denen Im Zuge \'on Zusammenle\!ungsverf::lhren im Sinne des Art. 9 Abs. :2 der Vcr

'rdnung (EWG) \1r. 1 765/92 neu~ Flachen mit Ausw~rku-ngen für das Wirtschaftsphr 1996/97 zuge Wle
,en wo;den sind. haben dies bcim Antrag gemäß Abs. I anzugeben. GleichzeItig ist dIe Neufestsetzung 
der :\usglelchsfähigkelt der zugewiesenen Flächen zu beantragen. wobeI das Ausmaß der als aus
,-,lelchsfä~hlg beantr;gten Flächen- nIcht höher sem darf als das Ausmaß der in das Verfahren eIngebrach
(en ausglei~hsfähige~ Flächen. Soweit Erzeuger im Rahmen des Zusammenlegungsvertahrens Flächen 
,chlechlerer Qualttät als eingebracht crhalten haben. können sie Jedoch bis zu 5'1c mehr ausgleichsfähige 
FLiehe beantragen. als sie aus\!lelchsfähige Fliche in das Verfahren eingebracht haben. Schlechtere Quali
tJt lIegt zB dan-n vor. \venn bei Gesamtb~trachtung aller eingebrachten und zugewiesenen Flächen letztere 
auf G;undlaQe des rechtskräftIgen Bewertungsplanes oder sonstiger Ermlltlungen der Behörden uherwle
,-,end :-,chlechter bewertet wurden als die Ins Verfahren eIngebrachtcn Flächen. Der Erzeuger hat dem 
Antra'2 ~lul Neufestsetzung Aufstellum!en der zuständIgen :\grarbezirksbehörde über Ausmaß. L.u!e und 
gegcb~nenfalls Bewertun; der Im Rah~en des Zusammenlegungsverfahrens eingebrachten und zugewle
:e~en Flächen beizulege;. Der Neufestsetzungsantrag ist von der Einbringungsstelle auf dessen Voll
ständigkeit zu überprüfen und unverzüglich der AMA vorzulegen. Über die Ausgleichsfählgkcll der neu 
zugewIesenen Flächen hat die AMA zu entscheiden. 

- I 
(3e) Erzeuger, die gemäß An.2 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 658/96 im Rahmen eines Um

strukturierungsprogramms. ausgenommen Zusammenlegungsverfahren, nicht beihilfefähige Rächen in 
beihilfefähige Rächen umwandeln wollen. haben bis zum 15. Dezember. der dem Jahr der AntragsteIlung 
auf Ausgleichszahlungen vorangeht, bei der AMA die Genehmigung zu beantragen. Der Antrag hat dabei 
zu enthalten: 

I. eme Aufstellung der beihilfefahigen Rächen, die in nicht beihilfefähige Rächen umgewandelt 
werden sollen . 

.., eine Aufstellung der nicht beihilfefähigen Rächen, die als beihilfefahige Rächen anerkannt wer
den sollen, 

3. eine Aufgliederung, aus der hervorgeht, daß jene Rächen, die im Rahmen des Umstrukturie
rungsprogramms als neue beihilfefahige Flächen anerkannt werden sollen. die im Rahmen dessel
ben Programms als nicht mehr beihilfefähig betrachteten Rächen um höchstens 5% überschreiten. 

(3f) Soweit im Zuge von Zusammenlegungsverfahren gemäß An. 2 Abs. 3 der Verordnung tEGl 
Nr. 658/96 Erzeugern anstelle beihilfefahiger Rächen nicht beihilfefahige Rächen zugeteilt werden oder 
auf Grund einer Neueinteilung beihilfefähige Rächen mit nicht beihilfefähigen Flächen zusammengelegt 
werden. haben die betroffenen Erzeuger die Umwandlung von nicht beihilfefähigen Rächen in beihilfe
fähige Flächen bis zum 15. Dezember, der dem Jahr der AntragsteIlung auf Ausgleichszahlungen voran
geht. bei der AMA zu beantragen. Der Antrag hat dabei zu enthalten: 

I. Pläne. die die bisherige Grundstücksstruktur ausweisen, 
.., Pläne. die die beabsichtigte bzw. neue Grundstiicksstruktur ausweisen. 
3. eIne Aufgliederung, aus der hervorgeht, daß jene Rächen, die im Rahmen der Zusammenlegung 

in beihilfefähige Rächen umgewandelt werden sollen, die im Rahmen desselben Programms als 
nicht mehr beihilfefähig betrachteten Flächen um höchstens 5% überschreiten. 

(3g) Erzeuger. die gemäß An. 2 Abs.4 der Verordnung (EG) Nr. 658/96 auf Grund öffentlicher 
Maßnahmen veranlaßt sind, Rächen. die zuvor als nicht beihilfefähig betrachtet wurden. zu bebauen. 
haben dafür bis zum 15. Dezember, der dem Jahr der AntragsteIlung auf Ausgleichszahlungen vorangeht, 
bei Ller AMA die Genehmigung zu beantragen. Der Antrag hat dabei zu enthalten: 

I. An und Grund der öffentlichen Maßnahme. 
2. eIne Aufstellung jener Rächen, die bisher beihilfefahig waren, 
3. eine Aufstellung der nicht beihilfefähigen Rächen. die zu beihilfefähigen Rächen erklärt werden 

sollen, 
4. die Angabe, ob die Rächen vorübergehend oder endgültig zu neuen beihilfetahigen Flächen er

klärt werden sollen. 
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3. ABSCHNITT 

Vereinfachte Ausgleichszahlung 

Ausgleichszahlung 

§ 5. (1) Einem Erzeuger wird eine Ausgleichs
zahlung nach der vereinfachten Regelung (Klein
erzeugerregelung) gewähn, wenn er in seinem 
Antrag angegeben hat, daß 

1. er die Ausgleichszahlung nur für eine Fläche 
beantragt, die höchstens für die Erzeugung 
von 92 Tonnen Getreide benötigt wird, und 

2. er keine Ausgleichszahlung für im Sinne 
dieser Verordnung stillgelegte Flächen bean
tragt. 

Für 'die Berechnung der maßgeblichen Fläche und 
der AusgleichszahJung ist der Getreidedurch
schnittsertrag von 5,17 t/ha zugrunde zu legen. 

(2) Jede einzelne Anbaufläche mit ausgleichs
zahlungsberechtigten Kulturpflanzen muß minde
stens C. l Hektar betragen oder aus einem oder 
mehreren ganzen Grundstücken bestehen oder von 
unveranderlichen Grenzen umgeben sein. 

4. ABSCHNITT 

Allgemeine Ausgleichszahlung 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 6. ( 1) Einem Erzeuger wird die allgemeine 
Ausgleichszahlung gewähn, wenn er seine sich im 
jeweiligen Wirtschaftsjahr aus den in § 1 genannten 
Rechtsakten ergebende Verpflichtung zur Flächen
stillegung erfüllt hat. Die Ausgleichszahlung kann 
nur für be",ntragte Flächen gewähn werden. 

(2) Jede einzelne Anbaufläche je ausgleichs
zahlungsberechtigter Kulturpflanze muß minde
stens C,1 Hektar betragen oder aus einem oder 
mehreren ganzen Grundstücken bestehen oder von 
unveränderlichen Grenzen umgeben sein. 

Ölsaaten 

§ 7. Für die Berechnung der allgemeinen 
Ausgleichszahlung der mit Olsaaten bebauten 
Flächen ist der Olsaatendurchschnittsertrag von 
2,74 t/ha zugrunde zu legen. 

5. ABSCHNITT 

Flächenstillegung 

Stillegungszeitraum, Mindeststillegungsfläche 

§ 8. ( 1) Für Flächen, die nach den in § 1 
genannten Rechtsakten stillzulegen sind. beginnt 
die Verpflichtung am 15. Jänner des Wirtschafts
jahres, in dem der Antrag auf Ausgleichszahlung 
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gestellt wIrd, und endet am 31 .. A.ugust des 
folgenden Wiruchaftsjahres (rotatJonsabhängige 
Stillegung und andere Stillegungsformen lm Sinne 
\"on :\rt.7 Abs.1 der Verordnung (EWG) 
Nr.1765/92). 

(2) Hat sich der Erzeuger im Antrag auf 
:\usgleichszahlungen verpflichtet, dieselben Flä
chen fünf Wiruchaftsjahre lang stillzulegen 
(garantIerte Dauerbrache als andere Stillegungs
form lm Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Verordnung 
(EWG) :--';r.762/94), endet die Verpflichtung 
hinsichtlich dieser Flächen am 31. August des 
hinften auf die Abgabe der Verpflichtungserklä
rung folgenden Wiruchaftsjahres. 

(3) Der Erzeuger kann ab dem 15. Juli auf den stillgelegten Flächen die Aussaat von Ackerfrüchten 
vorbereIten und vornehmen. die zur Ernte im folgenden Wirtschaftsjahr bestimmt sind. sowelt dies auf 
Grund deren Wachstumsbedingungen vor Ende des Stillegungszeitraums erforderlich ist. 

I 
(3a) Im Wirtschaftsjahr 1995/96 kann der Erzeuger in den im Anhang A angeführten Gebieten ab 

20. August und in dem im Anhang B angeführten Gebiet ab 3. August aus witterungsbedingten Grün
den (extreme Trockenheit) auf den stillgelegten Flächen die Aussaat von Wintergetreide, das zur Ernte 
im folgenden Wirtschaftsjahr bestimmt ist, vorbereiten und vornehmen. 

(4) Ab dem 15 . Juli ist die Beweidung der 
stillgelegten Flächen Im Rahmen der traditioneilen 
Wanderuerhaltung zulässig. 

(5) Ein Erzeuger, der an der Flächenstillegung 
teilnimmt, kann abweichend von der in den in § 1 
genannten RechtSakten festgelegten Mindestgröße 
der emzelnen stillzulegenden Fläche eine kiemere 
Flache stillegen, wenn es sich um emen Schlag 
hanoelt, der von unveränderlichen Grenzen umge
ben ist. Diese Voraussetzung erfüllt auch ein 
Grundstück. 

Mindestbewirtschaftungszeit 

§ 9. (1) Ein Erzeuger muß die gemeinschafts
rechtlich vorgeschriebene elgene MindestbewJrt
schaitungszelt für stillzulegende Flächen nicht 
emhalten lm Fall 

1. des Eigentumserwerbs an soichen Flächen, 
2. der Pacht. wenn die zugepachteten Flächen, 

fur die Ausgleichszahlungen beantragt wer
den. Im ersten Jahr der Pacht den Umfang 
der ursprünglich stillzulegenden Flächen 
zuzüglich 40% überschreiten, 

3. der Zusammenlegung nach dem Flurverfas
sungsgrundsatzgesetz 1951 und den entspre
chenden Ausführungsgesetzen der Länder, 

4. der Rückgabe von Pachtflächen an den 
Eigentümer oder 

5. der Grtindung emes landwirtschaftlichen 
Betriebs. 

(2) Die entsprechenden schriftlichen Unterlagen 
smd 1m Betneb zur Verfügung zu halten. 
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HöchstgreDZe für Stillegungsausglcich 

§ 1 C. Ausgleichszahlungen für stillgelegte FIä
,hen können höchstens für SO=h der beantragten, 
ausgieichsberechtigten Flächen emes Betriebs 
gewahrt werden. 

Cbertragung der Stillcgungsverpflichtung 

§ 11. (1) Die ganze oder teilweise übertragung 
de r Stillegungsverpflichtung auf einen anderen 
Erzeuger ist zulässig, wenn ein Erzeuger durch 
Stillegung von mit landwirtSchaftlichen Kultur
pflanzen bebauten Flächen seines Betriebs auf 
Grund von obligatorischen nationalen Cmweltvor
schriften seinen Viehbestand verringern müßte . 

(2) Ein Erzeuger, der die Stillegungsverpflich
tung gemäß Abs . 1 ganz oder teilweise auf einen 
anderen Erzeuger übertragen will, kann bis zum 
10. Jinner des WirtSchafts;ahres, in dem der Antrag 
auf Ausgleichszahlung gestellt wird, bei der AMA 
beantragen, daß die. Zulässigkeit der übertragung 
der Stillegungsverpflichtung festgestellt wird. 

(3) Art. 7 Abs. 7 Unterabs. 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 ist nicht 
anzuwenden. 

Vorzeitige Beendigung der garantierten Dauerbrache 

§ 11a. Ein Erzeuger. der sich gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 762/94 verpflichtet hat. 
dieselben Schläge' fünf Wirtschaftsjahre lang stillzulegen. und diese Verpflichtung vor Ablauf dieses 
Zeitraums gemäß Art. 5 Abs. 2 rückgängig machen will . hat dies der AMA schriftlich bis 31 . August des 
der AntragsteIlung vorangehenden Jahres zu melden. Er hat gegebenenfalls anzugeben. welche Voraus
setzungen des Art. 5 Abs. 3 für eine vorzeitige Beendigung der Stillegung ohne Abzüge vorliegen. 

Stillegungsauflagen 

§ 12. ( I) Auf einer stillgelegten Fläche 1St nicht 
zulässig : 

I . Begrunung mit Getreide. Eiweißpflanzen, 
Olsaaten sowie Ollein 

2. Ausbringung von Düngemitteln, Abwasser 
und Abfällen wie Klärschlamm, Klärschlamm
kompost und Müllkompost, 

3. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
4. Entfernung sowie jede landwirtSchaftliche 

Nutzung des während des Stillegungszeit
raums entStandenen Bewuchses unbeschadet 
der Regelung in § 8 Abs. 4, 

S. im Falle der rotationsabhängigen StiIJegung 
bis zum 1 S. Jänner des der AntragsteIlung 
folgenden WirtSchafts;ahres jede zur Ver
marktung bestimmte pflanzliche Erzeugung 
unbeschadet der Regelung in § 8 Abs. 3 sowie 

6. Verwendung des Bewuchses einer stillgeleg
ten Fläche zur SaatgUterzeugung. 

(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen im FaIJe von 
§ 8 Abs. 3 ab dem 15.Juli Düngemittel und 
Pflanzenschutz mittel verwendet werden. 
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(3) Der Antragsteller ist verpflichtet, die 
stillgelegte Fläche zu begrünen oder don eme 
Selbstbegrünung zu ermöglichen. Eine Frühjahrs
begrünung ist zulässig. 

(4) Bei Antragstellung nach Beginn des Still
legungszeitraums ist im Antrag zu erklären, daß seit 
Begmn des Stillegungszeitraums gegen die Auf
lagen des Abs. 1 und des Abs. 3 erster Satz nicht 
verstoßen <;>,'Urde. 

(5) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen, insbe
sondere naturschutz rechtliche Pflichten, oie sich 
auf die stillgelegten Flächen beziehen, bleiben 
unberühn. 

6. ABSCHNITT 

Nachwachsende Rohstoffe 

Ausnahme von den Stillegungsauflagen 

§ 13 . Werden stillgelegte Flächen zum Anbau 
nachwachsender Rohstoffe im Sinne der in § 1 
genannten Rechtsakte genutzt, ISt :; 12 nicht 
anzuwenden. 

Repräsentative Erträge 
I 

§ 14. (I) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat für Kulturptlanzen, die als nachwachsen-
de Rohstoffe angebaut werden, rechtzeitig vor der Ernte repräsentative Erträge tür das jeweilige Wirt
schattsjahr festzusetzen. Diese Festsetzung hat unter Ben.ickslchtigung der regionalen Wachstumsbedin
gungen der Jeweiligen Art und Sorte zu erfolgen. 

(2) Abweichend von Abs. 1 müssen für die 
Kulturpflanzen, die nIcht für Lebens- oder Futter
mIttelzwecke geelgriet smd, keme repräsentativen 
Enräge festgesetzt werden. 

(3) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen. daß ein im Vertrag im Sinne des Art. 6 der 
Verordnung (EWG) Nr. 334/93 angegebener voraUSSichtlicher Ertrag nIcht erreicht werden wird. hat der 
:\nlra~steller dies der A~tA binnen zwei Wochen unter Angabe der Gründe tUr den voraussichtlichen 
\llIld;rertrag schrIftlich zu melden. Die auf den betreffenden- Flächen angebauten Kulturptlanzen dürfen 
vor Ablauf des zehnten Tages ab Erstattung der Meldung nicht geerntet werden. damit alle erforderlichen 
Kontrollen durchgeführt werden können. 

Lager- und Bestandsbuchhaltung 

§ 15. (1) Ein L' nternehmen, das nachwachsende 
Rohstoffe nach den in § 1 genannten Rechtsakten 
erv.·lrbt oder verwendet, hat m Form emer 
gesondenen Lager- und Bestandsbuchhaltung die 
nach den m § 1 genannten Rechtsakten gefordenen 
Angaben mmdestens monatlich aufzuzeichnen. Die 
.\MA kann im Einzelfall einen kürzeren :\ufzeich
nungszeitraum \'orschreiben, wenn dies für eine 
WIrksame Kontrolle erforderlich ist. 

(2) Die nach handelsrechtlichen Vorschriften 
vorgeschriebenen :\ufzeichnungen und Buchfüh-
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rungen können an die Stelle der Lager- und 
Bestandsbuchhaltung treten, sofern sie die nach 
:\bsau 1 gdordenen Aufzeichnungen in übersicht
licher Form enthalten. 

Anbauvertng über nachwachsende Rohstoffe 

§ 16. Zusäulich zu den in den in § 1 genannten 
Rechtsakten vorgesehenen Angaben muß in jedem 
Vertrag über den Anbau nachwachsender Roh
stoffe die Betriebsnummer des Antragstellers 
angegeben werden. 

Meldung der Lieferung 

§ 16a. Der Autkäufer oder Erstverarbeiter (letzterer unabhängig davon. ob er Vertragspartei ist) hat 
der AMA die in den in § I genannten Rechtsakten vorg ';.5chriebenen Angaben über die Lieferung der auf 
den Stillegungstlächen geernteten Ausgangserzeugnisse mitzuteilen: 

1. im Falle des Anbaus von Winterrnps. Winterrübsen und Erbsen bis spätestens 15 . September des 
Erntejahres. im Erntejahr 1995 bis spätestens 15. Oktober 1995 . 

., im Falle des Anbaus von Mais bis spätestens 30. November des Erntejahres und 
3. im Falle des Anbaus aller übrigen Kulturen bis spätestens 15. November des Erntejahres . 

Die AMA kann in begründeten Einzelfällen. insbesondere wenn die Ernte nach den in Z 1 bis 3 genann
ten Terminen erfolgt, eine spätere Meldung genehmigen. 

7. ABSCHNITT 

. Zulassung der Käufer 

§ 17. (1) Als Erstkäufer für die nach den in § 1 
genannten Rechtsakten bestimmten Olsaaten gilt 
jedes Unternehmen als zugelassen, das diese 
Olsaaten vom Erzeuger zur Herstellung bestimm
ter ~on-food-Erzeugnisse oder zur Verwendung 
als Saatgut für die Herstellung bestimmter Non
food-Erzeugnisse erwirbt. 

(2) Dcr Käufer der Rapssonen "Bienvenu" oder 
"Jet Neuf" hat bei der AMA die Zulassung zu 
beantragen. Die Zulassung wird eneilt, wenn der 
:\ntragsteller bestätigt, die Olsaaten zur Gewin
nung eines Ols für besondere Ernährungszwecke 
zu verwenden. 

(3) Die AMA kann die Zulassung gemäß Abs . 1 
oder Abs . 2 enuiehen, wenn der Erstkäufer oder 
Käufer nicht mehr die Gewähr bietet, daß diese 
Olsaaten den nach den in § 1 genannten Rechts
akten vorgesehenen Zwecken zugehihn werden. 

Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

§ 18. (1) Den Organen und Beauitragten des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwir..schaft, 
der :\~, der Europaischen Union und des 
Europäischen Rechnungshofs (im folgenden Prüf
organe genannt) haben 

1. der Antragsteller, 
2. der Erzeuger, der für einen anderen dessen 

Stillegungsverpflichtung übernommen hat, 
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3. der zugelassene Käufer (Erstkäufer) und 
4 . im Falle des Anbaus nachwachsender Roh

stoffe der Aufkaufer, der Erstverarbeiter, der 
Endverarbeiter sowie jede zwischengeschal
tete Lieferpartei (Händler) 

das Betreten der Geschäfts-, Betriebs- und Lager
räume sowie der Betriebsflächen während der 
Geschäfts- und Betriebszeiten oder nach Vereinba
rung zu gestatten. 

(2) Die Prüforgane sind berechtigt, in die 
Buchhaltung und alle Unterlagen der in Abs. 1 
genannten Personen, die die Prüforgane für ihre 
Prüfung als erforderlich erachten, Einsicht zu 
nehmen. Kopien der Unterlagen sind auf Ver
langen unentgeltlich zur Ve·rfügur.g zu stellen. 

(3) Bei der Prüfung hat eine geeignete und 
informierte Auskunftsperson der in Abs. 1 genann
ten Personen anwesend zu sein, Auskünfte zu 
erteilen und die erforderliche Unterstützung zu 
leisten. 

(4) Die Prüforgane können die zeitweilige 
überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen 
verlangen und haben in diesem Fall deren 
Aushändigung den in Abs. 1 genannten Personen 
zu bestätigen. 

(5) Im Falle automatIonsunterstützter Buchfüh
rung haben die in Abs. 1 genannten Personen auf 
ihre Kosten den Prüforganen auf Verlangen 
Ausdrucke mit den erforderlichen Angaben zu 
erstellen. 

(6) Soweit nicht nach anderen RechtsVorschrif
ten längere Aufbewahrungspflichten bestehen, sind 
die nach dieser Verordnung und den in § 1 
genannten Rechtsakten vorgeschriebenen Unter
b~en, .\ufzelchnungen, Belege, Bücher oder 
Karten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf
manns für die D;iuer von sieben Jahren vom Ende 
jenes Kalenderjahres an, auf das sie sich beziehen. 
aufzubewahren. ~ach handelsrechtlichen Vor
schriften vorgeschriebene Aufzeichnungen und 
Buchführungen können an Stelle der nach Satz 1 
vorgeschriebenen \ -erpflichtungen zum Zweck der 
überwachung nach dieser Verordnung verwendet 
werden. 

(7) Wird ein Betrieb ganz oder teilweise 
während eines WirtSchaftsjahres an einen anderen 
übertragen, so gelten die Vorschriften der Abs . 1 
und 2 für den Rechtsnachfolger, soweit er 
V erpflich tungen des V organgers übernimmt. 

Kürzungen der Ausgleichszahlungen und des Still
legungsausgleichs 

§ 19. Der Bundesminister für Land- und Forst
wirtSchaft hat 

1. den Kürzungsfaktor für die beihilfeberechtig-
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ten Flächen, 
2. die für die Berechnung des Kürzungsfaktors 

maßgeblichen Daten sowie 
3. den für das folgende Wirtschaftsjahr gelten

den zusätzlichen Stillegungssatz 
zu den in den in § 1 genannten Rechtsakten . 
festgelegten Zeitpunkten zu verlautbaren. 

Verzicht auf Rückzahlung 
§ 19a. (I) Anstelle der Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge kann die AMA den entspre

chenden Betrag unter Anwendung des Art. 14 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 vom ersten 
Vorschuß bzw. von der ersten Zahlung nach dem Rückforderungsbescheid abziehen. 

(2) Die AMA kann unter Anwendung des Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 von 
der Rückforderung eines Betrages von weniger als 20 ECU pro Betriebsinhaber und pro Kalenderjahr 
Abstand nehmen. wenn der behördliche Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zur Höhe des rückzufor
dernden Betrages steht. 

Strafbestimmuogen 

§ 20. Eine Verwaltungsüberuetung nach § 117 
Abs . 1 Z 2 MOG begeht, wer 

1. entgegen § 12 Abs. 1 Z 1 eine stillgelegte 
Fläche mit einer don genannten Pflanze 

begrünt, 
2. entgegen § 12 Abs. 1 Z 2 auf einer stillgelegten 

Fläche einen don genannten Stoff ausbringt, 
3. entgegen § 12 Abs. 1 Z 3 auf einer stillgelegten 

Fläche ein Pflanzenschutzmittel anwendet, 
4. entgegen § 12 Abs. 1 Z 4 auf einer stillgelegten 

Fläche einen während des Stillegungszeit
raums entstandenen Bewuchs entfernt oder 
landwirtschaftlich nutzt, 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Z 5 auf einer stillgelegten 
Fläche eine zur Vermarktung bestimmte 
pflanzliche Erzeugung vornimmt oder zuläßt, 

6. entgegen § 12 Abs. 1 Z 6 einen Bewuchs einer 
stillgelegten Fläche zur Saatguterzeugung 
verwendet oder 

7. entgegen § 12 Abs. 3 eine stillgelegte Fläche 
weder begrünt noch eine Selbstbegrünung 
zuläßt. 

Berichtspßicht 

§ 21. Die AMA hat dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft I 

1. rechtzeitig die für die Festsetzung der repräsentativen Erträge (§ 14) erforderlichen Daten. 
2. bis 31 . August des jeweiligen Wirtschafts

jahres die für die Berechnung des Kürzungs
faktors und zusätzlichen Stillegungss::tzes 
(§ 19) erforderlichen Daten gemäß An. 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 2836/93, 

3. bis 31. Dezember einen Bericht über die 
Anwendung der Maßnahmen gemäß den in 
§ 1 genannten Rechtsakten im abgelaufenen 
Wirtschaftsjahr, insbesondere über die durch
gefuhrten Kontrollmaßnahmen und die 
getroffenen Sanktionen, und 
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geführten Kontrollmaßnahmen und die 
getroffenen Sanktionen, und 

4 . die Angaben, die zur Erfüllung der sonstigen 
Meldepflichten gegenüber der Europäischen 
Kommission gemäß den in § 1 genannten 
Rechtsakten erforderlich sind, 

zu übennitteln. 

§ 22. Diese Verordnung tritt mit dem Vertrag 
über den Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Union ") in Kraft. 

Molterer 

Verwaltungsbezirklpolitischer Bezirk! 

Stadt mit eigenem StatutlLand: 

Horn 
Krems (Stadt) 

Krems/Donau 
Mistelbach 
Korneuburg 
Tulln 
Mödling 
Gänserndorf 
BrucklLeitha 
Wien Umgebung 
Baden 
Wiener Neustadt (Stadt) 
Wiener Neustadt 1) 
Neunkirchen 2) 

NeusiedlJSee 
EisenstadtlUmge-

bung 
Freistadt Eisenstadt (Stadt) 
Freistadt Rust (Stadt) 
Mattersburg 

Wien 

1) ausgenommen das Gebiet der Bezi.rksbauernkammer Kirt:hsc:hlag 
2) ausgenommen die Gebiete der Bezirksbauernkammem Gloggnitz und Aspang 

VerwaltuDgsbezirlc 

Hollabrunn 

AD.ba.q B 
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P .b.b. Ec:;cneUl\lnIrSOn Wien. V"rlal(S1)Ostamt 1030 Wien 
3611 

BUNDESGESETZBLATT 
FüR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1995 Ausgegeben am 31. l\lärz 1995 73. Stück 

225 •. \' erordnun~ des BwtdesmiDisters ~r Land- und Forstwirtschaft über die Garantiemen- Me M _ ', .... 
gea UD Bereich der Gemeinsamen Marktorganiution für Milch und MDcherzeugnisse ("' Vl/ 

(MDch-G:.mmriemengen-Verordnung' 

Jahrgan~ 1995 Ausgegeben am 22. Dezember 1995 288. Stück 

857. Ycrordnung: . .\nderung der Milch-Garantiemengen-~erordnuDg 

Jahrgang 1996 Ausgegeben am 29. Februar 1996 27. Stück , 

95. Verordnune: Zweite Anderung der Milch.Garantiemengen-Verordnung 

Jahrgang 1996 Ausgegeben am 26. April 1996 59. Stück 
189. Yerordnung: . "''' . . . !>!itte Änderung der Miich-Garantiemengen-Verordnung 

Jahrgang 1996 Ausgegeben am 11. Juni 1996 84. Stück 
257. Yerordnung: ~: Änderung der Milch-Gara-Dtiemengen-Verordnu~g 

Auf Grund der §§ 101 und 105 des Marktordnungsgesetzes 1985. BGBL Nr.210. zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL !'lr. 66411994. (MOG) wird verordnet: 

ABSCHNrIT 1 

Allgemeine Vonchriften 

Alnreadaqsbereich 

§ L 0 ie Vorschriften dieser Verordnung dienen der VoUziehung der Rechtsakte des Rates der 
EuroplllSchen Union und der Europaischen Kommission über die Referenzmengen im Rahmen der 
nationaien Garantiemengen für die Milch und Milcherzeugnisse. die 

1. an Abnehmer geliefert oder 
2. ohne Einschaltung eines behandelnden oder verarbeitenden Unternehmens an Verbraucher 

abFgeben (Direktverkauf) 
werden. einschließlich der Erhebung der Zusatzabgabe. 

Z ... gdigkeit 

§ z. Für die Vollziehung dieser Verordnung und der in § 1 genannten Rechtsakte ist die Marktord
nungssteIle .. Agrarmarkt Austria" CAMA) zustandig. 

ABSCHNrITU 

~enaag an Abnehmer 

Altpbeaeriaebun~ 

§ 301m Fall des § 1 Z 1 wirc;i die Zusatz:lbgabe von jedem Milcherzeuger für die Milch- und Milch
äquivaienzmengen (Milchmengen ) erhoben. die von ihm an Abnehmer ge liefen werden und die seine 
ADlieferungs-Referenzmenge überschreiten. 

8eftdmUD~ der Anliefensa~-RerereDDDea~ 

.§ 4. Die Anlieferungs-Referenzmenge entspricht mit Beginn des 1. April 1995 der dem Milcherzeu
ger mit 31. ~ärz 1995 aui Grund der Milch·Referenzmengen-Zuteilungsverordnung. BGBt. Nr.226/ 
1995. von der AMA ßUtgeteilten Anlieferungs-Referenzmenge(n) t sowie der auf Antrag durch die 
AMA zugeteilten Anlieferungs-Referenzmengen 1I. 

ÄMerung des Venllluuprecbts übft einen Betrieb 

§ 50 (1) Die Referenzmenge eines Betriebs steht dem jeweiligen Verfügungsberechtigten über die
sen Betrieb (Betriebsinhaber ) zu. 
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.. (2) Soweit die dem Betrieb entsprechende Referenzmenge auch aus einer gemäß ~ 4 Abs. I der 
Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung zugeteilten Anlieferungs-Referenzmenge II besteht. steht 
die Anlieferungs-Referenzmenge II bei Änderungen des Verfügungsrechts über den Betrieb durch Kauf 
oder Pacht bis zur endgültigen Zuteilung der Anlieferungs-Referenzmenge II dem neuen Verfugungsbe
rechugten nicht zu und ist in diesem Fall der gemaß den in § I genannten Rechtsakten bezeIchneten Re
serve zuzuschlagen." 

(3) Ein Betneb im Sinne des Abs. 1 besteht aus den zur !'w1ilcherzeugung erforderlichen und 
genutzten Flächen sowIe jenen Wirtschaftsgebauden und Teilen rier Betriebsstatte. die zur Milcherzeu
gung ciienen. 

(4) Bei Verlegung eines Betriebsstandones im Zuge eines Verfahrens nach einem landwirtschaft
lichen Sit!dlungsgesetZ zur Verlegung aus ungunstu~er Orts- oder Hoflage oder auf Grunci eines Enteig
nungsvert:lhrcns gehen die Rcferenzmengen des Betnebs auf den neuen Betriebsstandon tiber. Die 
Verle2un2 des Betnebsstandones 1st dem Abnehmer schriftlich anzuzei2en. Der Abnehmer hat dies 
der A~\tÄ zu melden. -

(5) Bei Anderung des Verfügungsrechts über den miicherzeugenden Betrieb während des laufen
den Zwölf-Monatszeltraums steht die Referenzmen2e in diesem Zwölf-MonatsZeitrawn dem neuen 
Verfügungsberechtigten nur im Ausmaß der noch nicht angeliefenen Menge zu. 

8GBL Nr. 
§ 5 Abs. 2 95/1996 Aafteüung eines Betriebs 

§ 6. (1) Wird ein Betrieb in mehrere Betriebe aufgeteilL erhält jeder dieser eigenständigen milcher
zeugenden Betnebe die Referenzmenge. die ihm mItgeteilt worden ist oder die - soweit dafür entspre
chende NachweIse vorgelegt werden können - der vor der gemeinsamen Bewirtschaftung bestehen
den Menge entspnchL 

(2) Ist eine Aufteilun~ gemaß Abs. 1 nicht moglich. smd die Referenzmengen entsurecnend einer 
schriftlichen Vereinbarung der Vertugungsoerechtigten aufzutetien. Diese Vereinbarung 1St binnen 
drei Monaten nach der Aufteilung des Betnebs abzuschließen. 

(3) Kommt :luch eine Vereinbarung gemaß Abs. 2 nicht zustande. so ist die Referenzmenge auf die 
milcherzeugenden Betnebe in jenem Verhältnis aufzuteilen. wie die zum Grundbestand des bisherigen 
Betriebs gehörenden Flächen (ohne Berücksichtigung von Bauflächen. Weinganen. Wald. Odland. 
Hausganen und Obstganen) aufgeteilt wurden. wobei erst ab einer Mindestfläche von einem Hektar 
Rcferenzmengen auf den neuen milcherzcugenden Betrieb übergehen können. Die Auftcilung hat 
nach der Wertigkeit der einzelnen Flächen zu erfolgen. Dabei sind Almen. soweit sie nicht unter 
§ 15 Abs. 1 fallen. und Bergmahder zu einem Vienel. Hutweiden zu einem Drittel. einschnittige Dau
erwiesen zur Hälfte. Dauerwtesen mit zwei oder mehreren Schnitten. Kulturweiden. Wecl1selgniDland 
und die sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen in vollem Ausmaß anzurechnen. 11 j .ai 
Jt g Iza c ps ilttit?b . 13 

(4) Die Aufteilung der Referenzmenge ist dem für den bisherigen Betrieb zuständigen Abnehmer 
schriftlich anzuzeigen. der die AMA SOW1e allenfalls den für den neuen Betrieb zustindigen Abnehmer 
zu benachrichtigen hat. 

(5) Die AMA kann auf Antra2 emes Betriebsinhabers bei Aufteilung emes Betriebs durch Über
elgnun~ emer Betnebsstatte samt ländwtrtschaftlichen Nut7llachen genehmigen. daß keine Aufteilung 
der Rcferenzmenge gemaß Abs. 1 0der 3 erfolgt. wenn dies zur Verbesserung der ~cherzeugungs
struktur oder zur ExtenslVlerung der Milcherzeugung dienL Der Antrag ist spatestens bis zum Ablauf 
des Zwölf-Monatszeltraums. der dem Wirlcsam.werden des Verttags folgt. zu stellen. 

(6) Erfolgt die Aufteilung gemäß Abs. 1 bis 3 während des laufenden Zwölf-Monatszeiuaums. sind 
die im Zwöl(-MonatsZeitraum angeliefenen Mengen dcn einzelnen Betrieben anteilig den Referenz
mengen anzurechnen. 

§ 5 Abs. 3: i.d.F. BGBl. 
~r. 857/199: 

Verp.c:htuD~ eines Betriebs aß mehrere 

17. (~) Wenn em Verfügungsberechtigter uber einen milcherzeugenden Betrieb alle zum Grund
bestand ~eses Betnebs gehci~enden Flächen an andere Betriebsinhaber verpachtet. kann die Referenz
menge dIeses Betnebs für die Dauer der PachtverhaJtnisse auf die Betriebe der Pächter tibcrtragen 
werden. wenn 

1. der Verpachter die Verpachtung dem für seinen Betrieb zuständigen Abnehmer schriftlich 
auzelgt und 

2. di p' e ächter alle zum .Grundbestand des milcherzeugenden Betriebs gehörenden flächen 
g~a~htet haben. wobeI Baufiachen. Weinganen. Wald. Odland. Hausganen und Obstganen. 
~ SIch der Verpachter zuruckbehaiten haL ausgenommen werden können und 

3. die Aufteilung der Referenzmenge entsprechend den gepachteten Flächen eriolgt und 
4. Bestaugungen der S~JZialvers.lcherungsanstaJt der Bauern uber die Meldungen der Pachtungen 

vorgelegt werden. die mchl :i1ter als sechs Monate sein dürfen. 

-L-
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(2) Die tibertrilgung wird mit Be~n des auf die Anzei2e fol2enden Zwölf-Monatszeitraums wirk
sam. soweit mcht in der Anzelge der Beginn des laufenden -Zwölf-MonatsZCiuaums als Wirksamkeits-
beginn gen~n~t ist. . . 

(3) Der gemaß Abs. 1 Z 1 zustanciige Abnehmer hat di!= für die übernehmenden Betriebe zustan
digen Abnehmer von der Anzeige zu benachrichtigen. Die Anzeige ist von den Abnehmern zu re gi
stneren und die für den jeweiligen ZwölfmonalSZeitraum geltenden Referenzmengen sowie der jeweils 
gewogene Fc:ttgehaltsdurchschnitt der übernehmenden Betriebe sind neu zu bereclmen. 

(4) Der gemaß Abs.l Z 1 zustandige Abnehmer hat die angezeigten Übenragungen unter 
Anschluß der Bestatlgungen ge maß Abs. 1 Z 4 der AMA zu melden. 

. ·(5) Wird ein Pachtverhältnis vor Beendigung der übrigen Pachtverhältnisse aufgelöst und tritt 
mcht ein anderer als Pächter in das aW2elöste Pachtverhältnis ein. so fällt die gesamte Referenzmen
ge. die im Rahmen der Pachrverhältnisse übenragen wurde. mit Be2inn des laufenden Zwölf-Monats-
zeiuaums an den Verpachter zurück. -

(6) Soweit die Referenzmenge des Betriebs auch aus einer gemäß § 4 Abs.l der Milch-Referenz
mengen-Zutedungsverordnung zugeteilten Anlieferungs-Referenzmenge 11 besteht. kann die Anüefe
rungs-Referenzmenge H nicht übenragen werden und ist in diesem Fall der einzelstaatlichen Reserve 
zuzuschlagen. 

Obertr:lguag von Rererenzmengen (Haadelbarkeitl 

§ a. (1) Ein Betnebsinhaber kann einem anderen Betriebsinhaber l!aDZ oder teilweise Referenz
mengen ohne Liberlassung des entSprechenden Betriebs nach Maßgabe der nachstehenden Bestim
mungen übenragen: 

.. 1. Die Anzeige der Übertragung erfolgt an den für den abgebenden Betriebsinhaber zustandi2en 
Abnehmer mittels eInes \'on der AMA aufgelegten Formblatts. Ab dem Zwölf-MonatszeJtr3~m 
1996/97 sind L'bertragungen \'on Referenzmengen für den jeweils laufenden Zwölf
Monatszeitraum spatestens bis Ende Februar anzuzeigen." 

2. Ist der abgebende Betriebsinhaber nicht mit dem Betriebseigentümer ident. ist die schriftliche 
Zustimmung der Betriebseigentümer zur Übenragung der Referenzmengen erforderlich. Wird 
ein Eigentumer übergangen. wird die Übenragung der Referenzmenge dennoch wirksam und 
a.IlWlige Scha~nersatz:msprtiche sind auf dem Zivilrechtsv.:~g ge.!tend ~ ~chen . 

.. 3. Die Betriebe des Abgebers und des Erwerbers liegen im selben Bundesland. soweit die Übertra
gung für den Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 wirksam. werden soll.': 

4. Jede Obenragungsvereinbarung muß eine Referenzmenge von ~es.tens 1 ~ kg eriassen. es 
sei denn. die Anlieferungs-Referenzmenge des abgebenden Betnebs 1St genng~~. 

,,5. Bei Abgabe der gesamten Referenzmenge eines Betriebs mit Wirksamkeit nach dem Zwölf
Monatszeitraum 1995196 hat der Abgeber darzulegen. daß er die Anlieferung von Milch aufgeben 
will. 

6. Bei Abgabe von mehr als 50% der Referenzmenge eines Betriebs mit Wirksamkeit nach dem 
Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 hat der Abgeber darzulegen. daß er diesen Anteil der Referenz
mensze nicht für die Anlieferung für seinen Betrieb benötigt. 

7. Der Erwerber hat bei Erwerb mit Wirksamkeit nach dem Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 darzu
legen. daß er diese zusätzliche Referenzmenge zur Verbesserung der Struktur seines milcherzeu
geoden Betriebes benötigt. insbesondere weil er 
a) innerhalb der letzten fünf Jahre den Betrieb übernommen hat oder 
b) Investitionen in die Milcherzeugung für seinen Betrieb getätigt hat oder 
c) die zum Erwerb vorgesehene Referenzmenge für die Ausnutzung der Produktionskapazitäten 

seines Betriebs benötigt. 
8. Soweit der Erwerber über keine Referenzmenge verfUgt, hat er bei Erwerb mit Wirksamkeit nach 

dem Zwölf-MonatSzeitraum 1995/96 neben den Voraussetzungen gemäß Z 7 gleichzeitig mit der 
Anzeige eine Unterlage vorzulegen. aus der hervorgeht. daß der Erwerb der Referenzmenge fUr 
eine wirtschaftlich sinnvolle BetriebsfUhrung erforderlich ist. 

Werden mit der Anzeige keine Angaben gemäß Z 5 bis 8 gemacht. wird die Übertragung der Referenz
menge nicht wirksam. Treten .bei den Angaben begründete Zweifel an der ErfUllung der Voraussetzungen 
gemäß Z 5 bis 8 auf. so hat der gemäß Z 1 zuständige Abnehmer die Anzeige ~.er AMA zur Entscheidung 
vorzulegen. ob die Übenragung durchgefUhrt werden kann. Werden nach der Uberprüfung von der AMA 
die Zweifel bestätigt, wird die Übertragung nicht wirksam: · 

(2) Soweit die Referenzmenge des Betriebs auch aus einer gemäß § 4 Abs.l der Milch-Referenz
mengen-Zutedungsverordnung zugeteilten Anüeferungs-Referenzmenge ' 11 besteht. darf die Anliefe
~-Refen:nzmenge 11 bis zur endgültigen Zuteüung nicht übertragen werden und wird. soweit die 
Obertr.1gungsm~nge über die Anlieferungs-Referenzmenge 1 hinausgeht. der einzelstaatlichen Reser
ve zugeschlagen. 
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..#§ 8 Abs_ 1 
Z 1 

§ 8 Abs. 
Z 3: 

,,(3) Bei Übertragung der Referenzmenge im Zwölf-Momltszeitraum 1995196 werden 15% der zur 
Übertragung vorgesehenen Referenzmenge der einzelsIaatlichen Reserve zugeschlagen. wobei die gemäß 
Abs. 2 freigesetzten Mengen bei der Ermittlung des Anteils von 15% zu berücksichtigen sind. Die über
tragene Referenzmenge ist auf ganze Zahlen zu runden:' 

(4) Referenzmengen. die ge maß n 7.9 oder 12 vorubergehend übenragen worden sind. können 
nicht gemaß Abs. 1 übenmgen werden. 

(5) Die Ubenr.1gung wird mit Beginn des auf das Einlangen der vollständig ausgefüllten und unter
fertigten Anzeige beim gemaß Abs. 1 Z 1 zusWldigen Abnehmer folgenden Zwölf-Monatszeitraums 
wirksam. sofern nicht in der Anzei2e der laufende Zwölf-MonatsZCitrawn als Wirltsam.keitsbeginn 
genannt ist und in diesem Fall die Referenzmenge im Zeitpunkt der Anzeige der Obenragung noch 
nicht in dem zur Obenragung vorgesehenen Ausmaß angeiiefen wurde. 

(6) Bis 31. Dezember 1994 angeze:gte Übenragungen der Einzelrichtmenge gemäß §§ 75. 7Sb oder 
7Sc Abs. 3 oder Abs. 5 MOG. die nach dem 1. Juli 1994 infolge der verkürzten Laufzeit des Wirtschafts
jahres 1994195 nicht mehr wirksam werden konnten. werden mit 1. April 1995 wirksam. sofern 

1. die Voraussetzungen gemaß Abs. 1 bis 3 vorliegen und 
2. bis 31. Mai 1995 kein schnftlicher Widerrui der AnzeIge durch eine der Venragspaneien bei der 

AMA erfolgt. 

(7) Der ge maß Abs. 1 Z 1 zustandige Abnehmer hat den für den erwerbenden Betrieb zustandigen 
Abnehmer zu benachrichti2cn. Die Anzei2e ist von den Abnehmern zu registrieren und die für den 
jeweiligen Zwölf-Monatszeltraum geilende-Anüeferungs-Referenzmenge sowie der gewogene 'Fe~tge
haltsdurchschnitt des erwerbenden Betriebs sind neu zu berechnen. 

(8) Der 1!cmaß Abs. 1 Z 1 zustandige Abnehmer hat dcr AMA die angezeigten Übenragungen zu 
melden. - . 

BGBl. fir. 
189/1996 
BGBl . Nr_ 
857/1995 

§ 8 Abs. 1 BGBl.Nr • 
2 5 bis 8: 857/1995 

§ 8 Abs. 3 BGBi . · ~ ~r . 
95/1996 

Zeitweiüge Cbenra~ung der Anüererung5.RererenzmeD~ 

§ 9. (1) Der Betriebsinhaber kann oie ihm zustehende Aniieferun2S-Referenzmem~e. soweit er sie 
im jewelii2en Zwölf-Monatszeitraum mcht sclbst nutzen WIll. für diesen Zwölf-MonatsZeitraum einem 
oder mehreren andercn Betnebsinhabenn) nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmun2en vor-
tiber2cnend zur NUtrun2 ubenra2cn: -

1. Die Anzeige derÜbenragung erfolgt an den für den ubenragenden Betriebsinhaber zustandi
gen Abnehmcr mltteis eines von der AMA auigelegten Formblatts so zeitgerecht. daß die Ver
staDdigung gemaß Abs.6 noch moglich ist. 

2. Ist der tibenragende Betnebsinhaber nicht mit dem Betriebseigentlimer ident und soU die 
gesamte Anlieferungs-Referenzmenge tibenmgen werden. so ist die schriftliche Zustimmung 
der Betriebseigentumer zur Übenragung der Referenzmenge erforderlich. Wird ein EigeD
tUmer ubergangen. so bleibt die Ubenr.1gung dennoch wirksam und allfällige Schadenersatz2D
Spn1Che sind auf dem ZivilrechtsWeg geltend zu machen . 

. ,3. Die Betricbe des Übertra2enden und des Übernehmenden liegen im selben Bundesland. soweit 
die Übertragung für den Z~\'ölf-Monatszeitraum 1995/96 wirksam werden soll." 

4. Je~e Ube~gun~vereinbarung muß eine Referenzmcnge von mindestens 1 000 kg eriasseD. es 
ses denn. die Anüeferungs-Referenzmenge des übenragenden Betriebs ist geringer . 

. .5. ·Für Ubertragungen im Zwölf-Monats~itraum 1995196 kann die teilweise Übertragung der Refe
renzmenge höchstens 50% der Referenzmenge umfassen. Eine teilweise Übertra';un'; von mehr 
als 50% der Referenzmenge ist im Zwölf-Monatszeitraum 1995196 hinsichtlichdc: 50% überstei
genden Anteils unwirksam:' 

. (2) Soweit die Referenzmenge des übenr.1genden Betriebs auch aus einer gem3ß ~ 4 Abs. 1 der 
Milch-.Rc:fer:nzmengen-Zuteilungsverordnung zugeteilten Anlieferungs-Referenzmenge II besteht. 
~ die A~üe~e~gs-Referenzmenge II bis zur endgültigen Zuteüung nicht übenr.1gen werden und 
wird. .sowelt die Übenr.1gungsmenge tiber die Anlieferungs-Referenzmenge I hinausgeht. der einzc1-
staatlichen Reserve zugeschlagen . 

. .(3) Bei Übertragung der gesamten Referenzmenge im Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 werden 15% 
der Referenzmenge für die Dauer der Übertragung der einzelswtlichen Reserve zugeschlagen. wobei die 
gemaß Abs. 2 zugeschlagenen Mengen bei der Ermittlung des Anteils von 15% zu berücksichtigen sind." 
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(4) Eine Überlassung der Einzelrichunenge gemaß ~ 73d MOG. die zum 1. Juli 1994 für das Wirt
schafts!~hr 1994/95 WirKsam war. bleibt auch mit 1. April 1995. längstens jedoch bis 31. März 1997 wirlc-
sam. sotem . 

;. die Vora':W~tzunge':l gemaß .& i3d MOG weiter vorliegen ~d 
- k.~tn schriftlicher Widerruf bis 3l. Dezemoer rur den JeweIligen Zwölf·Monatszeitraum durch 

elDe der Venragspartelen bei der AMA enolgt. 

Im. F~:le des schriftlichen Widerrufs hat dlc AMA die zustandigen Abnehmer zu benachrichtil!en. Die 
Ruclcuoertragung der Rcferenzmen~e wird mit dem nachsttolgcnden Monatsoel!tnn hinsichtlich der 
nocn nIcnt angelieferten Restmenge wirksam. soweit mcht clnvernehmlich ein anderer WirksamKeits
begInn vereinbart wird. 

(5) Eine Go~nragu~g der ~esamten Anlieferungs-Referenzmenge darf höchstens fur vier weitere 
unmutelbar autcmandertolgenae Zwölf-MonatsZettraume verlangert werden. 

(6) Dc!r tur den Übertragenden zusundige Abnehmer hat den für den Gbernenmenden zusrandi. 
gen Abnenn:er bis 3l. Dczemoer des laufenden Zwölf-MonatsZeltraums von der Anzeige zu benach
nchugen. Die Anzeige Ist von den Abnehmern zu registneren und die für den jewetiil!en Zwölf
MonatszeItraum geltendcn Anheferungs·Referenzmengen sOWIe dcr gewogene Fettgenaitsdurch
schnmdes Ubernenmenaen Sind neu zu berechnen. 

(7) Der ftir den ubenragenden Bt:trieb zustandige Abn~hmer hat der AMA die angezeil!ten Über-
tragungen zu melden. -

§ 9 Abs. 
Z 3: 

BGBl.Nr. 
857/1995 

§ 9 Abs. 3 BGB1.Nr. 
95/1996 

§ 9 Abs. 1 
Z 5 

BGBl.Nr. 
~ "t A j I' W n Übergangsbestimmung für Übertr.l~gen 

~ 10. (J) Bis 3l. Dezember i 994 angezeigte Übertragungen der Einzelrichtmenge gcm:iß ~ 75a 
MOG. Jle nach dem l. Juli 1994 iniolge dcr verictirzten Laufzeit des Wirtsdlaftsjahres i 994/95 nicllt 
menr wirksam werden konnten. werden rrut 1. Aprtl 1995 Wirksam. sofern 

1. die Voraussetzungen ge maß & 75a MOG vorliegen und 
2. der AMA dlc Anzeige vom zustandigen Bearbeltungs- und Vcraroeitungsbetneb bis 31. Mai 

1995 vorgelegt WIrd und 

:. bis 31. ~ai 1995 kem scnnftlicher Widerrut durch eme der Vertragspanelen Dei rier AMA 
enoigt. 

/2) Die Anzell!e ISt von den Abnehmern zu regIstrieren und die für den lewetligen Zwölf-Monats· 
zeitraum geltenden Anlieferungs-Referenzmengen sowIe der gewogene Fettgehaltsdurcnschnitt des 
LJbernenmenuen smti neu zu berecnnen. 

Venugung ober Referenzmenge nach Beendigung des Pacbtyerbältnisses 

§ lL Cl) Hat der Pächter als Verfügungsberechtigter uber emen milcherzeugenden Betneb wane 
rena der Dauer eies Pachtverhaltnisses tur den Pachtbetrteb 

.. 1. Einzelrichtmengen oder Anteile von Einzelrichtmengen gemäß § 75b Abs. I Z 1 bis 3 ~.OG er
langt bzw. erworben und stimmt im Falle des § 75b Abs. I Z 3 MOG der Verpächter der Ubenra
gung der Referenzmenge vom Pachtbetrieb auf einen anderen Betneb zu. oder" 

2. Referenzmengen gemaß & 8 erworben. 
so kann aer Pächter die neu erworbenen Mengen nach Ablauf des Pachtvertrags 1m zu diesem Zeit
punkt bestehenden Ausmaß eanz oder teilweise auf einen anderen landwirtSchaftlichen Betneb. über 
den der Pächter verfugungsberechugt ist. übenragen. 

(2) Anstelle einer Übertragung gemaß Abs. 1 kann der Pächter die in Abs. 1 Z 1 und 2 genannten 
Mengen gem:iB & 8 übertragen. 

(3) Die Übenragung gem:iß Abs. 1 oder Abs.2 ist bis zum Ende des Zwölf-MonatsZeitraums. der 
dem Ablauf des Pachtvertrags folgt. dem für den tibenragenden Betrieb zusrandigen Abnehmer 
schriftlich anzuzel\~en. Dieser Abnehmer hat die weiteren davon beruhrten Abnehmer und die 
AMA .... on der Ubertragung zu benachnchtigen. 

(4) Der uber den zuvor verpachteten Betrieb Verfügungsberechtigte darf bis zur endgwtigen Ent
scheidung. ob und in welchem Ausmaß Referenzmengen ge maß Abs. lader Abs. 2 übenragen werden. 
inncrh::llb der Frist gem:iß Abs.3 Verfügungen nur insoweit treffen. ais die Anspruche des bishengen 
Plchters gemaß Abs. 1 oder Abs.2 nicht beemtrachtigt werden. 

(5) Die Übenragung wird mit Beginn des auf die Anzeige folgenden Zwölf-MonatsZeluaums wirk· 
sam. soweit nicht in der Anzeige der Beginn des laufenden Zwälf-Monatszeitraums als Wirksamkeits
beginn genannt tst. 

§ '1 Abs. 1 
Z 1: 

BGBl.Nr. 
857/1995 
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Verfügung tibet' Refe~nzment;e bei yonibe~ehendet' UnbeaulZbarkeit des Betriebs 

§ U. (1) Wird die Haltung von Kühen meinem milcherzeugenden Betrieb durch ein unvorherseh
bares und unabwendbares EreignIS wie insbesondere durch Zerstorung des Stalles durch Brand. Hoch
wasser oder LawIne oder durch SLlUneubau oder Stallumbau am gleichen Ort vorubergehend unmog
lich (unbenutzbarer Betrieb L so kann dic Rcferenzmenge rur eine vorubergehende Dauer \'on höch
stens 36 \ionaten auf einen oder menrere landwirtschaftliche Betnebe (ubernehmende Betnebe) über
tragen werden. sotern 

l. der Betneosmhaber des unbenutzbaren Betriebs die l.oertragung schriftlich dem [ur semen 
Betneb zustandigen Abnehmer anzeIgt • 

. .2. soiern der Wirksamkeitsbeginn der Übertragung im Zwölf-Monatszeitraum 1995/96 liegt. die 
Übertragung der Referenzmenge auf Betriebe ert'olgt. die im selben Bundesland gelegen sind. 
und" 

3. der Betnebsinhaber des unbenutzbaren Betriebs aniaßlich der Anzeige gemaß Z! :--Iachwelse 
uber das Eintreten des unvorhersehbaren und unabwenobaren Ereigmsses sowIe die Unmog
lichkeit der Haltung von Kühen vorlegt. 

Für den laufenden Zwölf-Monatszeitraum kann die Referenzmenee in diesem Zwölf-Monatszeitraum 
nur m dem Ausmai.l übertragen werden. in dem sIe noch nicht angelidert wurde. § 7 Abs_ 6 Ist anzuwen
den. 

(2) Der Abnehmer ge maß Abs. 1 Z 1 hat die für die ubernehmenden Betriebe zustandigen Abneh
mer von der AnzeIge zu benachrichtigen. Die Anzeige ist von den Abnehmern zu registneren und die 
für den lewedieen Zwölf-Monatszeltraum geltenden Anlieferungs-Rderenzmengen sowIe der gewoge
ne Fettgenaltsdurchschnitt der ubernehmenden Betriebe sind neu zu berechnen. 

(3) Erfolgt die Rückübertr:J.gung wahrend des laufenden Zwälf-Monatszeitraurns. sind die vom 
iibernenmenden Bt!tneb c:rtolgten Anlieferungen anteilig der vorubergehend übertragenen Referenz
menge :J.nzurechnen. 

(4) Der iur den unbenutzbaren Betneb zustandige Abnehmer hat die angezeIgten (bertragungen 
sowie die BeenOlgung der Ubertragungen der AMA zu melden. 

§ 12 Abs. 1 BGB 1 _ Nr_ 
Z 2 QS!1QQn Weite~e*tuD2 beCristeter (jbenragung 

§ 13. (1) Befristete LJbertragungen von Einzeinchtmeneenl -antetlen) gemaß ~ 73 Abs.2a MOG. 
die am l.Juli 1994 hestanden haben. werden ab dem 1. A-pni 1995. längstens Jedoch bis 31. März 
1997. unter Fortgeltun~ der In ~ 7 vorgesehenen BestImmungen fortgesetZt. sofern kein schriftlicher 
Widerrut durch eme der Vertragspanclen erfolgt. 

(2) Befristete (jbertraguneen von Einzelnchtmeneen gemaß ~ 75c Abs_l MOG. die am 1, Juli 1994 
bestanden haben. werden zum 1. April 1995 uno zum- i. Apnl 1996 für den jeweiligen Zwölf-Monats
zeittaurn unter Fortgeltung der in q 75c Abs. 1 MOG vorgesehenen gesetzlichcn Bestimmungen verlän
gen. soiern kein schriftlicher Widerrui durch eine der Venragsparteien erfolgt. 

(3) Befristete Übertragungen von Einzelrichtmengen( -anteilen) gemaß § 75c Abs. 2 MOG. die am 
l.Juli 1994 bestanden haben. werden ab dem l.Apni 1995. längstens jedoch bis 31. März 1997. unter 
Fortgettun~ der in § 75c Abs. 2 ~10G vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen fortgesetzt. sofern !tein 
schriftlicher Widerrui durch eine der Vertragspaneten erfolgt. 

(4) Befristete Übertragungen von Einzelrichtmengent-anteilen) ge maß § 73b MOG. die am l.Juli 
1994 bestanden haben. bleiben ab dem L April 1995. längstens jedoch für die in § 73b MOG vorgese
hene Hächstdauer unter Fortgeltung der in § 73b MOG vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen 
bestehen. 

(5) Der Widerrui ist bis 20_ Apnl bei der AMA einzubringen. 

(6) Der Widerrui wird mit Beginn des nachstfolgenden Zwölf-Monatszeitraums WIrksam. soweit er 
nicht emvernehmlich rrut Beginn des laufenden Zwölf-Monatszeltrawns festgelegt wlrd_ 

.,Fettgehalt bei Übertragung \'on Referenzmengen 

§ 13a. ( I) Referenzmengen werden mit dem Fettgehalt übertragen. der als repräsentativer Fettgehalt 
mitgeteilt wurde oder auf Grund dauerhafter Übertragungen neu berechnet \\urde. 

(2) Bei Beendigung von vorübergehenden Referenzmengenübertragungen ist der Fettgehalt maß. 
geblich. der mit dieser Referenzmenge übertragen wurde. Dies gilt auch bei Änderungen des Verfügungs
rechts über einen Betrieb." 

§ 13 a: BGB1.Nr-
857/1995 
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Wiedenuteüung einer Rererenzmenge 

§ 14. (1) Referenzmengen. die infolge der Nichtverrnarktung wahrend eines Zwölf-MonatsZCit
raums der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen worden sind. sind dem Milcherzeuger wteder zuzu
teilen. wenn dieser 

-.-.1-. spatestens Im zweiten Zwölf-Monatszeitraum. dl!r dem I. April folgt. mll dem die Referenzmenge 
der emzelstaatlichen Reservc zugeschlagen wurde. dlc Erzeugung und Vermarktung wieder auf
nimmt und Im Ausmaß \'on mindestens 159c der Referenzmenge vcrmarktet und 

2. spatestens bis 31. Dczember des zweiten Zwolf-Monatszeitraums einen schriftlichen Antrag bei 
der AMA auf Wiederzuteliung dcr Referenzmenge stellt:' 

. (~)·Referenzmengen. die gemäß ~ 5 Abs.2 oder § 7 Abs.6 der einzelstaatlichen Reser:e zugeschl~~~~ 
worden sind. können nach \1aßgabe der nachstehenden Bestimmungen dem neuen Verfugungsberec g 
ten des Betriebs wieder zugeteIlt werden:" 

1. Der neue Verfügungsberechtigte steht mit dem bisherigen Verfügungsberechtigten in einem 
persönlichen Verhallnis. das den SteuerKlassen I bis IV des Erbschafts- und Schenkungssteuer
gesetzes 1955. BGB!. Nr. 141. in der jeweils geitenden Fassung entspricht. 

2. stellt bei der AMA C!Inen Antrag aui Wiederzuleüung aer Referenzmenge mit Wirksamkeit ab 
dem lautenden Zwölf-MonalSZeltraum und 

3. setzt die MilcherzeU\!une: aui dem Betnen fort. , - -
(3) Referenzmengen. die iniolge der Übertragung der provisorisch zugeteilten Referenzmenge 

gemaß § 12 der emzelstaatlichen Reserve zugeschlagen worden smd. sind nach Maßgabe der nacnste
henden Bestimmungen dem Betnebsinhaber des neu emchteten Betrieos wieder zuzuteilen: 

1. Der Betnebsinhaber stellt bei der AMA einen Antrag auf Wiederzuteuung der Referenzmenge 
mit Wirksamkeit ab dem laufenden Zwölf-Monatszeuraum und 

2. legt dar. daß der unbenutzbare Betneb Wieder aufgebaut wurde und die Milcherzeugung auf 
dem Betneb aufgenommen wird. 

Der Antrag 1st spatestens zum letzten Tag der höchstzulässigen vortibergehenden Cbenragungsdauer 
sdlriftlich bel der AMA clnzurelchen. 

§ 14 Abs. 1 
Z 1 u _ 2 

BGBI_r::". 
189/1996 

§ 14 ADS- 2 i.d.F. 8GB1 
Nr.857/1995 

Soaderbestimmungen für Almen 

§ ~~~) Almen Sind GrÜnlandrljchcn. die info/ge Ihrer Höhenlagc. dcr klimallschen Vcrhältnisse und 
der v (;;octa!Ion nur zcltwellIg und In hczug auf dic :'\lilchcrzcugung gClrcnnr von dcn Hcim!!utcrn bewtn
~Chalt~ \\ crdcn. wobei dll.~ ~1 Ileh grundsJtzlich Juf der FUllergrundlage Jieser Alm - ..tusl!~nommcn bei 
~orile;oen el,nes Elemenrarcrclgnlsscs - erzeugt werden muß und die Lieferung von Milch ~nd Erzeu<>ms-
~en JUS Milch unmlltclbar an Jcn Abnehmer oder In Fonn dcs Direklverkaufs crfol!!I." e 

(2) Der Verfügungsberechtigte uberdie Alm (Betnebsinhaber) hat dem Abnehmer minels eines 
von der AMA .. herausgegebenen Fonnblatts den Tag des Beginns des Almauitriebs. die Zahl der auf
getnebenen Kühe und den Tag des Endes des Almabtriebs mJtzUteilen. Die Meldung hat binnen zwei 
Wochen zu erfolgen. 

(3) Ocr Abnehmer hat die Anzeige der AMA zu melden. 

§ 15 Abs. 1 BGBl.Nr. 
189/1996 

§ 16. (1) Die den Almen gemaß ~ 5 Abs.2 der Milch-Referenzmengen-ZuteilungsverordnunlZ 
zugetetlten Anlieferungs-Referenzmengen II können nur genutzt werden. wenn die Erzeugung der 
Milch aUl dem Almbetneb enolgt. 

(2) Für die gemaß § 5 Abs.2 der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung den Almen zuge
teuten Antieferungs-Referenzmengen II sind die §§ 8 una 9 nicht anzuwencien. 

(3) Bei Pachtung der zu einem Almbetneb gehörenden F1ächen kann die Anlieferungs-Referenz
menge Ir ab der endgültigen Zuteilung 1m Ausmaß des Antetls der gepachteten flächen an den gesam
ten Ahnfuttertlächen auf den Almbetneb des Pächters rur die Dauer der Pachtung ubenragen werden. 

(4) Die Anzeige der Pachtung gemaß Abs.3 hat schriftlich an den für die übenragende Alm 
zustandigen Abnehmer zu erfolgen. der die AMA und den allfälligen rur den übernehmenden Betrieb 
zunandigen Abnehmer zu benaci1richtigen hat. 

(5) Die den Almen gemaß ~ 5 Abs.l der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung mitge
teüte Antieferungs-Referenzmenge I kann ansteUe auf dem Almbetrieb auf dem Heimgut des Betriebs
inhabers genutzt werden. Der Betriebsinhaber hat die Nutzung auf dem Heimgut dem Abnehmer 
schriftlich anzuzeigen . 

.. (6) Die dem Heimgut mitgeteilte Anlieferungs-Referenzmeng~ - ausgenommen die provisorisch 
zugeteilte Anlieferungs-Referenzmenge - kann anstelle auf dem Helmgut ganz oder teIlweise auf dem 
Almbetneb des Betnebsinhabers genutzt werden. Der Betnebsmhaber hat die Nutzung auf dem AImbe
trieb dem Abnehmer schriftlich anzuzeigen:' 

§ 16 Abs. 6 BGBl_Nr. 
857/1995 -)--
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§ 18 Abs. 
Z 1: 

SoIIderbesrimmuagen für Messen 

§ 17. Werden Kühe im Rahmen von Messen oder messeahnlichen Veranstaltun2en Im Sinne der 
Geweroeordnun2 1994. BGBl. Nr. 194. im Rahmen von ZuchtvlehaussteUun2en. 2ehaJten. kann die 
AMA eine für die Dauer eier Messeveranstaltun2 befristete Referenzmenge i!n AÜsmad der von der 
Messe 2eliefenen Milchmen2e aus der einzelstaailichen Reserve zuteilen. wenn 

1. -der Veranstalter ein~ deraruge Zuteilung' schriftlich innerhalb eines Monats nach Ende der 
MeSse beanuagt und 

2. eine Bestätigung der zustandigen Bezirksverwaltungsbehörde über das Vorliegen einer Messe 
oder messeahnlichen Veranstaltung sowie deren Dauer voriegL 

Ead(iiltige Zuteüuq YOD AD1ielerunp-RelerenzmenßeD 

118. (1) Provisorisch zugeteilte Anlieferungs-Referenzmengen sind auf Antrag des Milcberzcu
gers bei der AMA endgültig zuzuteilen. wenn 

.. I. der Milcherzeuger di~ ~1Üchanlieferung seit mindestens zwölf Monaten wieder aufgenommen hin 
und" 

2. mindestens 80% der provisoriscb zugeteilten Referenzmenge angeliefert haL 

(2) Nach Ablauf von zwei Jabren ab der provisorischen Zuteilung bat die AMA bei ailen Milcher
zeugem. denen noch keine endgültige Anlieferungs-Referenzmenge zugeteilt wurde. zu überprufen. ob 
die in eien in ~ 1 genannten Rechtsalc.ten genannten V öraussetzungen vorliegen und die Referenzmenge 
im jewetis zutreffenden Ausmau endgültig zuzuteilen. 

,,(3) Bei Zutellun!! der endgültigen Referenzmenge auf Grund des taLSächlichen A,usmaues der An
lieferung Ist die Anliefcrung Jcnes Zwölf-Monatszcmaums hcranzuzlehen. 10 dem die hohere Anheferung 

<!rt'olgt ISl." 

3GB1- Nr. 
857 / 1995 

3GBl.Nr. 
§ 18 Abs.3 257/1996 

.. Sonderzuleilung \'on Referenzmengen 
§ I8a. I I) Für dcn Zwölf-Monat<z 't 1996/97 . 

d ' 1 I' " el raum stehen 12000 t .-\nheferun!!s-Rcfercnzmcn!!e aus er elOze staat Ichcn R\!scr\' Z 'I ' --
l V f " c zur UtCI ung an Mllchcrzeu!!cr !!cm:iß den nachstehendcn Beslimmun2en .ur cr ugung. - - _ 

,,,(2) Antragc auf Zuteilung einer Anlieferungs-Referenzmenge sind bis 11. Juni 1996 im We!!e des 
zustandigen Abnehmcrs bel der AMA mittels eines von der AMA aufgelegten Formblatts einzubringen." 

§ 18 a BGBl. Nr_ 
189/1996 

BGBl.Nr_ 
§ 18a Ab52 257/1996 

d § 18b. ( 11 Antragsbcrechtigt sind Milchcrzcugcr. dcren mitgctcilter repräsentativer Fcttgehalt min-
estcns 0,3 Prozentpunkte untcr dcm elnzclbctneblichen Feu!!ehalt 

I , des Kalendcrjahres 1994 odcr. -

, 2. sof~rn dies günstigcr ist. der Monate luli bis Dczember 1994 
rl,legt und die zum Zeitpunkt der Antragstcllung die Milchanlieferung nicht auf Dauer eingestellt haben. 

" ur den reprasentauven Fettgehalt Ist ausschließlich der eemäß § 7 Abs. I Z 1 oder Z 2 der Milch
Referenzmengen-Zuteilungs\"erordnun~. BGBI. ~r, 2::!611995. in de~ Fassun2 BGBI. Nr. 85811995 ermlt-
teltl' FI'1t2ehait heranzuziehen Die maß bl' h W ' " -

den zustandi2cn Abnehmer z bc' " , ge IC en ene des elnzeJbelnebhchen Fett!!ehalts sind durch 
- u stall gen. -

(2) Für die Zuteilunosbemessun2 'st - F h ' 
rcnz von 0.3 Prozentpunkten überstetg:. nur Jcne ettge alLSsteigerung maßgeblich. die die Mindestdiffe-

(3) Die maximal zuteilbare Menge ist dadurch ' I d ß . 
steigerung über der Mindestdiffcrenz die Anlieferu zu _~~ltte n. a Je 0:01 Prozentpunkte Fettgehalts
zlen Wird. Als Anlieferun2s-Referenzme 0 ' d d .ngs e erenz~enge mit dem ,Faktor 0.18% multi pli
Anlieferun!!s-Referenzme~2e ' I s w' , n:oe Sl~. Je zum 31. Marz. 1995 dem MJlcherzeuger mitgeteilte 
ziehen abzÜglich der gemäß § ~ ~~:I~e ~I~fa~~~e 7m~tgetell.te Anheferungs-Referenzn:tenge II heranzu
c~meltcn Referenzmengen-Anteile sowie unter Berüc~: ' ~I,lch-Referenzmengen-Zutell~ngsverO~dnung 
Zcltpunkt der Antra2stellune crfoloten dauerhaft V , IC lIgung aller S~lt dem I. Apnl 1995 biS zum 

, , - -:0 en emngerungen der Anheferungs-Referenzmenge. 
(4) ErgIbt Sich bei dcr Berechnun2 eemäß Abs 3 ' M _ 

lung, - - . eine enge unter ,00 kg. so erfolgt keine Zutei-
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·. (5) ÜbersteIgt die Summe der gemäß Abs. 3 und 4 ennittelten Menge 8 000 t. erfolgt eine aliquote 
Kurzung. 

. (6) Zwischen AntragsteIlung und schriftlicher Mitteilung durch die AMA gemäß § 18e Abs. I über 
dIe ZuteIlung der Referenzmenge darf der Milcherzeuger die seinem Betrieb zustehende ReferenzmenO'e 
weder ganz noch teIlw~ise auf andere Milcherzeuger - ausgenommen Übertragungen gemäß § 12 - üb:r
tragen. Eme derantge Ubenragung ist unwirksam. 

(7) Wird die gemäß den vorgenannten Bestimmungen zugeteilte Referenzmenge binnen zwei Zwölf
Monatszetträumen ab Wirksamkeit der Zuteilung ganz oder teilweise auf andere Betriebe übertragen. fällt 
dIe zugeteIlte Referenzmenge in dem zur Übertragung vorgesehenen Ausmaß in die einzelstaatliChe Re
serve zuruck. 

(8) Wird nach dem Zeitpunkt der AntragsteIlung die Pachtung eines Betriebes beendet. so steht dem 
Inhaber des ehemais gepachteten Betriebs von der gemäß den vorgenannten Besttmmungen zugeteilten 
Referenzmenge em AnteIl zu. der dem Anteil der Anlieferungs-Referenzmenge des ehem;ls gep;chteten 
Betnebs an der Anheferungs-Referenzmenge gemäß Abs. 3 entspricht. 

§ 18 l) ~~~/11~~6 § 18 b Abs1 BGBl.Nr. 
2. Satz 257/1996 

§ 18c. ( I ) Antragsberechtigt sind Milcherzeuger. 
1. die in den Jahren 1991 bis 1995 für den Almbetrieb Investitionen. die unmllleibar oder mittelbar 

der Milcherzeugung auf dem Almbetrieb dienen. getätigt haben 
a) unter Inanspruchnahme öffentlicher Förderungsmittel. wobei das Förderungsansuchen späte

stens aui Basis der Förderungsrichtlinien fur das Jahr 1994 clngerelcht worden sein muß. oder 
b) ohne Inanspruchnahme öffentlicher Förderungsmittel. sofern die Investttionen zwar gemäß 

den Förderungsrichtlinien grundSätzlich färderbar waren. aber die für öffentliche Förderungen 
festgesetzte Einkommensgrenze überschritten wurde. oder 

c) mit Hilfe von zur Schadensabgeltung gewährten Versicherungsleistungen oder 
2. deren Almbetrieb erstmals für den Alpsommer 1994 von der AMA als Alm im Sinne des § 71 

Abs. 3 und 4 MOG im Jahr 1994 anerkannt wurde. 
Vom Almbetrieb darr in den Alpsommern 1992 und 1993 keine Almmilchlieferung. im Alpsommer 1994 
eine Almmilchlieferung höchstens an 60 Tagen erfolgt sein. 

(2) Antragsberechti!!t sind. ferner Milcherzeuger. denen gemäß § 5 der Milch-Referenzmen!!en
Zuteilungsvero;dnung A~lieferungs-Referenzmenge~ auf Almen-zugeteilt wurden. wenn auf Basis d~r in 
§ 5 der Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung festgelegten Kriterien die durchschnittliche Anlie
fcrung In dcn Alpsommern 1992 und 1993 weniger als 80o/e der Anlieferung des Alpsommers 1994 bc
trug. 

(3) Im Antrag Ist darzulegen: 
I. durch Milcherzeuger gemäß Abs. I Z 1 lit. a und b mittels einer Bestättgung der Förderungsstelle 

die Gcwährung der öffentlichcn Förderungsmittel oder im Fall der Nichtgewährung öffentlicher 
Förderungsmlllei die Förderungswürdigkeit der getätigten Investitionen. 

"1 durch Milcherzeuger gemäß Abs. I Z 1 lit. c mittels einer Bestätigung der Versicherung dic Ge
währung von Verslchcrungsleistungen. 

(4) Für die Bemessung der Referenzmenge für den Almbetrieb werden herangezogen: 
I. für Milcherzeu!!:er gcmäß Abs. I die Differenz zwisch<;n dcr allfallig mttgeteilten Anlieferungs

Refcrcnzmenge- und der Menge. die sich ergIbt aus den gemäß Viehzählung zum I. Dezember 
1995 auf de~ Heimbetrieb d;., Milcherzeul!ers vorhandenen Milchkühen multipliziert mit einer 
Liefennenge yon I 000 kg pro Kuh. bei Ge~elnschaftsalmcn aus zwei Drittel der Kuhgräser der 
Alm multipliziert mit 1 000 kg. 

"1 für Milcherzcuger l!cmäß Abs. 2 die Differenz zwischen der mitgeteilten Anlieferungs
Referenzmen!!e -und der im Alpsommcr 1994 angeliefertcn Menge Milch und Erzeugnisse aus 
Milch. soweIt die im Wirtschaftsjahr 1994/95 für die Anlieferung von Almen zustehende EinzeI
richtmenge liberschritten wurde und die Befreiung vom zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag 
gemäß § -71 .-\bs.3 und 4 MOG in Anspruch genommen wurde. höchstens Jedoch I 400 kg pro 
Kuh. die im Alpsommer 1994 als aufgetrieben gemeldct wurde. 

-J-
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.. (5) Der reprasentauve Fettl!ehall 
1. bleibt Im F:llie einer -zusa'tzlt'chen Zutet'lu . b ' '1 I' t' ng zu einer erelts mngetet ten An telerungs-

Referenzmenge unverändert. 

, entsprtcht im . Falle einer . gänzlichen Neuzuteilung einer Anlieferungs-Referenzmenge gemaß 
A~s. I dem uurchschnmllchen Fettgehalt der im Zwölf-Monatszeitraum 1996/97 "elieferten 
~vll1ch. " '" 

" (6) Übersteigt die Summe dcr. gemäß Abs. 4 amittelten Mengen 4000 t. so werden zuerst die Anträ
.=e gcrnaß Abs. I bc:uckslchugt. die verbleibende ~1enge wird den Anträgen gemäß Abs. 2 aliquOl zuee
teilt. Ube.rstetgt dlc tur Anträge gcmäß Abs. I erforderliche Menge 4 000 t. Wird nur den Anträeen ae~äß 
Abs .. I aliquot zugetelit. Ergibt sich für Anträge gemäß Abs. 2 eine Menee unter 500 kl!. so erfolg; keine 
Zuteilung. - - -

(7) Für die zugeteilten Referenzmengen linden die Sonderbestimmuneen iur Almen (§§ 15 und 16) 
Anwendune. -

§ 18 c -BGBl.N'r. § 18c Abs5 BGBl.Nr. 
189/1996 257/1996 

§ 18d. Wi~d die zur Zuteilung an Mi1cherzeuger gemäß ~ 18b reservierte ~enge nicht ausgeschöpft. 
kal;n SIC an . MI1chcrzeuger gemäß * 18c zugeteilt werden. ebenso kann die für Mi1cherzeuger gemäß 
§ c reservierte. nicht ausgeschöpfte Menge an Mi1cherzeuger gemäß § 18b zugeteilt werden. 

§ 18 d BGBl.Nr. 
189/1996 

. §.18e. (1 ) Die A~IA hat dcn Milchcrzeugern die gemäß ~§ 18a bis 18d zugeteilten Referenzmenl!en 
mit WlrksamkeltSbegmn 1. Apnl 1996 mltzutcllen. Die Referenzmeneen Sind J'eweils auf aanze Z .... len- z 
runden. - .= ..ul U 

. . (2) D~ ::1iJcherzeuger kann binnen vier Wochen. ab Zustellung der Mitteilung schriftlich begründete 
(:lnwande ",e",en die Berechnung der ge maß Abs. ,I mitgeteilten Referenzmenge bei der AMA einbrineen. 
Uber dlc vorgebrachten Einwande zu der dem Milcherzeugcr mitgcteilten Erhöhung der Rcferenzme-nee 
hat die AMA mmels Bescheid zu entscheiden ." -

BGBl. Nr. 
§ 18 e 189/1996 

Zaweisung niebt genützter Aniieferunp-RefereDDllengen (Saldierung, 

I U. (1) Das Ausmaß der Gesamtmenge für LieCerungen. das im jeweiligen Zwölf-MonatsZCit
raum nicht genutzt worden ist (Unterlieferung). kann anderen Milcherzcugem. deren Lieferungen 
die ihnen zugeteilte(n) Anlleferungs-Referenzmenge(n) überschritten haben t Überlieferer). nach 
Maßgabe der nachstehenden Vorschriften zugewiesen werden. 

(2) Die Abnehmer h3ben der AMA bis 10. Mai eines Jahres zusätzlich zu den gemaB den in § 1 
genannten Rechtsakten geCorderten Angaben die Überlieferungsmengen. aufgegliedert nach dem 
jeweiligen Milcherzcuger. zu melden. 

(3) Die Zuweisung der nicht genutzten Anlieferungs-Re!erenzmengen an die jeweiligen Göerue-
ferer erfolgt nach folgender Bereci1nungsformel: . 

Unterueferun2 
Summe der überlieferungen 

Die Berechnung erfolgt durch die AMA. Die AMA teilt dem jeweiligen Abnehmer bis lS.1uni mit. 
weicher Anteil der einzelbetneblichen Überlieferung. ausgedrüCKt in einem Prozentsatz. n:lch diesem 
Verfahren 3usgeglichen (saldiert! werden kann. Der Prozentsatz ist auf vier DezimaisteUen zu runden. 

(4) Rundun2en zU2unslen eier Uberlieferer s10d mcht zul:issi~. Im Falle. daß die Summe eier Unter
lieferun2en ale S·unune·dcr Liberheierungen uberstelgt. geiten die Unleriieferungen 10 Höhe der lJber· 
lieferungen 31s zugewIesen Im Sinne des Abs. l. 

Beförderung in andere Mitgliechtaalen 

§20 •. Bei jeder Beförderung .von Waren der Unterposition 0401 1090. 04012019. 04012099. 04013019. 
0401 3039 und 0401 3099 der Kombinierten Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs aus dem (nland in 
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union sind Rechnungen. Lieferscheine oder sonstige. ohne 
technische Hilfe lesbare Belege mitzuführen. die mindestens folgende Angaben enthalten müssen:·' 

1. Name und Anschrift des Versenders und Empiangers. 
2. Men2e und KN-Code der beförderten Ware. 
3. Datum der Versendun2 sowie 
4. eine Erklärun2 eines im inland 3nsassi2en Abnehmers. der von der AMA zu2elassen ist (Ver· 

sender). daß die beförderte Ware von den in ~ 1 genannten Rechtsakten und den Vorschriften 
dieser Verordnung erfaßt ist. 

§ 20 : i.d.F. BGBl 
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..zulassung des Abnehmers 

§ 21. (I) Abnehmer. die am 31. März 1995 als Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb im Sinne des 
MOG bereits tjtig sind. gelten als zugelassen im Sinne der in ~ I genannten Rechtsakte: sie haben bis 
31. Jänner i996 die Verptlichtungsen.:lärung gemäß Art. 7 Abs. I !it. a der Verordnung lEWG) 
Nr. 536.'93 abzugeben und sich gleichzeitig zu verpflichten. die Qualitat' und die wertbestimmenden 
:v1erkmaie der angelieferten Milch gemaß den in der Anlage angeführten Kriterien von einem von der 
AMA anerkannten Labor (§ 21 a) überprufen zu lassen. 

(2) Abnehmern. 

I. die ihre Tätigkeit als Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb (Art. 9 lit. f der Verordnung lEWG) 
\:r. 3950.'92] nach dem 31. März 1995 aufnehmen oder 

., bei denen es sich um Anlagen gemäß § 16a MOG oder § 69a \10G oder Einrichtungen. die Milch 
im Sinne des § 3 Abs. 3 MOG übernommen haben. handelt oder -

J. bei denen es sich um einen Zusammenschluß von Milcherzeul!ern zum Zweck des gemeinsamen 
Transports von Milch oder Milcherzeugnissen aus Milch hand~lt. -

wird di.e i:1 den in § 1 genannten Rechtsakten vorgesehene Zulassung aui Antrag erteilt. Der Antrag ist 
schrtftllch in Z\\ eifacher Ausfertigung bei der AMA einzureichen. Im Antrag sind die in den in § 1 ge
nannten Rechtsakten fur die ErteiJung der Zulassung vorgesehenen Voraussetzungen darzuleg:en und die 
Verpflich::.Ingsen..:lärung gemäß Art. 7 Abs. I lit. a der Verordnung (EWG):--Jr. 536/93 abzugeben. Weiter 
haben SIch die Abnehmer zu verpflichten. die Qualität und die wertbestimmenden Merkmale der angelie
ferten Milch gemaß den In der Anlage angeiiihrten Kriterien von einem von der AMA anerkannten Labor 
(§ 21a) überprtifen zu lassen. Die AMA kann weitere Angaben fordern. wenn sie fLir KontrollZ\vecke 
notwendig sind. Die AMA erteilt die Zulassung. nachdem sie das Vorliegen der Voraussetzungen geprüft 
hat. 

(3) Der E~zeul!er darf nur an Abnehmer Iteiern. die zu~elassen sind. Wird an einen nicht zugelasse
nen Abnehmer :.ceiiefert. ist fur diese Lieferung: die Zusatza-bgabe zu entrichten. Wird die Zulassung ge
maß Abs. 5~:1lZ:0!!en. hat der Abnehmer diö -umerzul!lich dem \1ilcherzeul!er mitzuteilen und ftir die 
.mgeliefel1c \lilch-jie Zusatzabgabe zu entrichten. ohne-den Milcherzeuger da~it zu belasten. 

(-l.) Mit Wirkung vom 31. März 1995 können zugelassen werden: 
I. Die in :\bs . .: Z 2 genannten Einrichtungen. die vor dem 3 I. Dezember 1994 bestanden haben . 
.., EinriChtungen. die zur Bearbeitung und Verarbeitung von Milch aus biologischer Landwirtschaft 

mit Hilfe öffentlicher Förderungsmmel errichtet wurden. aber vor dem 31. Dezember 1994 noch 
nicht als Anlage gemaß § 16a MOG bestanden haben. 

Die Zulassung 1st bis 31 . Jänner 1996 unter Vorlage der in Abs. 2 angefuhrten Unterlagen zu beantragen. 

(5) Neben den in Art. 7 Abs. I lir. a der Verordnung (EWG) Nr. 536/93 angefLihrten Fällen ist die 
Zulassung den Abnehmern zu entziehen. wenn sie trOtz VerwarnunI! durch die AMA die Qualität und die 
\Vertbestl~nmenden \1erkmale der Milch in einem von der AMA - nicht anerkannten Labor überprüfen 
lassen." 

§ 21: BGBl_Nr. 
857/1995 

.. Anerkennung von Labors 

§ 21a. (I) Die Überprüfung der Qualitjt und wertbestimmenden Merkmale der an Abnehmer an ge
liefencn Milch nacn den in der Anlage festgelegten Kriterien hat durch ein anerkanntes Labor zu erfol
~en. 

(2) Das Labor hat die Anerkennung bei der AMA schriftlich zu beantragen und das Vorhandensein 
~iner fur die Durcht1.ihrung der Aufgaben entsprechenden personellen und technischen Ausstanung sowie 
\!iner die Qualität der Untersuchungsergebnisse sicherstellenden Betriebsweise darzulegen. 

(3) Die AMA hat nach Überprüfung des Labors bei Vorliegen aller Voraussetzungen die Anerken
nung zu erteilen und kann zusätzliche Auflagen. wie insbesondere das Vorhandensein technischer Ein
richtungen sowie die DürchfLihrung regelmäßiger Ringversuche. vorschreiben. 

(4) Die AMA hat die anerkannten Labors regelmäßig sowie durch unangemeldete Kontrollen vor Ort 
zu überprüfen. ob die fur die Anerkennung erforderlichen Voraussetzungen noch vorliegen. 

(5) Soweit die Voraussetzungen fLir die Anerkennung nicht mehr vorliegen oder auf Grund von 
Überprüfungen festgestellt wird. daß die in der Anlage vorgesehenen Kriterien nicht eingehalten werden. 
kann die Anerkennung widerrufen werden. 

(6) Die Untersuchungsstellen. die gemäß Verordnung des Fachausschusses für Milch und Milchpro
dukte betreffend Bestimmungen zur Feststellung der Qualität und der Inhaltsstoffe für die Bezahlung der 
Anlieferungsmilch und Festsetzung von Qualitätsabschlägen (Verlautbarungsblan der AMA fLir den Be
r\!ich Milch und Milchprodukte. 3. StückJl993. Abschnin AlNr. 8) zur Untersuchung befugt sind. gelten 
bis 31. März 1996 als anerkannte Labors. wenn sie den Antrag bis 31. Jänner 1996 einbringen. Die Aner
kennung mit Wirkung ab I. April 1996 hat gemaß Abs. 3 zu erfolgen." 

§ 21 a: BGBl.Nr. 
857/1995 
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§ 23 Abs1a 

NlICbweise des Erzeu~ers 

§ U. Cl) Der Milcherzeu~er h:lt aut' Verlan~en dem Abnehmer In den Fällen des Ubergangs von 
Referenzmeneen zusatz.1ich zur Meldum~ durch den rur den ubenneenden Betrieb zustandieen Abneh
mer nacnzuwelsen. welche Rcferenzmengen zu welchem Zeitpunkt von welchem Milcherzeuger mit 
weichem Referenz-Fettgehalt auf ihn ubergegangen sind. 

(2) Geht in den fällen der Übergaoe. der Überlassung. der Aufteilune oder der RÜcX2abe eines 
gesamten Betnebs oder eines Betriebstetles keine Referenzmenge auf den-neuen Verfügwlgsberech
ti~en uber. stellt die AMA dem ursprunglichen Verfügungsberechtigten auf Antrag hierüber eine 
IDlt Gründen versehene Bescheinigung aus. 

(3) Wechselt der Milcherzeuger den Abnehmer. so hat der bisherige Abnehmer dem neuen 
Abnehmer zu bescheinigen. daß er den Wechsel berücksichtigt. . 

(4) Der Abnehmer darf die nachzuweisenden Tatsachen bei der Berechnung der Anlieferungs
Referenzmengen nur berücksichtigen. wenn ihm Belege. Bescheinigungen und Bestaugungen nach 
den Abs. 1 bis 3 vorliegen. Er hat diese SIeben Iahre von Ende des Kalendermonats an. auf das sie sich 
beziehen. aufzubewahren. 

Beredtnun~ der ADÜeferun~.Referenzmeage 

§ 13. (1) Der Abnehmer hat dem Milcherzeuger jährlich bis 20. April die ihm zustehende Anliefe
rungs-Referenzmenge einschließlich des durchschnittlich gewogenen fettgehalts und eine allfällige 
zustehende Direktveril:aufs.Rcferenzmenge mitzuteilen . 

.. (1 a) Abweichend \'on Abs. I hat im Zwölf·Monatszeitraum 1996/97 die Mitteilung bis 20. Mai 
1996 zu erfolgen." 

(2) Der Abnehmer hat auf Antra~ des Milcherzeuecrs oder aus sonsu~em Grund die Anliefe· 
runes·Rcferenzmenee elOschließlich des durchschmttlichen eewoeenen Fetteehaltes erneut zu berech
nen: E: hat die Berechnung innernalb emes Monats dem Milcherzeuger und der A..\1A rtutZUteuen. 

(3.) Wechselt der Milchl!rzeu~er den Abnehmer. hat 'der neue Abnehmer die Neuberechnung vor
zunehmen. 

(4) Der Milcherzeu~er hat dem Abnehmer. der die Neuberechnune vorzunehmen hat. auf Verlan-
gen die erforderlichen Aneaben t ~ 22) ITUlZUtelien. -

(5) Wenn der Milcherzeu~er keine Mitteilung gem:iß Abs. 1 oder 2 erhält oder mit der Mitteilung 
nicht emverstanden Ist. kann er bei der AMA die festsetzun2 durch Bescheid beantra2en. Der Milcher· 
zeuger hat dabei der AMA die erforderlichen Angaben (Ahs. 4) mitzUteilen. -

BGBl. Nr. 
189/1996 ErhebUDg der Zu.satzab~abe 

§ Z4. , 1 ) Der Abnehmer hat dem Milcherzeuger den Zusatzabgabebetrag vom Entgelt für die lie
ferung des auf die Mitteilung durch die AMA gemaß § 19 Abs.3 folgenden Kalendermonats abzuzie
hen. soweit dieser mcht bereits 2emaß Abs.2 einbehalten wurde. Vorauszahlun2en 2emaß Abs.2. die 
die latsachlich zu entrichtende Zusatzabgabe uberschreiten. sind spätestens mit -der Milchgeld3uszab
Iung. die dem in § 19 Abs.3 genannten ZeitpunKt folgt. dem Milcherzeuger zuzüglich allfälliger Zinsen 
gemaß Abs.3 zu uberweisen. 

(2) Sobald die Anlieferun2en eines Milcherzeu2ers seine Referenzmen2e überschreiten. ist der 
Abnehmer berechtiet. das Lieferun2sent2elt für die die Referenzmen2e uberSchreitenden Anüeferun· 
gen als Vorauszahlüng auf die ZUsätzabiabe eInzubehalten: der Milc-herzeuger leann dies durch Stel
lung einer anderen Sicherheit abwenden. 

(3) Der Abnehmer hat die Vorauszahlun2en auf die Zusatzab2abe auf einem Fremd2eldkonto 
gesondert zu veranlagen und mindestens zum Eck.zinssatz zu verzinSen. Von den anfallenden Zinsen 
kann der Abnehmer die dabei anfallenden Bankspesen und gesetzlichen Abzüge bedecken. 

(4) Für die nach den in § 1 genannten Rechtsakten vorgesehene Abrechnung ist der am letzten Tag 
des abzurechnenden Zwölf-Monatszeitnumes geltende RichtpreIS und der nach den in § 1 genanaten 
Rcchtsakten maßgebliche Fettgehalt zugrunde zu legen. 

MeldepOichtea des Abaebmers 

§ 25. (1) Der Abnehmer ubersendet der AMA bis zum 40. Tag nach Ablauf jedes Zwölf-Monats
zeitraumes eine Mitteilung uber 

1. die Summe aller beim Abnehmer im abgelaufenen Zwölf-Monatszeitnum zugeteilten Refe
reuzmengen. getrennt nach Referenzmengen 1 und Referenzmengen 11. 

2. die Summe der AnJieferungen SOMe ihre durch den fettgehalt bedingte Erhöhung oder Ver· 
minderung. getrennt nach Anlieferungen. die 
a) von Erzeu(!em mit und ohne Referenzmen(!e und 
b) auf Referenzmenl!en 1 und Referenzmen2cn 11 hin edol2t sind. 

3. den tatsachüchen Fettgehalt der Anlieferungen. -
4. die nicht aus2enutzten Antede der Referenzmen2en. 
5. die Überüefe-rungen -
6. die Summe der gemaß §§ 6. 7. 3.9.11 und 12 übenragenen Referenzmengen. 
7. die Summe der der einzelstaattichen Reserve gemaß § 5 Abs.2. § 7 Abs.6. § 8 Abs. 2. ~ 9 Abs.2 

WId § 12 Abs.lletzter Satz zugeschlagenen Referenzmengen. 

A ') ._ 
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8. die Summc der gemaß § 14 WIeder zugeteIlten sowie dergema.ß § 17 befristet zugeteilten Refe
rcnzmcneen. 

9. die Summc der befristeten Umwandlungen von Anlieferungs-Refercnzmengen in Direktver· 
kaufs-Referenzmeneen. 

10. die Summc der befristeten ümwancilungen von Direkeverkaufs-Referenzmengen in Anliefe
rungs-Referenzmengen. 

11. die Summe der enrigtiltigen Umwandlungen. unterglieden in Umwandlungen von Anliefe
rungs-Referenzmengen in Direkrvericaufs-Referenzmengen und in Umwancilungen von 
Direktverkaufs-Rcfercnzmengen in Anlieferungs-Referenzmengen sowie 

12. die den emzelnen Milcherzeugern für den laufenden Zwälf-Monatszeitraum zustehenden 
Anlieferungs-Re ferenzmen gen -und Direktverkaufs·Referenzmengen . 

.. (2) Der Abnehmer übersendet der AMA innerhalb von vier Monaten nach Ablauf jedes Zwölf-
\lonatszeitraums eine Abgabeanmeidung. die für jeden Milcherzeuger folgende Daten enthalt: 

I Name. Anschrift und Betriebsnummer des Milcherzeugers. 
" bei Änderung der Anschrift des Milcherzeugers die alte und die neue Anschrift. 
3. die der Abgabeanmeldung zugrunde gelegte Referenzmenge . 
.. L die Anlieferungsmenge ohne Berücksichtigung des Fettgehaltes. 
5. die durch den Fettgehalt bedingte Erhöhung oder Verminderung der Anlieferungsmenge .. 
6. die Anlieferungsmenge. getrennt aufgeführt nach jener :vtenge unter Berücksichtigung der Fett

korrektur. 
a) die vom Abnehmer selbst \'errechnet wurde. 
b) die an andere Abnehmer weiterverrechnet wurde und 
cl die von anderen Abnehmern rechnungsmaßig übernommen wurde. 

7. die Höhe einer Über- oder L'nterschreitung der Referenzmenge. 
8. getrennt aufgeführt. die gegeoenenfalls provisorisch zugetei Iten oder nach § 14 A bs. I bis 3 zuge

teilten Referenzmengen sowie 
9. die zu entrichtende Zusatzabgabe:' 

(3) DerAbgabeanmeldung gemaß Abs.2 ist elO Deckblatt voranzustellen. das mmdestens folgen
de An2aben enthalten muu: 

1.. - Die Zahl der Erzeuger. wobei getrennt davon anzugeben ist die Zahl der Erzeuger. die auch 
uber eme Direkevericaufs-Referenzmenge verfügen. 

2. die Zahl der Erzeuger. denen nach q 19 Referenzmengen zugcwlesen worden smd.. sowie die 
Summe der auf diese Weise zugewIesenen Referenzmengen. 

3. die Summe der abgabeoflichtigen Anlieferungen SOWle 
4. die Summe der abzufuhrenaen Zusauabgabe. 

Die AMA kann rur das Deckblatt em Muster bekanntgeben: soweit ein Muster bekanntgegeben wird. 
ist dieses zu verwenden. 

(4) Der Abnehmer hat die Zusatzabgabe innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf jedes Zwölf
Monat.szeuraums Jui daS von der AMA bekanntgegebene Konto abzuführen. 

(5) Soweit dies technisch und orgarusatonsch moglich ist. smd die in den Abs. 1 bis 3 genannten 
Angaoen 10 iur deren automauonsunterstutzter Datenveraroeitung geelgncter Form vOrnltegen. 

§ 25 Abs. 2 BGBl.Nr. 
857/1995 

Mebrere Abaebmer 

§ 16. (1) Liefen der Milcherzeuger Milch oder Milcherzeugnisse gleichzeitig an mehrere Abneh
mer. hat er den Abnehmer zu bestimmen. der die dem Abnehmer nach dieser Veroranung obliegen
den Aufgaben wahrnehmen soLL Der Milcherzeuger hat alle Abnehmer von der Bestimmung des 
mstandigen Abnehmcrs unverzuglich schriftlich zu unterrichten. 

(2) Die Abnehmer haben sich gegenseitig zu informieren. Bis zur Bestimmung des zustandigen 
Abnehmers durch den Milcherzeugcr ist jeder Abnehmer berechtigt. Vorauszahlungen auf die Zusatz
abgabe einzubehalten. 9 24 Abs. 1 lc:tzter Satz. Abs.2 und 3 sind dabei anzuwenden. 

(3) Die Abnehmer sind vcrpilichtet. dem als zustandig bestimmten Abnehmer unverzuglich nach 
Ablaui des jeweiligen f\brechnungszeitraumes. die zu diesem Zeitraum an andere Abnehmer geliefer
ten Milchmengen und deren durchschnittlichen monatlichen Fettgetlall mitzute1len. Gegebenenfalls 
hat der Milcherzeuger auf Verlangen diese Angaben nachzuweIsen. 
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ABSCI-INlTI III 

Direkt'verkauf 

Grundsatz 

§ 17. Im Falle des § 1 Z:: wird die Zusatzabgabe von Jedem Milcherzeuger für die Milchmengen 
erboben. die von Ihm im Sinne der in q 1 genannten Rechtsakte an Verbraucner abgegeben werden 
und die seine Direktverlcaufs-Referenzmenge uberschrelten. 

Direknerkaufs-Rererenzmenge 

§ Z8. (1; Die Direktverkaufs-Referenzmenge entspricht mit Beginn des L April 1995 der dem 
Milcherzeuger. ':;:r Milch oder Milcherzeugrusse an Verbraucher abgibt (Direktverkaufe). mit 
31. März 1995 aUI Grund der Milch·Referenzmengen·Zutetlungsverordnung. BGBl. Nr.22611995. 
von der AMA IIUlgetel!ten Direktverkauis-Referenzmenge . 

.. (2) Die Direktverkaufs-Referenzmenge wird ftlr die Dauer von höchstens zwei aufeinanderfolgen
den Zwölf-\1onatszeiträumen provisorisch -zugeteilt. Kann der Milcherzeuger auf Grund der gemäß -den 
in !i 1 genannten Rechtsakten erforderlichen \-1eldungen belegen. daß er seit mindestens zwölf Monaten 
vom Beginn der Drovisorischen Zuteilung an im Ausmaß von mindestens 80% der provisorisch zugeteil
ten DirektverKaufs-Referenzmenge Milch und Miicherzeugnisse direkt abgegeben hat. erhält er die ihm 
mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge endgültig zugewiesen. Nach Ablauf von zwei Jahren ab der 
provisorischen Zuteilung hat die AMA bei allen Milcherzeugem. denen noch keine endgültige Direktver
kaufs-Refere:1zmenge zugeteilt wurde. zu überprüfen. ob im Ausmaß von mindestens 80 % der provisori
schen Direkrverkaufs-Referenzmenge Milch und Milcherzeugnisse als direkt abgegeben gemeldet wurden 
und die Referenzmenge im jeweils zutreffenden Ausmaß endgültig zuzuteilen. Bei der Zuteilung der 
endgültigen Referenzmenge auf Grund des tatsächlichen Ausmaßes des Direktverkaufs ist der Direkrver
kauf des letzten Zwölf-Monatszeitraums heranzuziehen. 

(3) Die §§ 5. 6. 7. 8. 9, 11. 12. l~. :2~ und 23 selten fur die Berechnung von Direktverkaufs
Referenzmengen entsprechend. Soweit der Milcherzeuger über keine Anlieferungs-Referenzmenge ver
fUgt, hat die Berechnung der Direktverkaufs-Referenzmenge euf Antrag durch die AMA zu erfolgen." 

,,(4) Die dem Heimgut mitgeteilte Direktyerkaufs-Ref~renzmenge kann anstelle auf dem Heimgut 
ganz oder te:Iweise auf dem Almbetrieb des Betriebsinhabers genutzt werden. Ebenso kann die dem 
Almbetrieb mitgeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge auf .. dem Heimgut des Betriebsinhabers genutzt 
werden. § 16 Abs. 5 und 6 sind sinngemäß anzuwenden:' 

.. (5) Im Fall des Direktverkaufs in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat der 
Direktverk::iufer den beabSichtigten Direktverkauf unter Aneabe der Verbraucher oder des Abgabeons 
und der Händler samt Adresse ;owie der vorgesehenen Mengen spatestens zwei Wochen vor Beginn des 
Direktverkaufs der AMAschriftlich anzuzeigen." 

§ 28 Abs.2, BGBl.Nr. 
3 und 4: 857/1995 

BGBl.Nr. 
§ 28 Abs. 5 189/1996 

AafzeichDuD~5- und Aulbewahrun~5pOicbten 

§ 29. D..:r DirektverKaufer hat. . . h d M'lche eUlmissen 
1. Aufzelcnnunlzen uber die taghch dlrek.t abgegebenen Mengen an Mllc un I I"l_ 

vorzunenmen. gegliedert nach Produkten und b eh ) 
a) direkt zum menschlichen Verbrauch abgegebenen Mengen I Abgabe an LetztVer rau er 

~ ~. 
b) an andere wie Großhändler. Einzelhändler. Großverbraucher abgegebenen Mengen. wo ufl 

die Men~en rur jeden Kunden rrut Angabe des Namens Ider Firmal und der Adresse a -

zugiiedem smd und . f b .. b' 
2. die Autzeichnun2en und sonsugen Unterlagen. die sich auf ~en Dlrektverk.au .eZlenen. ts 

zum Ende des dntten auf die Entstehung der Aufzeichnung tolgenden Kalendel)ahres Sicher 

und geordnet aufzubewahren. 

Edlebung der Zusaaabgabe 

§ 30. (1) Die Abgabenanmeldung. die der Direktverkäufer der AMA abzugeben hat. ist nach dem 
von der AMA herausgegebenen Formblatt auszufüllen und bis 10. Mai der AMA zu ubermuteln. 1m 
abgelaufenen Zwölf-Monatszeltraum nicbt genutzte Direktverkaufs-Referenzmengen können ande
ren Milcherzeu~em mJt Direktverkaufs-Rcferenzmengen zugeWlesen werden. § 19 Abs.3 ist sinnge
maß anzuwenden. Der Zusarzabgabebetrag Ist bis 31. August an die AMA abzufuhren . 

.. ( lal Abweichend von Abs. 1 können Im Zwölf-Monalszeitraum 1995/96 nIcht genutzte Direktver
kaufs-Referenzmengen auch Milcherzeugern ohne zugeteilte Direktverkaufs-Referenzmenge ~emaß 
Art. 2 der Verordnung (EWG) ~r. 3950/92 zugewiesen werden. soweit eine entsprechende Meldung nach 
Abs. 1 erfolgt 1St." 

(2) 1m Fall der Nichtemhaltum! der Zahlun2sirist 2emaß Art. 3 Abs.4 und Art. 4 Abs.4 der Ver
ordnung \ EWG) :-.I r. 536/93 sind die -geschuldeten Betrage rrut 3 v H über dem jeweils geltenden Zinsfuß 
für Eskonuerungen der Oesterrelchischen Nationalbank pro Jahr zu verzinsen. 

§ 30 Abs 1 a BGBl.Nr. 
?L:.7/1QQf; 
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Äquir.alenzmenge für Milchen:eu~isse 

§ 3L Die Aquivalenzmengen je Kilogramm Milcherzeugnis werden wie folgt festgesetzt: 

Hartkase ............ _ .•...............•...... _._ ... _ .......•....•.• __ .... __ •• _ .. _ .... _._ .•.•• _____ ._ .• _....... 13 kg Milch 
Frischkase und Topten ............. __ ._ .• _ .... ___ •.. _ •.• _ .• __ ..•....• __ .. _. _____ .• ___ 8 leg Milch 
SoDStJ2er Käse .......... _ .....••• __ .. _ .... _ ........•. _ .•.. __ ..... ___ ._ •.......• _ •....•• __ • __ ._. __ .. 11 kg Milch 
Saure :'Vtilchprodukte rrut Fruchtzusatzen .......• __ .. . •...• _. ___ •• ____ ... _._ O.8Jcg Milch 

Zateilung von Direktverkaufs·Re(erenzmenge 

§ 32. (1) Soweit die Summe der mItgeteilten Direktverkaufs-Referenzmengen die Gesamtgarantie
menge iur Direktverkaufe unterschreitet. kann bis maximai zum Ausmaß der Gesamtgarantiemenge 
für Direletverkaufe eine Direktvencauis-Referenzmenge an Milcherzeuger nach Maßgabe der nachste
henden Vorscnnften zugetelit weraen. 

(2) Antra~e aui Zutetlung cmer Direletverlcaufs-Referenzmenge sind bis 31.1änner rur den tolgen
den Zwölf-MonalSZcltraum aui einem von dcr ~ awgelegten Formblatt bei der AMA elnzurel' 
ehen. 

(3) Für den rrut 1. April 1995 bcglQnenden Zwölf-Monatszeitraum sind die Antrage auf Zuteilung 
einer Direktvericaufs-Referenzmenge bis 15.September i995 umer Verwendung eines von der AMA 
aufgelegten Formblatts bei der AMA einzureIchen. 

(4) Der Antrag hat insbesondere zu enthalten: 
1. Name_ Anschrift und Betriebsnummer des Antragstellers_ 
2. Höhe der allfällig zustehenden Anlieferungs- und Direktverkaufs-Referenzmengen. 
3. Höhe der beantragten Direkrverkaufs-Referenzmenge und 
4. Gründe für die Notwenaigkeit der Zuteilung emer Direkrverkaufs-Referenzmenge. 

(5) Die Zuteilung einer Direkrverkauis-Referenzmenge ist nicht zulassig. wenn der Antragsteller 
t. eine Ihm zustehende Anlieferungs-Referenzmenge ganz oder tellweise bzw. auf Dauer oder 

vonibergehend ubenragen hat oder 
2. eine ihm zustehende Direkrverkaufs-Referenzmenge vortibergehend oder endgültig in eine 

Anüeferun2s-Referenzmen2e um2ewandelt hat oder 
3. eine ihm zustehende Anlicferun-gs- oder Direkrverkaufs-Referenzmenge im abgelaufenen 

Zwölf-Monatszearaum nicht zur Gänze ausgenutzt hat. Eine Unterschreitung bis höchstens 
20"0 ist unschädlich. 

-

Im Fall der dauerhaften Llbenra2un2 eemaß Z 1 oder der end2ultieen Umwandlune eema13 Z: ist eine 
Zutetlung iruhestens nach Ablaüt v~~ zweI Zwöif-Monatszelr.raumen nach dem Wi~ksamwerden der 
Ubenragung oder Umwanalung moglich. 

(6) § 28 Abs.2 ist anzuwenden. 

ABSCHNITI IV 

Gemeinsame Bestimmungen 

AIIpassun~ der Referenzmengen 

§ 33. (1) Antrage auf befristete Umwandlung von endgültig zugeteilten Referenzmen2en nach 
Art. 4 Abs. 2 I!rster Unteraosatz aer Veroranung ~EWG) Nr. 3950192 sind bei der AMA schriftlich spa
testens bis 31. Jänner für den laufenden Zwölf-MonatsZeltraum zu stellen. In dem Antm2 smd an'711"e-
~n - ._~ 

1. Name. Anschrift und Betnebsnummer des Milcherzeu2er.>. 
2. die Höhe der dem Milcherzeuger zustehenden Referenzmengen. getrennt nach Anlieferungs

Referenzmengen und Direktverkaufs-Referenzmengen. 
3. die An und Höhe der begehnen Umwandlung sowie 
4. die Tatsachen. die zu Anderungen bei den Anlieferungen oder Direktverkaufen geiühn haben_ 

Dem Antrag sind die Mitteilung der AMA über die Zuteilung der Direkrverkaufs-Referenzmenge und 
der Anlieferungs-Referenzmenge oder die gemaß § 23 mitgeteilten Referenzmengen beizufugen . 

.• (2) Mitgeteilte Direktverlcaufs-Referenzmengen, die für ~engen an Milch und Milcherzeugnissen 
zugeteilt wurden. die 

1. in einer in § 21 Abs. 2 Z:: genannten Einrichtung verarbeitet werden oder 

.., in einer Einrichtung verarbeitet werden. die zur Bearbeitung und Verarbeitung von Milch aus 
biologischer Landwirtschaft mit Hilfe öffentlicher Förderungsminel errichtet wurde. aber vor dem 
31. Dezember 1994 noch nicht als Anlage gemäß § 16a MOG bestanden hat. 

können abweichend von Abs. I vor der endgültigen Zuteilung auf Antrag von der AMA in eine An
lieferungs-Referenzmenge umgewandelt werden. wenn ein Direktverkauf infolge der Abgabe nach Ver
arbeitung der Milch in diesen Einrichtungen nicht möglich ist:· 
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.. (2a) Direktverkaufs-Referenzmengen aui Almen können vor ihrer endgültigen Zuteilung in Anliefe
rungs-Referenzmengen umgewandelt werden. wenn sich insbesondere auf Grund der Witterungsbedin
gungen eine Anderung des Vennarktungsverhaltens mit höherer Anlieferun2 er2eben hat:' 

(3) Endgultige Umwandlungen sind mit den gemaß Abs.l geforderten Angaben bei der AMA zu 
beantragen. Eine endgültige U mwancilung 1st frühestens nach zweimaüger unmittelbar vorangehender 
befristeter Umwandlung moglich. Die Umwandlung erfolgt nach Anpassung der Gesamtgarantiemen
gen. 

(4) Die AMA entscheidet über die Cmwandlung durch Bescheid. Sofern bereits zugeteilte Aolic
ferungs-Referenzmengen durch die Umw~ndlung erhöht oder vermindert werden. erhält der Abneh
mer eine Durchschrift des Bescheides. 

§ 33 Abs_ 2 
und 2 a: 

BGBl_Nr. 
857/1995 

.. Mitwirkungs- und Duldungspflichten 

§ 34. Zum Zwecke der Überwachung haben die Abnehmer. Labors. \liIcherzeuger und Direktver
käufer den Organen und Beauftragten des Bundesministeriums fUr Land- und Forstwirtschaft. der AMA. 
der Eurooäischen Union und des Europäischen Rechnungshofs (Prüforgane) das Betreten der Betriebs
stätte während der üblichen Betriebszeit 9der nach Vereinbarung zu gestatten. auf Verlangen die in Be:
tracht kommenden kaufmännischen Bücher. besonderen Aufzeichnungen. Belege und sonstigen Schrift
stücke zur Einsicht vorzulegen. Auskunft zu erteilen und die erforderliche Unterstützung zu gewähren. 
Bei automationsunterstützter BuchfUhrung haben sie auf ihre Kosten Listen mit den erforderlichen Anga
ben auszudrucken. soweit es die Prüforgane verlangen .. ' 

§ 34 : 3GB 1 • Nr • 
857/1995 

Master und Formblätter 

§ 35. (1) Soweit von der AMA rur Anzeigen Muster oder Formblätter auigelegt werden. sind diese 
zu verwenden. 

(2) Für den mit 1. April 1995 beginnenden Zwölf-Monatszeitr:1um hat die AMA die Muster und 
Formblätter bis spatestens 31. Juli 1995 auizulegen. ' 

.. Strafbestimmungen 

§ 36 .. Eine Verwaltungsübertretung im Sinne des § 117 Abs. I Z:! MOG begeht. wer 
I . Milch als Abnehmer ubem1mmt. ohne gemäß § 21 zueelassen zu sein. 
2. es als. A~nehmer unterläßt. die angelieferte Milch i; einem anerkannten Labor auf die Qualität 

und dIe "ertbesummenden Merkmale gemäß der Anla!!e zu ~ 21a überprüfen zu lassen 
3. als Erzeuger Nachweise zur Erlan!!un!! von Referen~men(Jen Im Rahmen der Sond' 'I 

"ernaß den § S 18 b Il:l I d": ": :: erZUlel un!! 
;: . s a IS e vor egl. le mcht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. -

.. . als Erzeuger Nachweise gemäß & 22 zur Erlangung von Referenzmeneen vorleet. die nicht den 
tats3chlichen Verhältnissen entsprechen. - -

5. Milch eines anderen Milcherzeugers abliefert oder Milch zu einem anderen Milcherzeu!!er zur 
Vermarktung verbnngl. -

6. entgegen Art . 3 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 536/93 als abgabenptlichti!!er Abnehmer den 
geschuldeten Betrag nicht rechtzeitig entrichtet:' -

§ 3 
BGBl.Nr. 

6: 189/1996 ' 

Berichtspßicbt 

§ n. Die AMA hat dem Bundesminister für Land- und Forstwlrt5chaft die für die em:iß 
genannten Rechtsakten zu erfolgenden Meldungen erforderlichen Mitteilungen zu michen. den In § 1 

IDkrafttreten 
§ 38. Diese Verordnung tritt mit 1. April 1995 in Kraft. 
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288. Stück - Ausgegeben am 22. Di!zember 1995 - :\ r. 857 8973 

zu§2la" 
Die Best:mmunS! der Qualität und di!r wertbestimmenden Merkmale der angelieferten Milch hat nach 

folgender Vorgangs\~eise zu ertolgen: -

I. Beurteilun~skritcrien. Anzahl der Untersuchungen und Untersuchungsmethoden 

1. Fettgehalt 

bei getrennter Cbernahme von Früh- und von Abendmilch mindestens vier Untersuchungen alternie
rend. bei Tagesgemeiken oder größeren Intervallen mindestens drei Untersuchungen pro \10nat 

Routinemethode: Infrarotspektralphotometrie 
Referenzmetbode: DlN 10310 

2. Eiweißgehalt 

wie bei Z 1 

Rou tincmethode: Infrarotspektral photometrie 
Referenzmetbode: ÖNOR..\l DlN 10334 

J. Keimzahl 

mindestens zwei Untersuchungen pro Monat 

Routinemethode: automatisierte fluoreszenzoptische Keimzählmethode 

Wenn die Keimzählung mit einem Bactoscan-8000-Gerät durchgeiUhrt \ .. ird. sind die ermittelten 
Bactoscan-Impuise anhand der nachstehenden Formel in Keimzahlvergleichswerte umzurechnen: 

log Keimzahl = 1.731+1 575xlog BSC-lmpulse~.095x(log BSC-Impulser 

Referenzmetbode: 91/180 (EWG) Anhang 11 

4. Somatiscbe ZeDen 

mindestens eine Untersuchung pro Monat 

Routinemetbode: automatisierte fluoreszenzoptische Zellzählmethode 
Referenzmetbode: 91/180 (EWG) Anhang UNII 

5. Hemmstoffe 

mindestens eine Untersuchung pro Monat 

Routinemetbode: Brillantschwarz-Reduktionstest 
Referenzmethode: ÖNORM DIN 10182 (Teil I) 

6. Gefrierpunkt 

Die Kontrollen sind zumindest vierteljährlich vorzunehmen. 

Routinemethode: Kryoskopie 
Referenzmetbode: 911\80 (EWG) Anhang IUI 

Anstelle der unter Z I bis 6 genannten Routinemethode kann ein anderes Untersuchungsverfahren 
auf Antrag durch die AMA zugelassen werden. sofern auf Grund wissenschaftlicher Untersuchungen 
(Validierung) die Gleichwertigkeit mit der Referenzmethode nachgewiesen wird. 

Hinsichtlich der Beschreibung. Standardisierung und Durchflihrung der Untersuchungen werden von 
der Agrarmarkt Austria mittels Merkblatt den Labors die für eine ordnungsgemäße Durchführung der 
einzuhaltenden Vorgangsweise notwendigen Informationen nach dem Stand der Technik bekanntgege
ben. 
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8974 238. Stück - Ausgegeben am 22. Dezember 1995 - Nr. 857 

11. Bewertung der Ergebnisse 

1. Bewertungsgrundlagen 

a) Fettgehalt 
Grundlage für die Bewertung bildet das auf Hundertstelprozente abgerundete arithmetische ytit
tel der Untersuchungsergebnisse gemäß Teil I Z 1. 

b) Eiweißgehalt 
wie bei lit. a 

c) Keimzahl 
Grundlage für die Bewertung bildet das arithmetische Minel aus den Keimzahlvergleichswerten 
des Abrechnungsmonats. Liegt dieser Monatsminelwert in der Bewertungsstufe 2. so ist das 
geometrische Minel der letzten zwei ytonate dann heranzuziehen. wenn dieser Wert der Bewer
tungsstufe I entspricht. Bei Neulieferanten. bei denen keine Untersuchungsergebnisse aus dem 
Vormonat vorliegen. werden Keimzahlvergleichswerte von 30 OOO/ml angenommen. . 

d) Somatische Zellen 
Grundlage für die Bewertung bildet der jeweilige Mopatswert. Liegt dieser Wert in der Bewer
tungsstufe 2. so ist das geometrische Minel der letzten drei Monate dann heranzuziehen. wenn 
dieser Wert der Bewertungsstufe 1 entspricht. Bei Neulieferanten. bei denen keine Untersu
chungsergebnisse aus den Vormonaten vorliegen. werden Zellzahlen von 100 OOO/ml ange-., 
nommen. 

e) Hemmstoffe 
Liegt ein hemmstoffpositives Ergebnis vor. so ist der Milcherzeuger umgehend vom zuständigen 
Abnehmer nachweislich zu verständigen und von der Übernahme auszuschließen. Die Wiederzu
lassung erfolgt. wenn der \1i1cherzeuger von einem unter Z 5 genannten Labor den Nachweis der 
Hemmstofffreiheit seiner Anlieferungsmi1ch erbringt . . 

f) Gefrierpunkt 
Ein Grenzwert von -0.515 °C (Festzeitmeßmethode: kritische Differenz = 0.004 °C) darf nicht 
überschrinen werden. Der Abnehmer ist bei Überschreitung des Grenzwertes unverzüglich und 
nachweislich zu verständi!!en. Der Nachweis über die Freiheit von Fremdwasser ist über eine 
Vollprobe (Stallprobe) zu führen. . 

2. Protokollführung durch die Labors 

Die Untersuchungsergebnisse sind in Protokollen (auch in EDV-Ausdrucken) mit der Bezeichnung 
der Proben. der Angaben des Datums der Probenahme und des Datums der Untersuchung festzuhalten 
und mit der Unterschrift des mit der Untersuchung Beauftragten zu versehen. Die Protokolle oder die 
entsprechenden elektronischen Datenträger sind in der Untersuchungsstelle mindestens drei Jahre auf
zubewahren. Bei den elektronischen Datenträgern muß für die Dauer der Aufbewahrung die Lesbarkeit 
gesichert sein. 

3. Einstufung nach Qualitätsmerkmalen 

Die Höhe der Qualitätsabschläge ist im Liefervertrag zwischen Mi1cherzeuger und Abnehmer zu re
geln. 

Für die Einstufung nach Qualitätsmerkmalen gelten folgende Bewertungsstufen: 

Keimzahlvergleichswert 

bis 100 OOO/ml 
bis 300 OOO/mJ 
bis 600 OOO/ml 
über 600 OOO/ml 

Zellzahl 

bis 350 OOO/ml 
bis 500 OOO/ml 
bis 750 OOO/ml 
über 75Q OOO/ml 

Bewertungsstufe 

2 
3 
4 

Bewertungsstufe 

I 
2 
3 
4 

-/18 '-. 
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Bei positi\'em Hemmstoffnachweis sowie bei rechtskräftig festgestellten Verstößen gegen lebensmit
telrechtliche Bestimmungen wird die gesamte Monatslieferung als nicht den Mindestanforderungen ent
sprechend abgewertet: d;r Qualitätsab;chlag entspricht der Su~me der Abzüge der Bewe~ungsst~fe 4 bei 
Keimzahl und Zellzahl. 

~. Vorgangsweise bei fehlenden Proben 

Fallen Proben aus. so sind - soweit es technisch möglich ist - Nachuntersuchungen durchzuführen. 
Wenn keine Nachuntersuchung möglich ist. sind die Ergebnisse der vorhandenen Untersuchungen für die 
Einstufung heranzuziehen. Wird die Lieferung vor der ersten Probenahme des Abrechnungsmonats ein
gestellt. so sind die Ergebnisse des Vormonats für die Abrechnung heranzuziehen. Wird die Lieferung in 
einem Monat erst nach der letzten Probenahme dieses Monats wieder aufgenommen. so erfolgt die Ab
rechnung entsprechend Teil 11 Z 1 lit. c und lit. d. 

Bei Fehlen von Proben für die Feststellung des Fengehaltes und des Eiweißgehaltes dient das arith
metische ~1ittel der vorhandenen Ergebnisse bzw. das Ergebnis einer einzigen Probe als Auszahlungs
grundlage. 

Liegt überhaupt kein Untersuchungsergebnis vor. so ist die Auszahlung auf der Basis des Durch
schnittes des Abnehmers des letzten Abrechnungsmonats vorzunehmen. 

5. Gegenproben 

Der Milcherzeuger ist berecht igt. im Rahmen der routinemäßigen Probenahmen Gegenproben durch 
befugte Personen ziehen und bei einer hiefür autorisierten Untersuchungsstelle seiner Wahl überprüfen zu 
lassen. Als autorisierte Stellen gelten andere anerkannte Labors und staatliche Untersuchungsanstalten. 
wie die Bundesanstalten für Milchwirtschaft. die Untersuchungsanstalten gemäß § 42 Lebensminelgesetz 
1975 und das Qualitätslabor der Agrarmarkt Austria. Gegenproben sind mittels Referenzmethoden zu
mindest in Doppelbestimmung zu untersuchen. Ist die Differenz der Ergebnisse zwischen der Routine
probe und der Gegenprobe größer als der Wert der kritischen Differenz der Referenzmethode gemäß 
ISO 5725 (1994). so ist das Ergebnis der Gegenprobe als gültig anzusehen. Ist die Differenz der Er
gebnisse geringer als die kritische Differenz. ist das Ergebnis der Routineprobe heranzuziehen. Im ersten 
~all trägt die Kosten für Probenahme und Untersuchung der Abnehmer. im zweiten Fall.der Milcherzeu-
~r. . 

Die kritischen Differenzen betragen (Doppelbestimmung in beiden Labors): 

Fengehalt(DlN 10310) 

Eiweißgehalt (ÖNORM DIN 10334) 

Gefrierpunkt [911180 (EWG) Anhang li/I] 

Gesamtkeimzahl [91/180 (EWG) Anhang 11] 
somatische Zellen [911180 (EWG) Anhang 1I/V1l] 
Hemmstoffe (ÖNORM DIN 10182 Teil I) 

6. Untersucbungskosten 

0.19% 
0,16 gI 100 g 

0.005 oe 
noch nicht festgelegt 
noch nicht festgelegt 
nicht anwendbar 

Die Gesamtkosten der Untersuchungen zur Feststellung der Qualitätsmerkmale und der Inhaltsstoffe 
der angelieferten ~ilch einschließlich der Kosten für die Probenahme und den Probentransport sind von 
den Abnehmern im Verhältnis der untersuchten Probenanzahl zu tragen. 

111. Probenahme und Probentransport 

1. Probenebmer 

Die Probenahme hat durch fachlich geeignete .Personen zu erfolgen. Als fachliche Eignung wird je
denfalls eine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung oder eine entsprechende fachliche Unterwei
sung in sämtlichen Fragen der Probenahme und des Probentransportes angesehen. Diese Unterweisung 
wird von der zuständigen Untersuchungsstelle bzw. vom Milchprüfring oder im Zusammenhang mit der 
Ausbildung der ~1ilchsammelwagenfahrer im Rahmen der Fahrerschulung an den Bundesanstalten für 
Milchwirtschaft durchgeführt. Die Eignung zur Probenahme ist nach erfolgter Unterweisung von der 
Ausbildungsstelle zu bestätigen. 
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2. Probenahmetermine 

Die mn der Probc::nahme befaßten Personen werden über das Datum der Probenahme kurzfristig in 
KenntnIs :;esetzt. Die~e \1eldung ist streng ,errraulich zu behandeln und darf Unbefugten nicht mitgeteilt 
\\ erden. 

Es dürfen auch keine wie immer geJrteten .Ä.ußerungen abgegebenbzw. Handlungen gesetzt werden. 
JUS denen ein Hinweis über den Termin einer bevorstehenden Probenahme abgeleitet werden kann. Bei 
tJglich z\\ elmaliger Anlieferung erfolgt die Probenahme abwechselnd aus der Morgenmilch und aus der 
Abendmtlch. 

3. Probemenge 

Pro Milcherzeuger darf nur eine Mi1chprobe an die Untersuchungsstelle weitergeleitet werden. Diese 
Ist so zu ziehen. daß sie reprä5entallv tUr die gesamte Liefermenge zum Zeitpunkt der Probenahme ist. 
Die Probegetaße sind soweit zu fLiHen. daß eine ordnungsgemäße Durchmischung vor der Untersuchung 
c:rmöglicht wird. 

~. Geräte und Gefäße für die Probenahme 

Zur Probenahme sind Geräte und Gefaße gemäß Ö:--JORM N 2500 zu ,·erwenden. Die Probetlaschen 
~Ind in geeigneter Weise zu verschließen. {m Fall von Neuanschaffungen nach dem I. Jänner 1996 sind 
Probetlaschen gemäß ÖNORM L 5266 zu verwenden. 

5. Automatische Probenabme 

Eine automatische Probenahme bei Milchsammelwagen und bei stallonären Geräten kann grund
sätzlich nur dann erfolgen. wenn 

a) die Probenahmeanlage den Anforderungen der ÖNORM L 5265 (A usgabetag I. Dezember 1986) 
entspricht und ab dem Baujahr 1990 typisiert worden ist. Sollte die Typisierung bereits in einem 
Mitgliedstaat der EU erfolgt sein. ist eine solche in Österreich nicht mehr erforderlich. Probe
nahmesysteme. die vor dem Jahre 1990 in Betrieb genommen wurden. sind von der Typisierung 
ausgenommen. 

b) die Probenahmeanlage entsprechend den Anforderungen der ÖNOR.\.1 L 5265 vor dem Erstein
satz unter Bezug auf die bei der Typisierungsprüfung festgestellten kritischen Bereiche der An
nahmemenge. einer Erstprüfung unterzogen wurde und daraufhin minels Zertifikat für die Eig
nung zur Probenahme freigegeben wurde. 

Die jährliche Wiederholungsabnahme ist jeweils spätestens zwei Monate nach dem Jahrestag der 
Erstüberprüfung der Anlage durch ein anerkanntes Labor vorzunehmen. Wird die jährliche 
Überpnifung vor dem Ablauf eines Jahres vorgenommen. so beginnen die Fristen ab diesem 
Zeitpunkt neu zu laufen. 

c) Probenahmeanlagen. welche die Wiederholungsprüfung nicht bestanden haben. sind zur Probe
nahme mcht zugelassen. Die Prüfplakene (siehe lit. d) ist vor Beginn der Wiederholungspnifung 
zu entfernen. Ein Einsatz des Probenahmesystems ist erst nach erfolgter bestandener Wiederh0-
lungsprüfung möglich. 

d) zum Nachweis der normgerechten und mit positivem Ergebnis abgeschlossenen Überprüfung am 
Milchsammelwagen an geeigneter sichtbarer Stelle eine Prüfplak.ene gemäß ÖNORM L 5268 
(Ausgabetag I. April 1987) angebracht wird. 

Am Probenahme- bzw. Abschlauchsystem dürfen zwischen den Prüfintervallen keine nachträgli
chen Änderungen auch nicht von seiten des Herstellers vorgenommen werden. welche den Be
dingungen zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht mehr entsprechen. Wird ein funktionsbeein
trächtigender Eingriff durchgeführt. muß die normgerechtc Funktionsweise im Hinblick auf die 
ÖNORM L 5265 durch eine Zwischenprüfung kontrolliert werden . 

.• e) Zur Aufnahme der Probefl;schen sind Stativkästen gemäß ÖNORM L 5267 (Au~gab~tag 
I. Oktober 1986) zu verwenden. Sollten Milchsammelwagen im Einsatz sein. die der ONORM 
nicht entsprechen. so ist die Anlage auf diese ÖNORM umzurüsten. In Systemen. wo eine derar
tige UmrüslUng aus technischen Gründen bzw. wegen eines unverhältnismäßig hohen finanZIel
len Aufwandes nicht möglich erscheint. wird eine Nachfrist bis zum 31. Dezember 1997 gewahrt. 

Vor und während des Abschlauchens Ist die Milch im Behälter durchzumischen. Dabei sind 
analog die Bestimmungen der Z 4 und Z 6 einzuhalten. 

Beim Abschlauchen aus den Milcherzeugergefäßen Ist sicherzustellen. daß eine nachteilige Be· 
einflussung der Probe mcht erfolgt. 

_20-

III-70 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 75 von 77

www.parlament.gv.at



288. Stück - A usgegeoen 3m 22. Dezember 1-195 - Nr. 858 8977 

Zur Reini!wn~skontrolle des Probenahme~er;iles sind am Be!!inn der Probenahme eine oder 
mehrere P;ob;n "on Hand aus und parallel-dazu mittels Proben;hmegerät zu ziehen. Weisen die 
Ergebnisse der Keimzahlbestimmun~ auf Reini~un~smän!!el hin. so ist die Probcnahme nach 
neuerlicher Reinigung zu wiederhole~:' - - -

6. Probenahme aus Behältern 

Die Probenaiur.e kann aus der K;:;nne. aus den·Hotbehältern. aus dem \-1eßgefäß oder aus dem ~: ie
::;ebehältcr erfolgen. Zum Durchmischen sind G<!rate gemäß ÖNORYI N 2500 zu verwenden. Im Meß.. 
;;efäß kann di.:: \1ikh auch durch wiederholtes E:ntauchen des Schwimmers durchgemischt werden. D:lS 
:\usleeren der \lilch in den Wiegebehälter wird bei Vorhandensein eines Prallsiebes als ausreichende 
Durchmischung angesehen. 

Bei Kühlwannen und Hotbehältern erfolgt das Durchmischen mit dem Rührstab oder mit dem 
Rührwerk. Falls die zu prüfende Milch auf mehrere Kannen verteilt ist. so werden dem jeweiligen Inhalt 
entsprechende Teilmengen entnommen und aus deren Gemisch hierauf eine repräsentative Durchschnins
probe gezogen. 

7. Bezeichnung der Proben und ProtokoUführung 

Ein bestimmtes $vstem der Einordnung der Proben in Stative und Versandbehälter sowie der Proto
kollführung mit Datu~. Betrieb. Licferant;nnummer. Name und Unterschrift des Probenehmers hat zu 
:,;ewährleisten. jaß .iede einzelne Probe mit Sicherheit identifiziert werden kann . Bei Einsatz einer eiek
tronischen Probcnidentitikation ist auf die Öl'\OR\1 L 52.tO und ÖNOR\'1 L 5266 Bt:dacht zu nehmen. 

Der Abnehmer :lat terner zu bestätigen. daß bei der Probenahme insbesondere die Bestimmungen 
gemäß der Z 2 ~nd Z 5 eingehalten \ ... urden. 

8. Aufbewahrung und Transport der Proben 

Die gefüllten Probegefäße sind während des Transportes kühl aufzubewahren. Während des Trans
portes sind die Proben auch vor Verschmutlung zu schützen. Die Proben sind zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt an ein gemaß ~ 21 a anerkanntes Labor zu senden. von diesem zu übemelunen und ordnungs
gemäß bis zur Cntersuchung aufzubewahren. 

9. Konservierung der Proben 

Die Rohmilchproben. ausgenommen jene für den Hemmstoffnachweis. sind minels einer Lösung auf 
der Basis von !'Jatriumazid und Chloramphenicoi. welche zur Stabilisierung des pH-Wertes Trina
triumcitrat-5.5-hydrat enthält. zu konservieren. Bromphenolblau wird als Farbstoff zugesetzt. Die Dosie
rung der Konser\'ierungslösung beträgt 0.1 ml pro ~O ml Mi\chprobe. 

Konservierte Proben dürfen bei einem Temperaturbereich bis 20°C sechs Stunden und bei ca. ~ oe 
weitere 72 Stunden autbewahrt werden. 

Die Hersteilung dieser Konservierungslösung erfolgt tUr sämtliche Labors im Qualitätslabor dcr 
Agrarmarkt Austria: · 

:\Iolterer 

Anl age: BGBl N . r. 
857/1995 

Abschnitt BGBl.Nr. 
I I I Z5 1 i t e~ 189/1996 

- 211 -

III-70 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)76 von 77

www.parlament.gv.at



• 

III-70 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 77 von 77

www.parlament.gv.at




